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in der Schweiz*
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1 Einleitung

Seit dem 1.1.2007 gilt in der Europäischen Union (EU) 
die neue Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem.1 Allerdings wurde diese neue Richtlinie bereits vor 
dem Inkrafttreten wieder ergänzt. Am 19.12.2006 verab-
schiedete der Rat eine weitere Richtlinie, in der Bestim-
mungen bezüglich der Geltungsdauer der Mehrwertsteu-
erregelung für Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen 
sowie bestimmte elektronisch erbrachte Dienstleistun-
gen geändert wurden.2

Da die Europakompatibilität als Rechtsgrundsatz im 
Schweizer Recht verankert ist3 und sich der Verfassungs-
geber die 6. MwSt-Richtlinie4 zum Vorbild nehmen woll-
te, muss auch der Nachfolgerin der 6. MwSt-Richtlinie 
hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die neue EU-
Mehrwertsteuerrichtlinie sollte ebenfalls Vorbildcharak-
ter besitzen. Bei der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
(MWStSystRL) soll es sich nach dem Willen des Richt-
liniengebers jedoch lediglich um eine Neufassung des 
geltenden Gemeinschaftsrechts handeln, mit der grund-

1  Mehrwertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL).
2  RL 2006/138/EG des Rates zur Änderung der RL 2006/112/EG 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem.
3  Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteu-

ergesetz (MWSTG), 39.
4  RL 77/388/EWG des Rates zur Harmonisierung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 
(6. MwSt-RL). Hierzu loHse/Peltner, 6. MwSt-Richtlinie und 
Rechtsprechung des EuGH; vgl. bereits loHse/Peltner, 
6. MwSt-Richtlinie und Rechtsprechung des EuGH, Richtlini-
entext.

Zur Bedeutung der neuen EU-Mehrwertsteuer - 

Prof. Dr. rer. pol. Dieter Dziad kowski, Mün
chen; Universitätsprofessor für Betriebs
wirtschaftslehre, insb. Betriebswirtschaft
liche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung; 
bis 1999 Vorsitzender der Vereinigung zur 
wissenschaftlichen Pflege des Umsatz
steuerrechts und Mitglied der deutschen 
Ursprungslandkommission. Zuletzt Grün
dungsprofessor an der Technischen Univer
sität Chemnitz, Lehrstuhl BWL I. Derzeit 
noch Tätigkeit als Gutachter (IFO usw.).

* Dieser Beitrag ist Herrn Kollegen Klaus A. Vallender anläss-
lich seiner Emeritierung in freundschaftlicher Verbundenheit 
gewidmet. Gerne blicke ich auf die Zusammenarbeit in Vor-
stand und Wissenschaftlichem Beirat der Vereinigung zur wis-
senschaftlichen Pflege des Umsatzsteuerrechts e. V., Regens-
burg/München, zurück.
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sätzlich keine Änderungen des geltenden Rechts verbun-
den sein sollen.5 Die Auslegung des geltenden Gemein-
schaftsrechts im Zusammenhang mit den nationalen Vor-
schriften erweist sich allerdings als schwierig. Die Ge-
richte der Mitgliedstaaten sind vermehrt gezwungen, den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Vorabentschei-
dungsverfahren anzurufen, um Zweifel hinsichtlich der 
Richtlinienkonformität  na tionaler Vorschriften zu besei-
tigen. Die geltende Rechtslage kann in Teilbereichen da-
her noch nicht als abschliessend geklärt angesehen wer-
den. Ein grosses Problem stellt die zum Teil fehlende 
Kongruenz in den verschiedenen Sprachfassungen6 des 
Gemeinschaftsrechts dar. Es erscheint zweifelhaft, ob 
die neue Richtlinie mit ihren zahlreichen Sprachfassun-
gen, die nach der EU-Erwei terung notwendig wurden, 
diese Mängel beseitigen konnte.

Für die Schweiz ist vor allem bedeutsam, welche Wir-
kungen durch die gemeinschaftsrechtlichen Ortsbestim-
mungen zu den verschiedenen Leistungsarten entstehen. 
Da die Schweiz von Hochsteuerländern umgeben ist, 
können sich für die Steuerpflichtigen gewichtige Steuer-
satzunterschiede ergeben. Die Regelsteuersätze betragen 
zur Zeit in Frankreich 19,6 %, in Italien 20 %, in Öster-
reich 20 % und in Deutschland 19 %. Die ermässigten 
Steuersätze und die stark ermässigten Steuersätze für be-
stimmte Lieferungen und Dienstleistungen liegen eben-
falls auf hohem Niveau im Verhältnis zur Mehrwertbe-
steuerung in der Schweiz.7

Nachstehend soll den Fragen nachgegangen werden, die 
die neue Mehrwertsteuersystem-Richtlinie grundsätz-
lich aufwirft. Insbesondere soll dargelegt werden, wie 
stark die Anwendung der Bestimmungen in den einzel-
nen Mitgliedstaaten von der Rechtsprechung des EuGH 
beeinflusst wird und welche Anforderungen an die 
Sprachkompetenz der Gerichtsbarkeit gestellt werden. 
Da die nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten nicht 
immer kongruent ausgestaltet sind, kann es zu Doppelbe-

5 MwStSystRL, 3. Erwägungsgrund.
6  Zur Sprachenvielfalt des auszulegenden Textes und der auto-

nomen Terminologie des Gemeinschaftsrechts hinsichtlich 
der 6. MwSt-RL vgl. loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteu-
errecht, 75 ff.; Hidien, Europäische Rechtsbegriffe und natio-
nale Begriffspolitik im Mehrwertsteuerrecht; loHse, Europäi-
sche Rechtsbegriffe und nationale Begriffspolitik im Mehr-
wertsteuerrecht; zur Auslegung bei Textdivergenzen im se-
kundären, nicht steuerlichen Gemeinschaftsrecht sCHweitzer, 
Art. 248 EGV Rn 6 f. Zu Sprache und Übersetzung jüngst lut-
termann/luttermann, IFRS, Kultur und Internet: eine «Welt-
sprache» der Rechnungslegung?, 436.

7  Mitteilung der Kommission, DOK/2108/2007. Die ermässigten 
Steuersätze betragen in Frankreich 5,5 bzw. 2,1 %, in Italien 
10 bzw. 4 %, in Österreich 10 % und in Deutschland 7 %. Die 
stark ermässigten Steuersätze werden bei bestimmten Gütern 
des Grundbedarfs angewendet. Österreich kennt noch einen 
sog. Zwischensatz von 12 %. Luxussteuersätze sind derzeit in 
der EU nicht zulässig.

lastungen oder zu Nichtbelastungen durch Mehrwert-
steuer kommen. Ein Abkommen zur Vermeidung von 
Doppelbelastungen wird erwogen, ist aber noch nicht in 
Sicht. Bisher liegt lediglich ein Konsultationspapier der 
EU-Kommission vor, auf das am Ende des Beitrags ein-
gegangen wird. Einen Schwerpunkt bildet ein Überblick 
über die Sichtweise des EuGH zur Bedeutung der Wett-
bewerbsbeeinträchtigung durch die Mehrwertsteuer.

2 Die Richtlinie über das Gemeinsa-
me Mehrwertsteuersystem

Mit der neuen Richtlinie wird insbesondere die 6. MwSt-
Richtlinie neu gefasst. Diese war seit 1977 vielfach  
geändert worden. Da gemeinschaftsrechtliche Regelun-
gen auf dem Gebiet des Steuerrechts der Einstimmigkeit 
bedürfen, ist die Verabschiedung einer Richtlinie zur 
Mehrwertsteuer mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
bunden. Aus diesem Grunde beschränkt sich die Neufas-
sung im Wesentlichen auf eine neue Gliederung, Entzer-
rung des Textes, der bisher in 38 Artikeln komprimiert 
war, auf ein Volumen von 412 Artikeln sowie zahlreiche 
Änderungen im Rechtstext. Änderungen des geltenden 
Gemeinschaftsrechts sollen mit der Neufassung nicht 
verbunden sein.8 Einige wenige Rechtsänderungen sind 
in Art. 412 MwStSystRL aufgezählt. Die 1. und die 6. 
MwSt-Richtlinie werden aufgehoben (Art. 411 Abs. 1 
MwStSystRL).9

Entgegen des Eindrucks, den die Bezeichnung der Richt-
linie erweckt, handelt es sich bei der Neufassung nach 
wie vor in erheblichem Umfang um eine Übergangs-
regelung. So wird im Tit. XV – Schlussbestimmungen 
klargestellt, dass die Bestimmungen der Systemrichtlinie 
«für die Besteuerung des Handelsverkehrs zwischen  
den Mitgliedstaaten»10 weiterhin eine Übergangsrege-
lung darstellen. Insoweit hat sich an der seit 1993 beste-
henden Situation nichts geändert. Meine 1993 geäusserte 
Befürchtung, die mit der Binnenmarkt-Richtlinie11 ge-
troffenen Regelungen könnten zu einer «dauernden Über-
gangsregelung» werden,12 hat sich nunmehr endgültig 
bestätigt. Art. 402 Abs. 1 MWStSystRL lautet:

8  MwStSystRL, 3. Erwägungsgrund. Zur Neufassung der 6. EG-
Richtlinie vgl. liPPross, Umsatzsteuer, 39 ff.

9  1. MwSt-RL.
10  Tit. XV, Kap. 1, Art. 402 - 404 MwStSystRL.
11  RL 91/680/EWG des Rates zur Ergänzung des gemeinsamen 

Mehrwertsteuersystems und zur Änderung der Richtlinie 
77/388/EWG im Hinblick auf die Beseitigung der Steuergren-
zen.

12  dziadkowski, «Dauernde Übergangsregelung» oder Neurege-
lung der Umsatzbesteuerung im Binnenmarkt?, 344.
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«Die in dieser Richtlinie vorgesehene Regelung für die Besteue-
rung des Handelsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten ist eine 
Übergangsregelung, die von einer endgültigen Regelung abgelöst 
wird, die auf dem Grundsatz beruht, dass die Lieferungen von Ge-
genständen und die Erbringung von Dienstleistungen im Ur-
sprungsmitgliedstaat zu besteuern sind.»

Der Rat hat nunmehr den Ewigkeitscharakter der Über-
gangsregelung bestätigt. Während Art. 28l der 6. MwSt-
Richtlinie konkrete Zeitpunkte für die Vorlage einer end-
gültigen Regelung bestimmt hatte – ursprünglicher Ter-
min war der 31.12.1996 –, legt sich der Rat in der neuen 
Richtlinie vom 28.11.2006 nicht mehr fest. Allerdings 
hatte er auch in der 6. MwSt-Richtlinie eine Klausel ein-
gearbeitet, die eine ewige Verlängerung des Zeitpunkts 
ermöglichte. Der letzte Absatz in Art. 28l lautete:

«Die Übergangsregelung hat eine Geltungsdauer von vier Jahren 
und gilt folglich bis zum 31.12.1996. Die Geltungsdauer wird auto-
matisch bis zum Inkrafttreten der endgültigen Regelung und auf 
jeden Fall um den Zeitraum verlängert, in dem der Rat noch nicht 
über die endgültige Regelung befunden hat.»

Obwohl seit Verabschiedung der Binnenmarkt-Richtlinie 
am 16.12.1991 bald zwei Jahrzehnte ins Land gegangen 
sein werden, ist in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, 
dass sich die Mitgliedstaaten zu einer endgültigen Rege-
lung durchringen können. Insbesondere ein Übergang vom 
Bestimmungslandprinzip zum Ursprungslandprinzip, wie 
es auch der deutschen Bundesregierung vorschwebte, er-
scheint unwahrscheinlich. Der damalige deutsche Bun-
desfinanzminister Theo Waigel berief am 11.11.1993 eine 
Ursprungslandkommission ein. Diese sollte ein Konzept 
erarbeiten, das zu einer endgültigen Regelung für die 
 Umsatzbesteuerung des innergemeinschaftlichen Waren- 
und Dienstleistungsverkehrs und einem funktionsfähigen 
Clearing-Verfahren führen sollte.13 Obwohl der deutsche 
Vorschlag innerhalb der EU keine Gegenliebe fand, wird 
die Einführung des Ursprungslandprinzips immer noch als 
Fernziel formuliert.14

Wolfram Reiss steht einem Übergang zum Ursprungs-
landprinzip kritisch gegenüber. Er stellt fest, dass der 
Wechsel vom Bestimmungslandprinzip zum Ursprungs-
landprinzip «ein katastrophaler Rückschritt»15 wäre, weil 
im Handel und im Dienstleistungsverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten Wettbewerbsverzerrungen durch die 
Mehrwertsteuer hervorgerufen würden, die im Dritt-
landshandel – so z. B. auch mit der Schweiz – gerade ver-
mieden werden. In der Binnenmarkt-Richtlinie hatte die 
EU am Bestimmungslandprinzip festgehalten.16 Zutref-

13  Gutachten der Ursprungslandkommission. Hierzu waigel, 
25 Jahre Mehrwertsteuersystem – Rückblick und Ausblick.

14  Art. 402 Abs. 1 MwStSystRL.
15  Umfassend reiss, Umsatzsteuer, § 14 Rz 106.
16  Das Bestimmungslandprinzip wird allerdings in technisch 

komplizierter Form praktiziert. Hierzu bereits Camenzind, In-
ternationale Aspekte bei der Mehrwertsteuer, 367 f.

fend hat Reiss erkannt, «dass allein das Bestimmungs-
landprinzip das einer Umsatzsteuer auch im Binnenmarkt 
gemässe Prinzip ist, solange die EG kein föderaler Bun-
desstaat mit Steuerhoheit ist.»17 Warum in der neuen 
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie immer noch das Ziel 
«Übergang zum Ursprungslandprinzip» enthalten ist und 
gleichzeitig weiterhin die Übergangsregelung beibehal-
ten wurde, ist das Geheimnis von Kommission und Rat.

In den Mitgliedstaaten sind notwendige Anpassungen an 
die neue Richtlinie zum 1.1.2008 vorzunehmen.18 Im 
Jahr 2007 können folglich Abweichungen zwischen dem 
Gemeinschaftsrecht und nationalen Regelungen auftre-
ten. Für das deutsche Umsatzsteuerrecht ergeben sich 
nach Auffassung der Bundesregierung keine Rechtsän-
derungen, da die deutschen Vorschriften bereits den ge-
meinschaftsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Ob 
dies stets der Fall ist, wird in Zweifelsfällen wiederum 
der EuGH entscheiden müssen. Die umfangreiche bishe-
rige Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung nationaler 
Vorschriften belegt die immer wieder auftretenden Streit-
fragen.

An dieser Stelle ist noch darauf aufmerksam zu machen, 
dass nach der Protokollerklärung zur Mehrwertsteuersys-
tem-Richtlinie trotz Aufhebung der bisherigen Regelun-
gen – der 1. MwSt-Richtlinie, der 6. MwSt-Richtlinie 
und der jeweiligen Änderungsrechtsakte – die dazu er-
gangenen Begründungen in den Erwägungsgründen und 
die Protokollerklärungen weiterhin gelten.

Leider wurde die Chance nicht genutzt, notwendige 
 Änderungen und Vereinfachungen im Rahmen der Neu-
regelung bzw. Neufassung vorzunehmen. Die um-
fangreichen Vorarbeiten der Europäischen Kommission 
und einiger Mitgliedstaaten haben keine Früchte getra-
gen. Allerdings hat sich der ECOFIN-Rat auf seiner Ta-
gung am 28.11.2006 erneut mit dem Mehrwertsteuerpa-
ket19 beschäftigt. Neben der politischen Einigung, die 
mehrwertsteuerlichen Regelungen für bestimmte elekt-

17  reiss, Umsatzsteuer, § 14 Rz 105.
18  Aus der Sicht eines absehbaren Rechtsschutzes ist es bedenk-

lich, dass sich die Verfahrensdauer eines Rechtsbehelfs nach 
Anrufung des EuGH regelmässig erheblich verlängert. Zum 
europarechtlichen Rechtsschutz siehe seer, Rechtsschutz in 
Steuersachen, § 22 Rz 300 ff. Sehr informativ zum Verfahrens-
fortgang von Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH in 
Mehrwertsteuersachen sind die Übersichten in den Jahresre-
gistern der UR, so z. B. für 2006 (5., 73 f.).

19  Hierzu Vellen, Neue bzw. geplante Richtlinien und Verordnun-
gen. Richtlinien- und Verordnungsvorschläge im sog. «Mehr-
wertsteuerpaket», 29. Im Rahmen der Vorbereitungen für neu-
ere Massnahmen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbe-
trugs, zur Anwendung vom Normalsatz abweichender Mehr-
wertsteuersätze, zur Vermeidung einer Mehrwertsteuer-Dop-
pelbelastung durch widersprüchliche nationale Regelungen 
in Mitgliedstaaten und anderer Bereiche ergeben sich immer 
wieder Abstimmungsschwierigkeiten.
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ronisch erbrachte Dienstleistungen20 bis zum 31.12.2008 
zu verlängern, kam der ECOFIN-Rat überein, die Bera-
tungen über das Mehrwertsteuerpaket fortzusetzen, um 
bis Juni 2007 eine umfassende Lösung auszuarbeiten, die 
auch verstärkte Massnahmen zur Bekämpfung des Mehr-
wertsteuerbetrugs umfassen soll.21 Bei Redaktions-
schluss lagen noch keine greifbaren Ergebnisse vor.

Die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs stand in letz-
ter Zeit im Vordergrund der Diskussionen um Rechtsän-
derungen. Jedoch fanden Vorschläge aus Österreich und 
Deutschland innerhalb der EU bisher keine Einstimmig-
keit.22 Bekanntlich entfaltet jede Steuersatz-Erhöhung 
neue Anreize zur Vornahme von betrügerischen Aktionen, 
insbesondere Aktivitäten zur Vorsteuererschleichung.23 
Die Europäische Kommission hat immer wieder auf die 
Notwendigkeit der Entwicklung einer koordinierten Stra-
tegie zur Verbesserung der Bekämpfung des Steuerbetrugs 
hingewiesen und Mitteilungen an den Rat, das Europäi-
sche Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss gerichtet.24 Der Rat25 betonte jüngst, dass 
auf Gemeinschaftsebene dringend eine Strategie zur Be-
kämpfung des Steuerbetrugs festgelegt werden müsse, die 
die nationalen Bemühungen ergänzt. Der Rat ersuchte die 
Europäische Kommission, in enger Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten die Komponenten einer solchen Stra-
tegie auszuarbeiten. Bislang hat sich gezeigt, dass insbe-
sondere der Informationsaustausch zwischen Mitglied-
staaten sehr mühselig ist. Nach jedem Erweiterungs-

20  Hierzu bereits keller, Umsatzsteuer-Kongress-Bericht 1999, 
347.

21  Vgl. dziadkowski et. al. , Entwicklung des Umsatzsteuerauf-
kommens und finanzielle Auswirkungen neuerer Modelle bei 
der Umsatzbesteuerung, insb. zur Entwicklung des Umsatz-
steueraufkommens in Deutschland und zu den Aufkommens-
lücken. S. auch weber, Das ifo-Modell zur Eindämmung des 
Umsatzsteuerbetrugs – Banken als Erfüllungsgehilfen des Fis-
kus?, 299 ff.

22  Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass in 
der EU das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Es gibt auf dem 
Gebiet des Steuerrechts keine Mehrheitsentscheidungen. Je-
de Neuregelung bedarf der Zustimmung aller 27 Mitgliedstaa-
ten.

23  Vgl. u. a. mittler, Die Mehrwertsteuer wird zur Achillesferse 
der Staatseinnahmen in Europa; widmann, Chancen und Risi-
ken eines Umsatzsteuer-Systemwechsels; kemPer, Qualifizie-
rung der Umsatzsteuerhinterziehung und ihre systematische 
Bekämpfung.

24  U. a. Mitteilung der Kommission zur Notwendigkeit der ver-
besserten Bekämpfung des Steuerbetrugs sowie Mitteilung 
der Kommission – Schlussfolgerungen des Rats der EU zur 
MwSt-Betrugsbekämpfung und zum MwSt-Paket.

25  MwSt-Betrugsbekämpfung und Vereinfachung von MwSt-Re-
gelungen im MwSt-Paket waren die Schwerpunkte auf der 
Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister im Juni 2007 (vgl. 
Mitteilung der Kommission – Schlussfolgerungen des Rats 
der EU zur MwSt-Betrugsbekämpfung und zum MwSt-Paket). 
Der Rat bekräftigte seine Absicht, das MwSt-Paket vor dem 
31.12.2007 förmlich anzunehmen, damit das Paket spätestens 
am 1.1.2010 in Kraft treten kann.

schritt, ob nach Süden, Norden oder nunmehr Osten, hat 
sich das babylonische Sprachengewirr in der Europäi-
schen Union verstärkt. Der freie Handel ohne Grenzkon-
trollen hat die Handelsströme beflügelt, die mehrwert-
steuerliche Behandlung allerdings massiv erschwert. So 
ergeben sich auch vielfältige Probleme bei der Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten, 
weil die Sprachfassungen der nationalen Mehrwertsteu-
erregelungen (z. B. im UStG in Deutschland) nicht immer 
mit der des Gemeinschaftsrechts kongruent sind.26 Dies 
liegt zum Teil daran, dass es sich im Gemeinschaftsrecht 
häufig um eigenständige Begriffe handelt, die die Ausle-
gung der nationalen Vorschriften erschweren. In Zwei-
felsfällen versucht der EuGH, eine richtlinienkonforme 
Auslegung mit Hilfe des übergeordneten Neutralitätsprin-
zips zu bewältigen. Mit der Zeit ist durch die EuGH-
Rechtsprechung ein case law entwickelt worden, das un-
ter systematischen Aspekten nicht immer als zufrieden-
stellend gewertet werden kann.27

Die Auslegung der neuen Richtlinie wird ebenfalls vor 
allem unter der Herrschaft des Neutralitätsprinzips ste-
hen, zumal Rechtsänderungen gegenüber der 6. MwSt-
Richtlinie vom Richtliniengeber nicht beabsichtigt sind. 
Aus der Vielzahl der Fragen zum EU-Mehrwertsteuer-
recht und seiner Bedeutung für Drittstaaten sollen ledig-
lich das die Auslegung des europäischen Mehrwertsteu-
errechts beherrschende Neutralitätsprinzip und die Be-
griffswelt des Gemeinschaftsrechts näher erörtert wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass die Bestimmungen eine 
Vielzahl autonomer gemeinschaftsrechtlicher Begriffe 
enthalten.

2.1 Zum die Auslegung der Mehrwertsteuer-
richtlinie beherrschenden Neutralitäts-
prinzip

Das Mehrwertsteuerrecht der EU ist geprägt durch meh-
rere gemeinschaftsrechtliche Gebote und Verbote. Eine 
besondere Bedeutung kommt dem Mehrwertsteuer-Dis-
kriminierungsverbot nach Art. 95 EWGV zu. Die Be-
stimmung lautet:

«Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitglied-
staaten weder unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Ab-
gaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren un-
mittelbar oder mittelbar zu tragen haben. 

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaa-
ten keine inländischen Abgaben, die geeignet sind, andere Pro-
duktionen mittelbar zu schützen.»28

26  Hierzu bereits loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht; 
jüngst korf, Die Sprache der Umsatzsteuer, 364 f.

27  Vgl. die umfassenden Erläuterungen bei loHse/Peltner,  
6. MwSt-Richtlinie und Rechtsprechung des EuGH.

28  Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWGV).
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Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist Art. 95 nur 
auf Erzeugnisse anwendbar, die aus anderen Mitglied-
staaten eingeführt werden, und ggf. auf Erzeugnisse aus 
Drittstaaten (z. B. der Schweiz), die sich in den Mitglied-
staaten im freien Verkehr befinden. Daher ist die Bestim-
mung auf unmittelbar aus Drittländern eingeführte Er-
zeugnisse unanwendbar.29 Der Grundsatz der Neutralität 
gilt als Auslegungskriterium für alle Mehrwertsteuer-Re-
gelungen.30 Während im Text des deutschen UStG der 
Begriff «Neutralität» nicht enthalten ist, kennt das 
schweizerische Mehrwertsteuerrecht seit jeher das Tat-
bestandsmerkmal der Wettbewerbsneutralität.31 Der 
Grundsatz der Wettbewerbsneutralität erfordert, dass die 
Wettbewerbsverhältnisse durch die Mehrwertsteuer nach 
Möglichkeit nicht verändert werden. Insbesondere sind 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.32

Die gemeinschaftsrechtlichen Mehrwertsteuer-Richtli-
nien enthalten ebenfalls bereits seit der l. MwSt-Richtli-
nie – dort in der Präambel – verbindliche Normierungen 
des Neutralitätsprinzips.33 Die Wettbewerbsneutralität 
wird zunächst im Sinne einer steuerlichen Gleichbehand-
lung dem Grunde nach gesehen. Weiterhin wird aber die 
Neutralität als Belastungsgleichbehandlung auch für 
grenzüberschreitende Umsätze vorgegeben.34 Bei der 
Beurteilung von Zweifelsfragen durch den EuGH wird 
das Prinzip der Neutralität der Mehrwertsteuer immer 
wieder herangezogen. In einer Vielzahl von Entschei-
dungen hat der EuGH zum Teil gegen den Wortlaut ein-
zelner Bestimmungen den Neutralitätsgrundsatz bemüht. 
An dieser Stelle sollen nur drei Urteile des EuGH mit ih-
ren Ergebnissen skizziert werden. Es handelt sich um 
Entscheidungen

 − um den Wettbewerb zwischen öffentlich zugelasse-
nen Spielbanken und illegalen Veranstaltern von 
Glücksspielen;

 − zum Handel mit Betäubungsmitteln sowie
 − zum Wettbewerb zwischen einem kommunalen und 

einem privaten Feuerbestattungsverein.

Die Entscheidungen des EuGH demonstrieren, wie weit 
der Spruchkörper mehrwertsteuerliche Konkurrenzwir-
kungen für entscheidungserheblich erachtet. Ausgangs-
punkt ist eine weitreichende Grenzziehung des relevan-
ten Marktes. Umstritten sind häufig Inanspruchnahmen 
von Steuerbefreiungen in den unterschiedlichsten Berei-

29  EuGH, 13.7.1994 - Rs C-130/92 - OTO Spa, Slg. 1994, I-3281.
30  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 103.
31  So bereits Art. 20 Abs. 1 MWSTV. Grundlegend s. tHeile, Wett-

bewerbsneutralität der harmonisierten Umsatzsteuer, zur Si-
tuation im Binnenmarkt.

32  Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteu-
ergesetz (MWSTG), 30.

33  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 105 f.
34  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 108 f.

chen. Das Gemeinschaftsrecht befreit in erheblichem 
Umfang bestimmte dem Gemeinwohl dienende Tätig-
keiten bzw. die entsprechenden Umsätze sowie nach  
Art. 135 MwStSystRL auch «andere Tätigkeiten». Nach 
Abs. 1 Bst. i dieser Vorschrift werden durch die Mitglied-
staaten befreit: «Wetten, Lotterien und sonstige Glücks-
spiele mit Geldeinsatz unter den Bedingungen und Be-
schränkungen, die von jedem Mitgliedstaat festgelegt 
werden». Deutschland hatte diese Bestimmung in der 
Weise umgesetzt, dass in § 4 Nr. 9b UStG «die Umsätze, 
die unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallen, sowie 
die Umsätze der zugelassenen öffentlichen Spielbanken, 
die durch den Betrieb der Spielbank bedingt sind», als 
steuerfrei behandelt werden sollten. Sinn und Zweck war 
die Vermeidung einer Doppelbesteuerung durch Renn-
wett- oder Lotteriesteuer bzw. Spielbankabgaben, die 
von den Ländern erhoben werden, sowie Mehrwert-
steuer.

In einem Vorabentscheidungsverfahren, das klären soll-
te, wie die Bemessungsgrundlage aus illegalen Glücks-
spielumsätzen zu ermitteln ist, kam der EuGH zu dem 
Ergebnis, dass diese Umsätze nach Art. 13 Teil B Bst. f 
der 6. MwSt-Richtlinie steuerfrei zu stellen seien. Zur 
Begründung führte der EuGH an, Befreiungstatbestände 
seien unter Beachtung des Grundsatzes der steuerlichen 
Neutralität anzuwenden. Dieses Erfordernis gelte auch 
für den Fall, dass die Mitgliedstaaten von ihrer Befugnis 
Gebrauch machen, die Bedingungen und Grenzen der 
Befreiung festzulegen. Mit der Einräumung dieser Be-
fugnis habe der Gemeinschaftsgesetzgeber die Mitglied-
staaten nämlich nicht dazu ermächtigt, das Neutralitäts-
prinzip zu verletzen. Dieser Grundsatz verbiete auch eine 
allgemeine Differenzierung zwischen erlaubten und un-
erlaubten Geschäften. Daraus ergebe sich, dass die Mit-
gliedstaaten die Steuerbefeiung nicht den erlaubten 
Glücksspielen vorbehalten dürfen und die unerlaubte 
Veranstaltung eines Glücksspiels – hier des Roulette-
spiels – nicht der Mehrwertsteuer unterworfen werden 
darf, wenn die entsprechende Veranstaltung durch eine 
zugelassene öffentliche Spielbank steuerfrei ist.35

Eine bemerkenswerte Rechtsprechung hat der EuGH 
zum Handel mit Betäubungsmitteln und anderen «verbo-
tenen» Gegenständen entwickelt. Obwohl grundsätzlich 
alle Handelsumsätze sowie Dienstleistungseinnahmen 
unabhängig von ihrer zivilrechtlichen Beurteilung – sei-
en sie gesetzwidrig, sittenwidrig36 oder aus anderem 

35  EuGH, 11.6.1998 - Rs C-283/95, Slg. 1998, I-3369 = UR 1998, 
384, mit Anm. Lausterer = IStR 1998, 289, mit Anm. Dziad-
kowski.

36  dziadkowski, EuGH-Rechtsprechung zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung «anrüchiger» Tätigkeiten (u. a. zum Handel mit 
nachgeahmten Parfümeriewaren).
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Grunde zivilrechtlich unwirksam – mit ihrer tatsächlich 
erbrachten Leistung gegen Entgelt steuerbar und ggf. 
auch steuerpflichtig sind, kommt der EuGH z. B. beim 
Handel mit Drogen und Falschgeld zu einem abweichen-
den Ergebnis. Der verbotene und strafbare Handel mit 
Betäubungsmitteln und anderen «verbotenen» Gütern ist 
nicht der Mehrwertbesteuerung zu unterwerfen. Der 
 EuGH führt in seinen grundlegenden Urteilen vom 
5.7.1988 hierzu aus:

«Der Grundsatz der steuerlichen Wertneutralität bei der Erhebung 
der Mehrwertsteuer verbietet tatsächlich eine allgemeine Diffe-
renzierung zwischen erlaubten und unerlaubten Geschäften. Dies 
gilt jedoch nicht für die Lieferung von Erzeugnissen wie Betäu-
bungsmitteln, die insoweit besondere Merkmale aufweisen, als 
sie ... schon nach ihrem Wesen in allen Mitgliedstaaten einem 
vollständigen Verkehrsverbot unterliegen. In einer derartigen be-
sonderen Situation, in der jeder Wettbewerb zwischen einem le-
galen und einem illegalen Wirtschaftssektor ausgeschlossen ist, 
kann die Freistellung von der Mehrwertbesteuerung den Grund-
satz der steuerlichen Wertneutralität nicht berühren.»37

Andererseits hat der EuGH wiederum einen Wirt, der 
 einem Händler im Coffeeshop einen Tisch zwecks Han-
dels mit Cannabisprodukten vermietete, mit seinen Miet-
einnahmen der Mehrwertsteuer unterworfen. In seinem 
Urteil vom 29.6.1999 hielt er die Anwendung seiner Be-
täubungsmittelrechtsprechung nicht für angebracht.38 
Auch verbotene Ausfuhren,39 der Handel mit imitierten 
Parfümeriewaren40 sowie die Veranstaltung ungeneh-
migter Glücksspiele41 sollen als steuerbare Leistungen 
beurteilt werden. Diese Differenzierung zwischen verbo-
tenen, aber trotzdem relevanten Tätigkeiten und den ver-
botenen Geschäften, die lediglich Embargowaren oder 
Markenimitationen zum Gegenstand haben, ist schwer 
nachzuvollziehen. Wo liegt aber die Grenze zwischen 
dem «etwas Verbotenen» und dem «völlig Verbotenen»? 
Die EuGH-Rechtsprechung stiess in der deutschen Lite-
ratur auf nahezu einhellige Ablehnung,42 allerdings auch 
auf Zustimmung.43

Inzwischen hat das vorstehend geschilderte Problem 
auch die Gerichtsbarkeit der Schweiz beschäftigt. Am 
3.5.2007 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, 
dass auch Hanfladenbesitzer Mehrwertsteuer zahlen 
müssen. Umsätze aus dem illegalen Betäubungsmittel-

37 EuGH, 5.7.1988 - Rs 269/86, Slg. 1988, I-3627, sowie Rs 289/86, 
Slg. 1988, I-3655. Kritisch u. a. widmann, Keine Umsatzsteuer 
bei illegalen Geschäften?; weiss, Anm. zum EuGH-Urteil vom 
5.7.1988 - Rs 289/86 (Happy Family); dziadkowski, Der Unter-
nehmer «in der Umsatzsteuer», 195.

38 EuGH, 29.6.1999 - Rs C-158/98, Slg. 1999, I-3971.
39  EuGH, 2.8.1993 - Rs C-11/92, Slg. 1993, I-4677.
40  EuGH, 28.5.1998 - Rs C-3/97, Slg. 1998, I-3257.
41  EuGH, 17.2.2005 - Rs C-453/02, Slg. 2005, I-1131 = UR 2005, 

194, mit Anm. Birk/Jahndorf.
42  U. a. widmann, Keine Umsatzsteuer bei illegalen Geschäften?, 

10.
43  U. a. reiss, Umsatzsteuer, § 14 Rz 17.

handel werden entgegen der EuGH-Auffassung wie lega-
le Umsätze der Mehrwertsteuer unterworfen. Grundsätz-
lich unterstehen auch Umsätze aus einer strafbaren Hand-
lung der Mehrwertbesteuerung. Eine Differenzierung 
zwischen legalen und illegalen Aktivitäten verbiete sich. 
Bei der Lieferung von Drogen werden wie bei einem le-
galen Geschäft Leistungen ausgetauscht. Dass der Kauf 
auf einem verbotenen Rechtsverhältnis beruht, sei nicht 
entscheidungserheblich. In der von systematischen Über-
legungen getragenen Entscheidung analysiert das Ge-
richt auch das vom EuGH bemühte Neutralitätsprinzip.44 
Hierzu ist anzumerken, dass der EuGH ebenfalls grund-
sätzlich alle Warenlieferungen und Dienstleistungen auf 
allen Handelsstufen von der Produktion bis zum Einzel-
handel als mehrwertsteuerbar bzw. -pflichtig ansieht. 
Der EuGH neigte zunächst zu einer weiten Auslegung 
von Begriffen wie etwa «Lieferung», «Steuerpflichti-
ger» und «Gegenleistung».45 Umgekehrt wurden Befrei-
ungstatbestände, die den Anwendungsbereich der Steuer 
einschränken, im Allgemeinen eng ausgelegt,46 da Steu-
erbefreiungen Ausnahmen vom Grundsatz darstellen, 
wonach jede Leistung, die ein Steuerpflichtiger gegen 
Entgelt erbringt, der Mehrwertsteuer unterliegen soll. 
Als Besteuerungsgrundlage sollen die tatsächlichen Aus-
gaben des Verbrauchers erfasst werden, da der Endver-
braucher Träger der Mehrwertsteuer ist.

Der EuGH hat bei seiner Entscheidungsfindung einen an-
deren Weg eingeschlagen und den Handel mit Betäu-
bungsmitteln usw. aus «dem Anwendungsbereich» der 
Mehrwertsteuer-Richtlinie völlig ausgeschlossen. So 
vermeidet er darzulegen, warum der Drogenkonsument 
nicht Träger der Mehrwertsteuer sein soll und seine Aus-
gaben nicht belastbar sind. Im Ergebnis gelangt er zu ei-
ner «unechten» Steuerbefreiung, weil auch ein etwaiger 
Vorsteuerabzug, z. B. für Betriebskosten, nicht gewährt 
werden muss. Beim Vergleich der Entscheidungen des 
EuGH und des Bundesverwaltungsgerichts in Bern er-
scheint mir die letztere Begründung systemkonformer. 
Richtlinienkonformität muss von einem Gericht in der 
Schweiz nicht hergestellt werden, weil eine EU-Kompa-
tibilität nicht zu einer totalen Anlehnung an die Mehr-
wertsteuer-Richtlinien führen muss.47 Im Rahmen der 
Beratungen zur geplanten Mehrwertsteuer-Reform soll-
ten auch die Fragen einer umfassenden Mehrwertbesteu-
erung ins Auge gefasst werden.48

44  BVerwG, 3.5.2007, 1. A-1342/2006.
45  farmer, Auslegung der Sechsten Umsatzsteuerrichtlinie durch 

den Europäischen Gerichtshof, 97 f.
46  farmer, Auslegung der Sechsten Umsatzsteuerrichtlinie durch 

den Europäischen Gerichtshof, 97 f.
47  Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteu-

ergesetz (MWSTG), 39 f.
48  S. Entwurf eines BG über die Mehrwertsteuer (MWSTG).
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Im Streitfall Feuerbestattungsverein Halle ging es aller-
dings nur mittelbar um die Anwendung des Neutralitäts-
prinzips. Der Kläger begehrte vom Finanzamt Auskunft 
über die mehrwertsteuerliche Behandlung der kommuna-
len Feuerbestattungseinrichtung. Der EuGH entschied, 
dass eine Konkurrentenklage zulässig sei.49 Soweit die 
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts nicht nur das 
Rechtsverhältnis zwischen dem Fiskus und dem Steuer-
pflichtigen regeln, sondern auch die Rechte Dritter schüt-
zen, können sich auch diese auf eine Regelung des Ge-
meinschaftsrechts berufen, z. B. auf die Unternehmer-
eigenschaft der konkurrierenden öffentlichen Hand im 
Rahmen einer Konkurrentenklage. Ob die Gemeinde mit 
ihrer Einrichtung als Unternehmerin anzusehen ist, be-
stimmt sich nach deutschem Recht auf der Grundlage 
von § 2 Abs. 3 UStG. Diese Vorschrift beschränkt die Un-
ternehmereigenschaft einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts auf den Bereich «Betrieb gewerblicher 
Art», der jedoch vom Körperschaftsteuerrecht geprägt 
ist. Die gemeinschaftsrechtliche Bestimmung in Art. 13 
Abs. 1 MwStSystRL stellt jedoch primär auf die Vermei-
dung von Wettbewerbsverzerrungen durch die Erhebung 
bzw. Nichterhebung von Mehrwertsteuer ab. Sofern die 
kommunale Bestattungseinrichtung nicht der Mehrwert-
steuer unterworfen würde, hätte sie in Höhe der Mehr-
wertsteuer (abzüglich etwaiger nichtabziehbarer Vor-
steuern) einen Wettbewerbsvorteil. Die Voraussetzung 
für die Behandlung als Steuerpflichtige wäre nach vor-
rangigem Gemeinschaftsrecht gegeben, weil entspre-
chend Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 6. MwSt-RL «eine Be-
handlung als Nichtsteuerpflichtige» nicht zulässig wäre. 
Die private Bestattungseinrichtung als Klägerin könnte 
zwar nicht unter unmittelbarer Anwendung des Neutrali-
tätsprinzips steuerbefreit werden, aber die Besteuerung 
der Umsätze aus vergleichbaren Leistungen der Kommu-
ne bewirken und somit mittelbar vom Neutralitätsgrund-
satz profitieren. Es zeigt sich wiederum, wie schwierig 
eine richtlinienkonforme Beurteilung in einem Mitglied-
staat zu bestimmten Sachverhalten, die von öffentlich-
rechtlichen Strukturen geformt sind, ist und welche Aus-
legungsspanne im Einzelfall gegeben ist. Jüngeres Bei-
spiel sind die Streitfragen zur UMTS-Versteigerung in 
verschiedenen Mitgliedstaaten der EU. Es geht um die 
Frage, ob die Versteigerungen wirtschaftliche Tätigkei-
ten waren und somit steuerpflichtige Umsätze vorliegen 
und folglich den Ersteigerern ein entsprechendes Vor-
steuerabzugsrecht zusteht.50 Nach Auffassung des EuGH 
stellt die staatliche Vergabe von UMTS-Lizenzen im We-
ge der Versteigerung keine wirtschaftliche (unternehme-
rische) Tätigkeit dar und fällt folglich nicht «in den An-

49  EuGH, 8.6.2006 - Rs C-430/04, Slg. 2006, I-4999, UR 2006, 459, 
mit Anm. Widmann.

50  EuGH, 26.6.2007 - Rs C-284/04, IStR 2007, 512.

wendungsbereich der Sechsten Richtlinie». Somit ent-
steht auch kein Vorsteuervolumen für die lizenzierten 
Unternehmen.51

2.2 Zur Begriffswelt des Gemeinschafts-
rechts

Die gemeinschaftsrechtlichen Regelungen zur Mehr-
wertbesteuerung zeichnen sich durch eine teilweise ei-
genständige Begriffswelt aus. Der Rechtsanwender aus 
einem Mitgliedstaat darf sich nicht darauf beschränken, 
«den Text einer Gemeinschaftsbestimmung in seiner 
Sprache anzuwenden.»52 Er darf sich nicht hinter seiner 
nationalen Sprachfassung «verschanzen».53 Er muss 
nach dem C.I.L.F.I.T.-Urteil des EuGH54 vielmehr der 
Mehrsprachigkeit in der europäischen Gemeinschaft/
Union Rechnung tragen. Dabei muss er auch die autono-
me Begriffswelt des Gemeinschaftsrechts beachten. Das 
Mehrwertsteuerrecht fordert nicht nur steuerrechtliche 
Fachkompetenz, sondern zusätzlich noch Sprachkompe-
tenz. Schwierigkeiten ergeben sich auch dadurch, dass 
die amtlichen Übersetzungen von Vorschriften und Ur-
teilen nicht immer fehlerfrei sind. Sämtliche Amtsspra-
chen sollen ein getreues Abbild der in einer Mutterspra-
che, z. B. der des Generalanwalts, verfassten Texte ver-
mitteln.

Lohse hat sich umfassend mit der Sprachenvielfalt in der 
EU und der autonomen Terminologie des Mehrwertsteu-
errechts auseinandergesetzt.55 Bereits am 15.4.1958 hat-
te der EG-Rat die Verordnung Nr. 1 zur Regelung der 
Sprachenfrage erlassen. Nach Art. 1 dieser Verordnung 
waren Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederlän-
disch Amtssprachen. Inzwischen vermehren sich die 
Amtssprachen laufend, da auch «regionale» Sprachen 
wie z. B. Maltesisch Amtssprachen geworden sind. Mit 
jeder EU-Erweiterung wurde ein Arbeitsbeschaffungs-
programm für Übersetzer geschaffen. Der EuGH stützt 
sich zum Teil auf alle sprachlichen Fassungen im Urteils-

51  Zu den Schlussanträgen der Generalanwältin Kokott vom 
7.9.2006 vgl. eingehend Cordewener, Juristische Auslegungs-
methoden im Europäischen Mehrwertsteuerrecht, 673, sowie 
tiedtke, Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand, 685.

52  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 75.
53  Generalanwalt Darmon in Schlussanträgen zur Rs 100/90 

(Kommission/Dänemark), Slg. 1991, I-5096.
54  EuGH, 6.10.1982 - Rs 283/81, Slg. 1982, I-3415, RIW 1983, 282, 

mit Anm. Dänzer-Vanotti. Hierzu auch aHlt, Das Verhältnis 
zwischen nationaler und EuGH-Rechtsprechung auf dem Ge-
biet der Umsatzsteuer, 33 und 218.

55  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 75 ff. Die ge-
meinschaftsrechtlichen Begriffe werden unabhängig von den 
zivilrechtlichen Grundlagen des jeweiligen Mitgliedstaats 
vom EuGH interpretiert. Zur Auslegung des Begriffs «Umsät-
ze der Vermittlung von Krediten» s. jüngst EuGH, 21.6.2007 
- Rs C-453/05, IStR 2007, 595, mit Anm. Korf = UR 2007, 617, 
mit Anm. Philipowski.
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zeitpunkt, zum Teil nur auf die im Zeitpunkt des Erlasses 
einer Bestimmung, z. B. der 6. MwSt-Richtlinie, ver-
bindlichen Sprachfassungen. Die Generalanwälte nutzen 
die Sprachfassungen ebenfalls in unterschiedlichem 
Masse.56 Es sollte aber zumindest vom EuGH versucht 
werden, die Feststellung zu treffen, welche Sprachfas-
sung «die zutreffende Bedeutung einer Gemeinschafts-
norm wiedergibt.»57

Bei der Vielfältigkeit der Mitgliedstaaten mit unter-
schiedlichen Rechtstraditionen können sich selbst bei 
sprachlichen Übereinstimmungen unzutreffende Ausle-
gungen ergeben, wenn gleiche Begriffe in den unter-
schiedlichen Sprachen einen verschiedenen Begriffsin-
halt haben. Nach Nettesheim können übersetzungsbe-
dingte Bedeutungsverluste und -verschiebungen entste-
hen, weil der Übersetzer keine ausreichenden Kenntnisse 
des speziellen Rechtsgebiets besass.58 Eine einheitliche 
Rechtsanwendung der Mehrwertsteuer-Richtlinie in al-
len Mitgliedstaaten macht es notwendig, «dass die ein-
zelnen Tatbestandsmerkmale in allen Amtssprachen den 
gleichen Begriffsinhalt haben und daher jeweils die glei-
chen Lebenssachverhalte in allen Mitgliedstaaten 
umfassen.»59 Um dieses Ziel annähernd zu erreichen, hat 
das Gemeinschaftsrecht eine eigene Rechtssprache mit 
autonomer Terminologie entwickelt. Da auch die Gene-
ralanwälte und Richter unterschiedlichen Rechtskreisen 
entstammen, ist die Rechtsfindung mit «einigen» Schwie-
rigkeiten verbunden. Da die grosse Zahl der neuen Mit-
gliedstaaten in der Regel Vertreter mit guten Englisch-
kenntnissen entsendet, wird sich Englisch zunehmend 
zur Arbeitssprache entwickeln. Hinzu kommt, dass die 
internationalen Vorschriften zur Rechnungslegung zu-
nächst in englischer Sprache verfasst werden. Der IASB 
(International Accounting Standards Board) will künftig 
mit den IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) den weltweit gültigen Standard für die Rech-
nungslegung setzen. Seit 1.1.2005 gelten die IFRS auch 
für kapitalmarktorientierte Unternehmen in der EU. Für 
KMU liegt inzwischen ein Entwurf vor.60 Erfasst werden 
damit praktisch alle börsenunabhängigen Unternehmen. 
In der EU wären dies ca. 7 Mio. Angloamerikanische 
Muster prägen über die Finanzmärkte die internationale 
Rechnungslegung. Es ist zu erwarten, dass sich die zu-
nächst nur für Grossunternehmen entwickelten Grund-
sätze auch auf die Rechnungslegung der mittleren Unter-

56  Ausführlich loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 
78.

57  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 79.
58  nettesHeim, Rn 52 zu Art. 4 EGV.
59  loHse, Die Zuordnung im Mehrwertsteuerrecht, 81.
60  Hierzu luttermann, Europäisches Bilanzrecht für Personen- 

und Kapitalgesellschaften. IFRS for SMEs: Kapitalorientierte 
und börsenunabhängige Unternehmen.

nehmen ausdehnen werden, wie es in ähnlicher Form 
nach der Aktienrechtsreform 1965 in Deutschland ge-
schehen ist. Die für das Bilanzrecht notwendigen Begrif-
fe werden in englischer Sprache vorgelegt. Übersetzun-
gen folgen – zum Teil erheblich – zeitverzögert. Die An-
wender in den Unternehmen und die Kontrollbefugten in 
den Mitgliedstaaten der EU werden ausser bilanzrechtli-
cher Kompetenz noch Sprachkompetenz besitzen müs-
sen. Die Usancen der Rechnungslegung werden voraus-
sichtlich auf die Mehrwertsteuer ausstrahlen. Da die eng-
lische Sprache als Weltsprache gilt und weitgehend den 
globalen Geschäftsverkehr dominiert, könnte eine stär-
kere Hinwendung zu englischen Urtexten u. U. sogar ei-
ne Erleichterung bilden. Bislang betont die EU «Einheit 
in Vielfalt» und setzt auf muttersprachliche Kommunika-
tion.61 Allein trotz Mehrsprachigkeit in der EU gilt es, 
sachlich Einstimmigkeit und Rechtssicherheit herzustel-
len. Inwieweit solch ein Unterfangen erfolgreich ist, wird 
häufig erst in Streitfällen durch den EuGH entschieden.

Die in den Mehrwertsteuer-Richtlinien verankerten Be-
griffe stellen in der Regel autonome gemeinschaftsrecht-
liche Begriffe dar, die eine unterschiedliche Anwendung 
in den Mitgliedstaaten verhindern sollen. Sie sind insbe-
sondere bei Steuerbefreiungen von erheblichem Ge-
wicht. Kürzlich hat der EuGH in einer Entscheidung zur 
Steuerbefreiung bei der Übernahme von Verbindlichkei-
ten auch zur Sprache der Mehrwertsteuer Stellung ge-
nommen. In seinem Urteil vom 19.4.200762 kam der 
 EuGH zu dem Ergebnis, dass der Begriff «Übernahme 
von Verbindlichkeiten» nur Geldverbindlichkeiten um-
fassen soll. Andere Verpflichtungen, wie die Verpflich-
tung, eine Immobilie zu renovieren, seien vom Anwen-
dungsbereich der Befreiungsregelung ausgeschlossen. 
U. a. führt der EuGH aus, dass die Gemeinschaftsbestim-
mungen «im Licht aller Sprachfassungen der Gemein-
schaft einheitlich ausgelegt und angewandt werden.»63 
Da die 6. MwSt-Richtlinie jedoch keine Definition des 
Begriffs enthält, war eine vergleichende Untersuchung 
der verschiedenen Sprachfassungen der strittigen Norm 
vorzunehmen. Es stellte sich heraus, dass dieser Aus-
druck in bestimmten Sprachfassungen wie der deutschen, 
der französischen und der italienischen eine allgemeine 
Bedeutung hat, während sich andere Sprachfassungen 
wie die englische und die spanische klar auf Geldver-
bindlichkeiten beziehen. Der EuGH hat sodann den Aus-
druck «in seinem Kontext und im Licht des Zwecks und 
der Systematik der Sechsten Richtlinie» ausgelegt.64 Er 

61  Art. 314 EGV (Vertrag zur Gründung der Europäischen 
 Gemeinschaft), Art. 34 EUV (Vertrag über die Europäische 
Union).

62  EuGH, 19.4.2007 - Rs C-455/05, IStR 2007, 367 f.
63  EuGH, 19.4.2007 - Rs C-455/05, IStR 2007, 367 f. Rz 16.
64  EuGH, 19.4.2007 - Rs C-455/05, IStR 2007, 367 f. Rz 20.
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stellte fest, dass die Befreiungsregelung für bestimmte 
Arten von Finanzdienstleistungen geschaffen wurde. Da 
die Renovierungsverpflichtungsübernahme kein Finanz-
geschäft darstelle, könne eine Steuerbefreiung nicht vor-
genommen werden.

Bei der Betrachtung der EuGH-Rechtsprechung stellt 
sich jedoch die Frage, wie ein Steuerpflichtiger oder auch 
sein steuerlicher Berater aus einem Mitgliedstaat solche 
Überlegungen anstellen kann, wenn er eine geschäftliche 
Handlung tätigt. Die umfangreiche und ständig wachsen-
de Rechtsprechung des EuGH lässt erkennen, welch 
gros se Mengen an Zweifelsfragen bestehen. Wenn man 
berücksichtigt, dass der EuGH nur zu den Fragen Stel-
lung nehmen kann, die an ihn in Vorabentscheidungsver-
fahren herangetragen werden, kann man ermessen, dass 
es noch eine Vielzahl von gemeinschaftsrechtlich unge-
klärten Fragen geben dürfte, zumal die Vorlagepraxis der 
Gerichte in den einzelnen Mitgliedstaaten recht unter-
schiedlich ausgeprägt ist. Es bestehen somit berechtigte 
Zweifel, ob die EU-Richtlinien umfassenden Vorbild-
charakter für das Mehrwertsteuerrecht der Schweiz ha-
ben können.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Aus der Vielzahl von Regelungen der neuen Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie konnte entnommen werden, dass 
sich keine Änderungen gegenüber der Rechtslage unter 
der Herrschaft der 6. MwSt-Richtlinie feststellen lassen. 
Das Mehrwertsteuerrecht in der EU ist inzwischen durch 
die Auslegung des EuGH in weiten Bereichen weiter ent-
wickelt worden. Dabei stützt sich das Gericht vielfach 
auf das Neutralitätsprinzip. Allerdings wurden bei der 
Verabschiedung der Richtlinien zur damaligen Zeit – 
z. B. 1977 – zahlreiche Probleme noch nicht erkannt. 
Durch die Aufnahme immer weiterer Mitgliedstaaten in 
die EG/EU ergeben sich auch zunehmend Sprachproble-
me. Insbesondere werden gemeinschaftsrechtliche Be-
griffe, die zum Teil nicht in Form einer Legaldefinition 
in die Richtlinien aufgenommen wurden, in den einzel-
nen Mitgliedstaaten unterschiedlich interpretiert. Die 
Auslegung obliegt in Streitfällen wiederum dem EuGH. 
Eine tatsächliche Harmonisierung ist in vielen Segmen-
ten noch nicht erreicht. Die Bedeutung der EU-Richt-
linien für das Mehrwertsteuerrecht in der Schweiz sollte 
nicht überbewertet werden. Hilfreich sind jedoch die 
 Urteile des EuGH und vor allem die Schlussanträge der 
Generalanwälte, die die Streitfragen in der Regel 
 gutachtlich und sehr gründlich diskutieren, während sich 
die Urteile selbst meist sehr kurz fassen und häufig auf 
ausführliche Begründungen verzichten, weil die Schluss-

anträge der Generalanwälte als Erkenntnisquellen zur 
Verfügung stehen.

Seit langem wird eine Vereinfachung und Verbesserung 
des EU-Mehrwertsteuerrechts angestrebt. Vor allem soll-
te schon vor 10 Jahren eine endgültige Regelung in Nach-
folge der Binnenmarkt-Richtlinie verabschiedet werden. 
Durch das gültige Einstimmigkeitsprinzip sind Neurege-
lungen allerdings sehr schwierig. Bereits die österreichi-
sche Ratspräsidentschaft hatte mehrere im Rat behandel-
te Richtlinien- und Verordnungsvorschläge zu einem 
Mehrwertsteuerpaket zusammengefasst.65 U. a. waren 
geplant:

 − Änderungen der mehrwertsteuerlichen Regelungen 
zum Ort der Dienstleistung für business-to-business-
Umsätze;

 − Änderung der Ortsregelung für Telekommunikati-
onsdienstleistungen sowie Rundfunk- und Fernseh-
dienstleistungen an Private (business-to-business-
Umsätze) mit gleichzeitiger sachlicher Ausdehnung 
der für den elektronischen Geschäftsverkehr in Be-
zug auf Drittlandsanbieter – z. B. aus der Schweiz – 
existierenden Ein-Ort-Registrierung auf diese Um-
sätze und subjektive Erweiterung dieser Ein-Ort-Re-
gistrierung auf entsprechende Leistungen von EU-
Unternehmern an Private in einem anderen Mitglied-
staat.

Diese Änderungen, die per 1.1.2008 geplant waren, hät-
ten Bedeutung für die Schweiz erlangen können. Aller-
dings ist eine Verabschiedung des Mehrwertsteuerpakets 
mehrfach gescheitert. Zahlreiche Einzelfragen müssen 
behandelt werden. So werden z. B. Fragen des ermäs-
sigten Steuersatzes auf arbeitsintensive Dienstleistun-
gen, der Vorsteuervergütung aus der Nutzung der Öre-
sund-Brücke sowie immer wieder neue Fragen im Zu-
sammenhang mit Regelungen in den neuen Mitgliedslän-
dern behandelt. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der 
Entwicklung von Massnahmen zur Bekämpfung des Steu-
erbetrugs, der den Mitgliedstaaten seit längerer Zeit ho-
he Steuerausfälle beschert.

Unter der deutschen Ratspräsidentschaft, die am 
30.6.2007 endete, sollten im Rahmen eines Arbeitspro-
gramms die Strategie zur Modernisierung, Vereinfa-
chung und einheitlicheren Anwendung der Mehrwert-
steuersystem-Richtlinie sowie zur Verbesserung der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten (Sprachbar-
rieren!) fortgeführt werden. Insbesondere sollten die Be-
ratungen über das Mehrwertsteuerpaket mit Vorrang fort-
gesetzt werden und dabei die Betrugsbekämpfung ge-

65  Hierzu Vellen, Neue bzw. geplante Richtlinien und Verordnun-
gen. Richtlinien- und Verordnungsvorschläge im sog. «Mehr-
wertsteuerpaket», 29.
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prüft und die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft  
(d. h. ein generelles reverse-charge-Verfahren) diskutiert 
werden. Da die langwierige Beratungspraxis in der  
EU hinlänglich bekannt ist, wurde das Arbeitsprogramm 
vorsorglich auf 18 Monate angelegt und soll unter dem 
portugiesischen und slowenischen Vorsitz vollendet 
 werden.

Bezeichnend für die Notwendigkeit klarer Regelungen 
zur Leistungsortbestimmung unter Berücksichtigung des 
real existierenden Hoheitsgebiets von Staaten ist die Ent-
scheidung des EuGH vom 29.3.2007 zur Verlegung eines 
Glasfaserkabels in der Ostsee.66 Der EuGH kam zu dem 
Ergebnis, die Verlegung des Kabels sei eine einheitliche 
Leistung, die als Lieferung zu qualifizieren sei und meh-
rere Leistungsorte berühre. Er folgert dann, jeder Mit-
gliedstaat dürfe die Lieferung aber nur insoweit besteu-
ern, als sie auf sein Hoheitsgebiet entfalle. Das Entgelt 
sei entsprechend aufzuteilen. Allerdings sei der Anteil, 
der auf die Strecke ausserhalb des Gebiets der Gemein-
schaft – hier «unter hoher See» – entfalle, nicht besteuer-
bar. Er falle nicht in den Anwendungsbereich der  
6. MwSt-Richtlinie und unterliege somit auch nicht der 
Mehrwertsteuer. Der EuGH vermeidet mit Hilfe dieses 
Ansatzes eine etwaige Doppelbesteuerung durch mehre-
re Staaten. Andererseits kommt er aber zur Nichtbesteu-
erung für die Strecke, die ausserhalb der Hoheitsgewalt 
eines Küstenstaates liegt. Der EuGH berücksichtigt hin-
sichtlich der Übertragung der Verfügungsmacht nicht das 
nationale – hier schwedische – Zivilrecht. Dass aber für 
Leistungen «unter hoher See» überhaupt keine Mehr-
wertsteuer anfallen soll, überrascht.67 Der konkrete Fall 
zeigt deutlich, welche Schwierigkeiten sich bei der Be-
urteilung des grenzüberschreitenden Dienstleistungs- 
und Warenverkehrs ergeben können.68

Zur Vermeidung von Mehrwertsteuer-Doppelbelas-
tungen innerhalb der EU sollen in absehbarer Zeit ge-
meinschaftsrechtliche Regelungen getroffen werden. Da 
es im Bereich der Mehrwertsteuer keine Doppelbesteue-
rungsabkommen gibt, schlägt die EU-Kommission vor, 
vergleichbare Mechanismen für die Mehrwertsteuer zu 
schaffen. Am 5.1.2007 hat die Kommission ein Konsul-

66  EuGH, 29.3.2007 - Rs C-111/05, IStR 2007, 401 ff., mit Anm. 
Korf.

67  Diese Auslegung des EuGH dürfte auch für die geplante Pipe-
line von Russland nach Deutschland durch die Ostsee Bedeu-
tung erlangen und eine erhebliche «Mehrwertsteuererspar-
nis» für die Unternehmen erbringen.

68  Hierzu aus Schweizer Sicht umfassend Vogel, Grenzüber-
schreitender Dienstleistungs- und Warenverkehr im Lichte der 
Mehrwertsteuer. Vgl. auch jüngst reiss, Sanktionierung der 
Verletzung der europäischen Grundfreiheiten durch den EuGH 
bei neutralitätswidriger Umsatzbesteuerung im innergemein-
schaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr, UR 2007, 
565 ff.

tationspapier zur Beseitigung der MWSt-Doppelbela-
stung in Einzelfällen verabschiedet.69 Durch zahlreiche 
Sonderregelungen über die Bestimmung des Leistungs-
orts ist die Bestimmung des Leistungsorts zum Teil un-
übersichtlich geworden. Konfliktpotential besteht eben-
falls beim grenzüberschreitenden Leistungsaustausch 
zwischen der Schweiz und einem EU-Mitgliedstaat, wie 
dies von Vogel herausgearbeitet wurde.70 Die neue Mehr-
wertsteuerrichtlinie hat auf diesem Gebiet keine Ände-
rungen und somit auch keine Verbesserungen gebracht. 
Die Bedeutung der EU-Richtlinien für einen Drittstaat – 
hier die Schweiz – kann nur unter Beachtung der umfang-
reichen EuGH-Rechtsprechung erschlossen werden. 
Durch die starke Verzahnung der Wirtschaft in der 
Schweiz mit den EU-Staaten kann die Bedeutung aller 
europäischen Rechtsakte nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Die weitere Entwicklung auf der Ebene der EU-
Mehrwertbesteuerung sollte ständig beobachtet werden. 
Augenblicklich ist insbesondere ein Systemwechsel al-
lerdings nicht zu erwarten.
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1 Einleitung

In der schweizerischen Praxis werden Personenunter
nehmen – insb. im internationalen Verhältnis – im Rah
men der Konzernstrukturgestaltung eher selten herange
zogen. Dies mag damit zusammenhängen, dass Perso
nengesellschaften aus Gründen der im schweizerischen 
Gesellschaftsrecht statuierten persönlichen und unbe
schränkten Haftung mindestens eines Teilhabers, wel
cher überdies eine natürliche Person sein muss, im Ver
gleich zu Kapitalunternehmen eher wenig attraktiv er
scheinen. Im Gegensatz hierzu sind in vielen ausländi
schen Staaten Personenunternehmen eine beliebte Va
riante bei der Gestaltung der geschäftlichen Aktivitäten.1 
Zudem werden in der schweizerischen Literatur mit Be
zug auf die steuerliche Behandlung von Personenunter
nehmen sehr kontroverse Auffassungen vertreten. Vor 
diesem Hintergrund sollen im vorliegenden Artikel inter
national tätige Personenunternehmen aus einkommens 
und gewinnsteuerlicher Sicht einer eingehenden Würdi
gung unterzogen werden. In einem ersten Schritt werden 
die Grundlagen erarbeitet, indem zunächst die relevanten 
Normen des unilateralen und bilateralen Rechts darge
stellt, alsdann die notwendigen Grundbegriffe definiert 
und schliesslich die Grundzüge der Gewinnermittlung 
und Gewinnabgrenzung bei Personenunternehmen erläu
tert werden. In einem zweiten Schritt sollen im Sinne ei
ner Illustration der theoretischen Ausführungen zehn 
verschiedene Fallkonstellationen dargestellt und die im 
Grundlagenteil vertretenen Auffassungen auf ihre Pra
xistauglichkeit überprüft werden.

2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 Unilaterales Recht

Das schweizerische Aussensteuerrecht umfasst sämtli
che – steuerpflichtbegründenden und begrenzenden – 
Normen des unilateralen Steuerrechts (DBG, StHG und 
kantonale Steuergesetze), welche spezifisch auf interna
tionale Sachverhalte ausgerichtet sind. Mit Blick auf die 
hier behandelte Thematik der Besteuerung internationa
ler Personenunternehmen sind die folgenden Bestim
mungen des DBG und – stellvertretend für das kantonale 
Recht – des StHG relevant:

1 Zu denken ist dabei an Deutschland mit der häufig anzutref-
fenden Ausgestaltung als GmbH & Co. KG oder Staaten des 
anglo-amerikanischen Rechtskreises, in denen sich partner-
ships einer grossen Beliebtheit erfreuen.

– Art. 4 Abs. 1 lit. a und b sowie Art. 51 Abs. 1 lit. a und 
b DBG bzw. Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 21 Abs. 1 lit. a 
und b StHG statuieren die beschränkte Steuerpflicht 
von natürlichen bzw. juristischen Personen, die in 
der Schweiz bzw. im Kanton Geschäftsbetriebe und 
Betriebsstätten unterhalten.

– Art. 10 DBG bestimmt, dass das Einkommen von  
u. a. einfachen Gesellschaften, Kollektiv und Kom
manditgesellschaften den einzelnen Teilhabern an
teilsmässig zugerechnet wird. Es wird m. a. W. die 
steuerliche Transparenz der (inländischen) Perso
nengesellschaften festgeschrieben: Nicht die Perso
nengesellschaft selbst ist als Steuersubjekt zu be
trachten, sondern die einzelnen Teilhaber.

– Art. 11 DBG hält als Spezialbestimmung zu Art. 10 
DBG fest, dass ausländische Handelsgesellschaften 
und andere ausländische Personengesamtheiten  ohne 
juristische Persönlichkeit, die aufgrund wirtschaft
licher Zugehörigkeit steuerpflichtig sind, nach den 
Bestimmungen für die juristischen Personen zu be
steuern sind. Das StHG enthält demgegenüber keine 
Art. 11 DBG entsprechende Bestimmung. Die Kan
tone haben jedoch – mit zwei Ausnahmen2 – jeweils 
eine Art. 11 DBG nachgebildete Regelung in ihre 
Steuergesetze aufgenommen.3

– Zusätzlich bestimmt Art. 49 Abs. 3 DBG, dass die 
nach Art. 11 DBG steuerpflichtigen ausländischen 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlich
keit denjenigen juristischen Personen gleichzustel-
len sind, denen sie rechtlich oder tatsächlich am ähn
lichsten sind. Mit der Gleichstellung ist notwendi
gerweise die grundsätzliche Anwendung der Bestim
mungen über die juristischen Personen verbunden.4 
Eine inhaltlich gleiche Bestimmung findet sich in 
Art. 20 Abs. 2 StHG.5

– Zum Umfang der Steuerpflicht äussern sich Art. 6 
DBG bzw. Art. 52 DBG; analoge Bestimmungen sind 

2 Die Kantone Basel-Landschaft und Aargau kennen keine 
Art. 11 DBG entsprechende Regelung in ihren Steuergeset-
zen.

3 § 8 Abs. 2 StG ZH; Art. 13 StG BE; § 18 Abs. 2 StG LU; Art. 15 
StG UR; § 10 Abs. 2 Satz 1 StG SZ; Art. 13 StG OW; Art. 13 
Abs. 2 StG NW; Art. 8 Abs. 2 StG GL; § 10 Abs. 2 StG ZG; 
Art. 11 StG FR; § 17 StG SO; § 12 Abs. 3 StG BS; Art. 12 StG 
SH; Art. 11 Abs. 2 StG AR; Art. 13 Abs. 2 StG AI; Art. 21 Abs. 2 
StG SG; Art. 11 Abs. 4 StG GR; § 14 StG TG; Art. 10 LT TI; 
Art. 12 LI VD; Art. 8 StG VS; Art. 12 LCD NE; Art. 10 LIPP-I GE; 
Art. 51 LI JU. Eine Ergänzung zum Inhalt von Art. 11 DBG 
kennt der Kanton Schwyz: § 10 Abs. 2 StG SZ bestimmt, dass 
der auf Personen mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz ent-
fallende Teil am Einkommen und Vermögen bzw. Gewinn und 
Kapital durch diese persönlich zu versteuern sei.

4 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 49 DBG N 10; AthAnAS/Widmer, 
Art. 49 DBG N 2; Locher, Art. 49 DBG N 1 f.

5 Vgl. bezüglich Anwendbarkeit der Bestimmungen über die 
juristischen Personen AthAnAS/Widmer, Art. 20 StHG N 3.
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hingegen im StHG nicht zu finden.6 Die beiden DBG
Artikel sind systematisch wie folgt aufgebaut: Die 
Abs. 1 der beiden Bestimmungen statuieren jeweils 
bei persönlicher Zugehörigkeit die unbeschränkte 
Steuerpflicht in der Schweiz. Dabei wird das Univer
salitätsprinzip – sprich: die Steuerbarkeit des welt
weiten Einkommens (und Vermögens) bzw. des welt
weiten Gewinns (und Kapitals) – angeordnet.7 In bei
den Fällen sind jedoch – im Sinne einer unbedingten 
Freistellung unter Progressionsvorbehalt8 – Einkünf
te, die aus Geschäftsbetrieben, Betriebsstätten und 
Grundstücken im Ausland stammen, von der Besteu
erung in der Schweiz ausgenommen. Bei bloss wirt
schaftlicher Zugehörigkeit zur Schweiz beschränkt 
sich die Steuerpflicht gemäss Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
DBG bzw. Art. 52 Abs. 2 DBG auf jene Einkommens
teile bzw. jenen Gewinn, für den ein wirtschaftlicher 
Anknüpfungspunkt iSv Art. 4 Abs. 1 DBG bzw. Art. 
51 Abs. 1 DBG besteht. Dies kann u. a. ein Geschäfts
betrieb oder eine Betriebsstätte in der Schweiz sein. 
Hierbei stellen Art. 6 Abs. 2 Satz 2 DBG bzw. Art. 52 
Abs. 4 DBG klar, dass «mindes tens das in der Schweiz 
erzielte Einkommen» bzw. «de(r) in der Schweiz er
zielte() Gewinn» der schweizerischen Besteuerung 
unterliegt. Weiter ist jeweils in Abs. 3 Satz 1 die in
ternationale Steuerabgrenzung bei persönlicher Zu
gehörigkeit zur Schweiz und Vorhandensein von aus
ländischen Geschäftsbetrieben, Betriebsstätten und 
Grundstücken geregelt; diese soll «nach den Grund
sätzen über das Verbot der interkantonalen Doppel
besteuerung» vorgenommen werden.9

– Schliesslich ist in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. 
Art. 52 Abs. 3 Sätze 2 und 3 DBG die provisorische 
Übernahme des Verlustes aus einer ausländischen 

6 Den Kantonen verbleibt in diesem Bereich folglich die Mög-
lichkeit einer von den vom DBG formulierten Grundsätzen 
abweichenden Gestaltung (AthAnAS/Widmer, Art. 20 StHG 
N 44 ff. und Art. 21 N 36 ff. BAuer-BALmeLLi/nyffenegger, Art. 3 
StHG N 21 und Art. 4 N 35). Auf die sich daraus ergebenden 
kantonalen Unterschiede soll aus Gründen der Vereinfachung 
im vorliegenden Beitrag nicht eingegangen werden (vgl. mwH 
BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Be-
triebsstätte im internationalen Steuerrecht der Schweiz, 24 ff. 
und 26 ff.). 

7 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 6 DBG N 1; AthAnAS/Widmer, Art. 6 
DBG N 5 und Art. 52 N 2 und 5; BrüLiSAuer, Gewinnabgren-
zung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte im internatio-
nalen Steuerrecht der Schweiz, 17 ff.; höhn/WALdBurger, Steu-
errecht, § 13 Rz 35 und § 17 Rz 19; Locher, Art. 6 DBG N 3 
und Art. 52 DBG N 3.

8 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 6 DBG N 1 und Art. 52 N 1; AthA-
nAS/Widmer, Art. 6 DBG N 6 ff. und Art. 52 N 5; Locher, Art. 6 
DBG N 7 und Art. 52 N 7; Locher, Einführung in das interna-
tionale Steuerrecht, 58; richner/frei/KAufmAnn, Art. 6 DBG  
N 6 und Art. 52 N 1.

9 Vgl. mwH BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stamm-
haus und Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht der 
Schweiz, 49 ff., insb. 61 ff.

Betriebsstätte statuiert. Die beiden Bestimmungen 
sind im Wesentlichen deckungsgleich, unterscheiden 
sich jedoch im Mechanismus der nachträglichen 
Korrektur der provisorischen Verlustübernahme: 
Während Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG von einer «Revi
sion» spricht, soll gemäss Art. 52 Abs. 3 Satz 3 DBG 
die Korrektur im Jahr der Verlustverrechnung im 
Ausland stattfinden. Bezüglich Darstellung der bei
den Korrekturmechanismen sei auf weiterführende 
Literatur verwiesen.10

2.1.2 Bilaterales Recht

Da die von der Schweiz abgeschlossenen DBA idR11 dem 
OECDMA entsprechen, soll dieses stellvertretend für die 
bilateralen Rechtsgrundlagen herangezogen werden. Für 
die hier behandelte Thematik sind insb. die folgenden Be
stimmungen von Relevanz:
– Wichtige Begriffsdefinitionen finden sich in Art. 3 

Abs. 1 OECDMA. Dessen lit. c hält zunächst fest, 
dass sich der Ausdruck «Unternehmen» auf die Aus
übung einer Geschäftstätigkeit bezieht. In der nach
folgenden lit. d werden die Ausdrücke «Unterneh
men eines Vertragsstaates» und «Unternehmen des 
anderen Vertragsstaates» definiert. Dabei stellt das 
OECDMA auf den Ort der Ansässigkeit derjenigen 
Personen, die das Unternehmen betreiben – d. h. bei 
einem Personenunternehmen auf dessen Inhaber 
oder Teilhaber –, ab.

– Art. 7 OECDMA befasst sich mit dem Besteue-
rungsrecht der Vertragsstaaten hinsichtlich Unter
nehmensgewinnen. Abs. 2  4 stellen dabei Richtli
nien mit Bezug auf die Gewinnabgrenzung zwischen 
Ansässigkeitsstaat und Betriebsstättenstaat des Un
ternehmens bzw. des Teilhabers im Falle eines Per
sonenunternehmens auf.12

Im Gegensatz zur Frage der anwendbaren Abgrenzungs
methode schweigt sich das OECDMA über die grenz
überschreitende Verlustverlagerung aus. Dies ist in der 
konsequenten Anwendung der «negativen Rechtswir
kung» der DBA13 begründet: Die Besteuerungsregeln der 

10 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 6 DBG N 7 iVm Art. 52 N 15 ff.; 
AthAnAS/Widmer, Art. 6 DBG N 63 ff.; Locher, Art. 6 DBG  
N 31 ff.; mit Bezug auf juristische Personen: Agner/digeroni-
mo/neuhAuS/SteinmAnn, Art. 52 DBG N 33a f.; AthAnAS/Widmer, 
Art. 52 DBG N 24 ff.; BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen 
Stammhaus und Betriebsstätte im internationalen Steuer-
recht der Schweiz, 111 ff.; Locher, Art. 52 DBG N 35 ff.

11 Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht, 80.
12 Vgl. mwH BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stamm-

haus und Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht der 
Schweiz, 137 ff.; derS., Gewinnabgrenzung zwischen Stamm-
haus und Betriebsstätte im internationalen Verhältnis, 721 f.

13 BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Be-
triebsstätte im internationalen Steuerrecht der Schweiz, 3; 
derS., Art. 4 VStG N 335; höhn, Begriff, Aufgaben und Rechts-
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Vertragsstaaten sollen nicht durch bilaterale Normen ersetzt 
werden, sondern es wird ein Rahmen geschaffen, der die 
unilateralen Besteuerungsregeln einschränkt.14 Ausgehend 
von diesem Konzept wird die Frage der (provisorischen) 
Verlustübernahme und deren Modalitäten den Vertragsstaa
ten überlassen.

2.2 Grundbegriffe

2.2.1 Internationales Personenunternehmen

Die Materie des vorliegenden Beitrags erfordert zunächst 
eine Erörterung dessen, was unter einem internationalen 
Personenunternehmen zu verstehen ist – und insb., welche 
Rechtsformen unter diesen Begriff fallen. Nach Ansicht 
der Autoren weist der Begriff drei Dimensionen auf:

In einer ersten Dimension enthält er die Bedeutung eines 
von einer natürlichen Person oder von mehreren natürli-
chen und/oder juristischen Personen getragenen Unter
nehmens. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Un
ternehmenstätigkeit durch eine natürliche Person (als In
haber) oder durch natürliche und/oder juristische Perso
nen gemeinschaftlich (als Teilhaber) getragen wird. Bei 
 Beteiligung mehrerer Personen sind die einzelnen Teil
haber rechtsgemeinschaftlich organisiert15, d. h., Rechte 
und Pflichten aus der Unternehmenstätigkeit werden 
 ihnen anteilsmässig zugerechnet. Dies im Unterschied zu 
einem körperschaftlich oder als Anstalt (z. B. als Stif
tung) organisierten Gebilde, bei dem eine eigene Rechts
persönlichkeit – d. h. eine (uneingeschränkt eigenständi
ge) juristische Person – vorliegt.16 Ein Personenunter
nehmen kann deshalb insb. die folgenden Rechtsformen 
annehmen:17

– Einzelunternehmen (Einzelfirma);
– einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. OR)18;

quellen des Internationalen Steuerrechts, 87; LAmpert, Die 
Verlustverrechnung von juristischen Personen im Schweizer 
Steuerrecht, 279.

14 höhn, Begriff, Aufgaben und Rechtsquellen des Internationa-
len Steuerrechts, 87; Locher, Einführung in das internationa-
le Steuerrecht, 95.

15 Vgl. mwH meier-hAyoz/forStmoSer, Schweizerisches Gesell-
schaftsrecht, § 2 Rz 62 ff.

16 S. dazu meier-hAyoz/forStmoSer, Schweizerisches Gesell-
schaftsrecht, § 2 Rz 8 ff.

17 cAgiAnut/höhn, Unternehmungssteuerrecht, § 2 Rz 6; höhn/
WALdBurger, Steuerrecht, § 45 Rz 6; SALvi, Schweizerische Be-
steuerung von internationalen Personengesellschaften, 178 f., 
welche sich jedoch auf Grund des Themas ihres Beitrages auf 
die Personengesellschaft beschränkt; s. auch duSS/greter/von 
Ah, Die Besteuerung Selbständigerwerbender, 13 ff., die auch 
die Erbengemeinschaft als möglichen Träger eines Personen-
unternehmens betrachten.

18 Eine Unterart der einfachen Gesellschaft ist die so genannte 
stille Gesellschaft, bei der nur der Hauptgesellschafter nach 
aussen hin auftritt und er allein aus der Geschäftstätigkeit 
berechtigt und verpflichtet wird; s. meier-hAyoz/forStmoSer, 
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, § 15 Rz 2.

– Kollektivgesellschaft (Art. 552 ff. OR);
– Kommanditgesellschaft (Art. 594 ff. OR).

Es ist zu betonen, dass sich der Begriff des Personenun
ternehmens nicht auf diese Rechtsformen des schweize
rischen Rechts beschränkt. Im internationalen Verhältnis 
ist es unabdingbar, ausländische Rechtsformen, welche 
den oben aufgeführten Ausgestaltungen gleichwertig 
sind, ebenfalls in den Begriff des Personenunternehmens 
mit einzubeziehen. Dies lässt sich allein schon aus Art. 49 
Abs. 3 DBG bzw. Art. 20 Abs. 2 StHG ableiten, die auf 
«ausländische Handelsgesellschaften» Bezug nehmen. 
Ausländische Pendants einer schweizerischen Kollektiv
gesellschaft sind beispielsweise die deutsche offene Han
delsgesellschaft, die französische société en nom col
lectif, die italienische società in nome collettivo sowie 
die partnerships des angloamerikanischen Rechts.19

In einer zweiten Dimension enthält der Begriff «interna
tionales Personenunternehmen» das Element des Unter-
nehmens. Dies bedeutet, dass das Vorhandensein einer 
Unternehmenstätigkeit ebenfalls Voraussetzung für die 
Qualifikation als Personenunternehmen ist.20 Im Allge
meinen versteht man im schweizerischen Steuerrecht un
ter dem Begriff Unternehmenstätigkeit «eine Tätigkeit, 
bei der Kapital und selbständiges, auf die Erbringung 
wirtschaftlicher Leistungen an Dritte gerichtetes Han
deln in gezieltem Zusammenwirken zum Einsatz 
kommen».21 M. a. W. haben die natürlichen Personen als 
Inhaber bzw. Teilhaber und damit Träger des Unterneh
mens22 eine selbständige Erwerbstätigkeit iSv Art. 18 
DBG23 zu entfalten. Selbstverständlich können auch ju
ristische Personen – wenn auch unter gewissen gesell
schaftsrechtlichen Einschränkungen – Teilhaber einer in 
oder ausländischen Personengesellschaft sein. Jedoch ist 
zu berücksichtigen, dass bei diesen nicht zwischen ge
schäftlicher und privater Sphäre unterschieden wird, 
denn juristische Personen haben a priori nur einen ge
schäftlichen Bereich. Liegt keine Unternehmenstätigkeit 
vor bzw. wird keine selbständige Erwerbstätigkeit ausge

19 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 11 DBG N 2; richner/frei/KAuf-
mAnn, Art. 11 DBG N 8.

20 Diese Voraussetzung deckt sich mit der Definition des Unter-
nehmens im bilateralen Recht gemäss Art. 3 Abs. 1 OECD-
MA, wo auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit Bezug ge-
nommen wird.

21 cAgiAnut/höhn, Unternehmungssteuerrecht, § 12 Rz 12.
22 cAgiAnut/höhn, Unternehmungssteuerrecht, § 1 Rz 14.
23 Merkmale der selbständigen Erwerbstätigkeit: (i) frei gewähl-

te Organisation, (ii) Teilnahme am Wirtschaftsverkehr, (iii) ei-
genes Risiko, (iv) Einsatz von Arbeit und Kapital, (v) Absicht 
der Gewinnerzielung sowie (vi) dauerndes und planmässiges 
Handeln (cAgiAnut/höhn, Unternehmungssteuerrecht, § 1  
Rz 21 ff.; duSS/greter/von Ah, Die Besteuerung Selbständiger-
werbender, 2; Locher, Art. 18 DBG N 6 ff.; reich, Art. 18 DBG 
N 14 mwH; richner/frei/KAufmAnn, Art. 18 DBG N 6).
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übt, ist das Ergebnis – bei natürlichen Personen als Teil
habern – steuerlich dem privaten Bereich zuzuordnen.24

In einer dritten Dimension schliesslich weist der Begriff 
das Element «international» auf: Dies bedeutet nichts 
anderes, als dass zu mehr als einem Staat steuerrechtliche 
Anknüpfungen bestehen. Solche steuerliche Anknüpfun
gen können durch den Wohnsitz bzw. Sitz der Teilhaber, 
den Geschäftsort oder durch Betriebsstätten entstehen.

In den weiteren Ausführungen soll von «Unternehmen» – 
namentlich Personenunternehmen – gesprochen werden. 
Dies im Einklang mit dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 3  
Satz 2 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 Satz 2 DBG, jedoch im 
(scheinbaren) Widerspruch zu Art. 11 DBG und Art. 49 
Abs. 3 DBG bzw. Art. 20 Abs. 2 StHG, deren Anwen
dungsbereich sich auf «ausländische Handelsgesell
schaften und andere ausländische Personengesamtheiten 
ohne juristische Persönlichkeit» erstreckt. Der Anwen
dungsbereich von Art. 11 DBG und Art. 49 Abs. 3 DBG 
bzw. Art. 20 Abs. 2 StHG ist zum einen enger, indem der 
Begriff der Personengesamtheit das Einzelunternehmen 
ausschliesst25, zum anderen jedoch weiter, indem eben
falls Erbengemeinschaften26 und Personengemeinschaf
ten ohne wirtschaftlichen Zweck27 darunter fallen. Wie 
bereits angetönt, ist der Widerspruch jedoch nur ein 
scheinbarer und kann leicht aufgelöst werden: Sinn und 
Zweck von Art. 11 DBG ist es nicht, den Umfang der Be
steuerung eines ausländischen Unternehmens in der 
Schweiz festzuschreiben, sondern die Veranlagung aus
ländischer Personenverbindungen mit beschränkter Steu
erpflicht in der Schweiz zu vereinfachen: Den schweize
rischen Steuerbehörden soll die oft mühsame Abklärung 
erspart werden, ob eine ausländische Personengesamt
heit eher einer Personengesellschaft oder einer juristi
schen Person nach schweizerischem Recht ähnlich ist.28 
Ferner brauchen die schweizerischen Steuerbehörden 
wegen dieser Vorschrift idR die ausländischen Teilhaber 
und damit die Art der Besteuerung – Einkommenssteuer 

24 SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen Per-
sonengesellschaften, 180, mit Bezug auf nichtkaufmännische 
Personengesellschaften.

25 duSS, Interkantonale und internationale Aspekte der Unter-
nehmensumstrukturierungen, 384; greminger, Art. 11 DBG 
N 2; höhn, Steuerprobleme bei schweizerischen Betriebsstät-
ten ausländischer Unternehmen, 178; Locher, Art. 11 DBG N 4; 
richner/frei/KAufmAnn, Art. 11 DBG N 2.

26 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 11 DBG N 3 und Art. 49 N 8; Lo-
cher, Art. 11 DBG N 5; richner/frei/KAufmAnn, Art. 11 DBG N 
2 und Art. 49 N 40.

27 Locher, Art. 11 DBG N 5; richner/frei/KAufmAnn, Art. 11 DBG 
N 2 und 9.

28 Botschaft Steuerharmonisierung, 159; donAti, Besteuerung 
ausländischer Personengesellschaften in der Schweiz, 16 f.; 
derS., Aspekte ordentlicher Besteuerung ausländischer Perso-
nengesellschaften in der Schweiz, 142; greminger, Art. 11 DBG 
N 1; Locher, Art. 11 DBG N 2; richner/frei/KAufmAnn, Art. 11 
DBG N 1.

oder Gewinnsteuer – sowie die weltweite Einkommens 
bzw. Gewinnsituation nicht zu erfassen.29 Diese Prakti
kabilitätsüberlegungen stellen sich sowohl bei ausländi
schen Personengesellschaften als auch allgemein bei 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit. 
Nicht in gleichem Mass notwendig – und daher gesetz
lich auch nicht vorgesehen – ist eine Vereinfachung bei 
ausländischen Einzelunternehmen, deren Inhaber ge
stützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a oder b DBG bzw. Art. 4 Abs. 1 
StHG in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig werden, 
da nur die Veranlagung einer einzigen Person in Frage 
steht.

2.2.2 Schweizerisches und ausländisches 
Unternehmen

Das Begriffspaar des schweizerischen und des ausländi
schen Unternehmens erscheint im DBG an mehreren 
Stellen. Eine Antwort, nach welchen Kriterien zu ent
scheiden ist, ob es sich beim Unternehmen nun um ein 
schweizerisches oder ausländisches handelt, lässt sich 
dem Gesetz jedoch nicht entnehmen. Angesichts der feh
lenden Definition durch das schweizerische Recht ist 
 eine solche auf dem Auslegungsweg zu finden.

Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass nach der 
hier vertretenen Auffassung die Begriffe des schweizeri
schen und des ausländischen Unternehmens nicht iso
liert, sondern gemeinsam und komplementär ausgelegt 
werden müssen.30 Wie anhand spezifischer Fallkonstella
tionen im zweiten Teil gezeigt werden wird, könnte eine 
isolierte Betrachtung der gesetzlichen Bestimmungen – 
Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 Satz 2 DBG 
einerseits und Art. 11 DBG andererseits – zu inkonsisten
ten Resultaten führen. Da in der Literatur bis anhin je
doch meist eine isolierte Betrachtung stattgefunden hat, 
werden die einzelnen Lehrmeinungen nachfolgend ge
trennt nach Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 
Satz 2 DBG und Art. 11 DBG dargestellt.

Hinsichtlich der Definition des schweizerischen Unter-
nehmens iSv Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 
Satz 2 DBG haben sich die folgenden Betrachtungswei
sen herausgebildet:

29 Allerdings schreibt Art. 129 Abs. 1 lit. c DBG vor, dass einfa-
che Gesellschaften und Personengesellschaften über alle Ver-
hältnisse, die für die Veranlagung der Teilhaber von Bedeu-
tung sind, insbesondere über ihren Anteil am Einkommen und 
Vermögen der Gesellschaft, für jede Steuerperiode eine Be-
scheinigung einreichen müssen; diese Vorschrift ist nament-
lich für die in der Schweiz ansässigen Teilhaber relevant.

30 Eine komplementäre Auslegung wird bereits durch Locher in 
seiner Kommentierung von Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG (N 34) 
vertreten.
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– Nach Agner/Jung/Steinmann31 liegt ein schweize
risches Unternehmen nur dann vor, wenn dieses (i) in 
der Schweiz geleitet wird und (ii) mindestens einer 
der unbeschränkt haftenden Gesellschafter in der 
Schweiz ansässig ist.

– Dem gegenüber vertreten Athanas/Widmer32 sowie 
Richner/Frei/Kaufmann33 eine engere Auffassung. 
Nach ihnen soll ein Unternehmen dann als schweize
risch betrachtet werden, wenn es (i) nach schweize
rischem Recht errichtet worden ist, soweit (ii) 
dieses von in der Schweiz unbeschränkt steuer
pflichtigen Unternehmensträgern (natürliche oder 
juristische Personen) betrieben und (iii) in der 
Schweiz eine unternehmerische Tätigkeit ausge
übt wird.

– Ein dritter Ansatz wird durch Locher34 und Brülisau
er35 vertreten. Ihrer Auslegung von Art. 6 Abs. 3 
Satz 2 DBG folgend ist das schweizerische Unter
nehmen komplementär zur ausländischen Personen
gesamtheit gemäss Art. 11 DBG zu verstehen. Da
nach liegt ein schweizerisches Unternehmen immer 
dann vor, wenn Teilhaber desselben in der Schweiz 
unbeschränkt steuerpflichtig – bzw. im DBAFall 
ansässig – sind.

Ebenfalls hinsichtlich der Auslegung des Begriffs des 
ausländischen Unternehmens im Zusammenhang mit 
Art. 11 DBG herrscht in der Literatur keine Übereinstim
mung. Umstritten ist vor allem, ob für die Qualifikation 
internationalprivatrechtliche Kriterien, der Ort der Ge
schäftsaktivitäten oder der Ort der Ansässigkeit der Teil
haber massgebend sein sollen:
– Einen formalen Ansatz wenden Salvi36 und Donati37 

an. Für beide leitet sich die Antwort auf die Frage, ob 
es sich um ein schweizerisches oder ausländisches 
Unternehmen handelt, aus dem (internationalen) Pri
vatrecht ab.38 Gemäss Art. 154 IPRG39 gilt eine Per

31 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 52 DBG N 11.
32 AthAnAS/Widmer, Art. 6 DBG N 61 f.
33 richner/frei/KAufmAnn, Art. 6 DBG N 64.
34 Locher, Art. 6 DBG N 34.
35 BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und 

 Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht der Schweiz, 
104 ff.

36 SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen Per-
sonengesellschaften, 181.

37 donAti, Besteuerung ausländischer Personengesellschaften in 
der Schweiz, 3 ff.; derS., Aspekte ordentlicher Besteuerung 
ausländischer Personengesellschaften in der Schweiz, 139.

38 Kollektiv- und Kommanditgesellschaften müssen sich gemäss 
Art. 154 IPRG am Ort ihres Sitzes ins Handelsregister eintra-
gen. Dieser Sitz befindet sich gemäss Art. 934 Abs. 1 OR am 
tatsächlichen Mittelpunkt des Betriebs, was bedeutet, dass 
Sitz und Geschäftsbetrieb grundsätzlich nicht auseinanderfal-
len können.

39 Bundesgesetz vom 18.12.1987 über das internationale Privat-
recht (SR 291).

sonengesellschaft dann als ausländisch, wenn sie 
nach ausländischen Vorschriften gegründet worden 
ist und die entsprechenden Registrierungsvor
schriften erfüllt (so genannte Inkorpora tions 
theorie40).41 

– Gemäss der von Duss42 vertretenen Auffassung soll 
es entscheidend sein, wo sich der Geschäftsbetrieb 
des Unternehmens befindet. Bei einem Geschäftsbe
trieb im Ausland ist von einem ausländischen Unter
nehmen und damit der Anwendbarkeit von Art. 11 
DBG auszugehen.

– Eine dritte Ansicht vertritt dem gegenüber Locher43. 
Seines Erachtens ist die Ansässigkeit der Teilhaber 
des Unternehmens das massgebende Kriterium da
für, ob dieses als ausländisch oder schweizerisch iSv 
Art. 11 DBG einzustufen ist. Nach dieser Konzeption 
liegt ein ausländisches Unternehmen immer dann 
vor, wenn Teilhaber im Ausland ansässig sind.

Obwohl unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der 
Qualifikation des Personenunternehmens vertreten wer
den, soll interessanterweise gemäss der in der Literatur44 
vorherrschenden Ansicht mit Bezug auf einen in der 
Schweiz ansässigen Teilhaber eines ausländischen Per
sonenunternehmens eine Besteuerung nach Art. 10 DBG 
erfolgen. Somit wäre er gleich zu behandeln wie ein 
schweizerischer Teilhaber eines schweizerischen Perso
nenunternehmens. Das Unternehmen wird mit Bezug auf 
den in der Schweiz ansässigen Teilhaber als schweize
risch behandelt, obwohl es vorgängig gesamthaft als 
grundsätzlich ausländisch qualifiziert wurde; insofern 

40 donAti (Besteuerung ausländischer Personengesellschaften in 
der Schweiz, 4 f.; Aspekte ordentlicher Besteuerung auslän-
discher Personengesellschaften in der Schweiz, 139) weist 
ergänzend hierzu noch auf die in Art. 154 Abs. 1 und 2 IPRG 
definierte «Anknüpfungskaskade» hin.

41 Eine formell nach ausländischem Recht inkorporierte Perso-
nengesellschaft, welche den Ort der Geschäftsleitung in der 
Schweiz hat, muss sich in der Schweiz ins Handelsregister 
eintragen lassen, wo sie somit ihren Sitz begründet. 

42 duSS, Interkantonale und internationale Aspekte der Unter-
nehmensumstrukturierungen, 384.

43 Locher, Art. 11 DBG N 10 ff.
44 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 49 DBG N 13; Agner/digeronimo/

neuhAuS/SteinmAnn, Art. 11 DBG N 1a; donAti, Besteuerung 
ausländischer Personengesellschaften in der Schweiz, 16 f.; 
richner/frei/KAufmAnn, Art. 49 DBG N 42; SALvi, Schweizeri-
sche Besteuerung von internationalen Personengesellschaf-
ten, 199 und 204; offenbar zustimmend LAng/reich/Schmidt, 
Personengesellschaften im Verhältnis Deutschland-Öster-
reich-Schweiz, 3, die im zitierten Beitrag von der «vor-
herrschende(n) Auffassung» sprechen und dieser zumindest 
nicht widersprechen; a. M. AthAnAS/Widmer, Art. 49 DBG  
N 17, die argumentieren, die ausländische Personengesell-
schaft selbst sei als juristische Person zu betrachten und die 
vorgeschlagene Lösung stelle somit einen Durchbruch durch 
den in Art. 10 DBG verankerten Grundsatz dar; duSS, Inter-
kantonale und internationale Aspekte der Unternehmensum-
strukturierungen, 387.
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findet eine Relativierung statt. Begründet wird diese Dif
ferenzierung damit, dass die durch die Betriebsstätte be
gründete beschränkte Steuerpflicht in der unbeschränk
ten Steuerpflicht des schweizerischen Teilhabers aufge
he; Art. 10 DBG habe daher Art. 11 DBG vorzugehen. 
Zudem müsse eine Gleichbehandlung von schweizeri
schen Teilhabern an ausländischen Unternehmen mit sol
chen an inländischen Unternehmen stattfinden, soweit 
Einkünfte aus schweizerischen Betriebsstätten oder Lie
genschaften in Frage stünden.45 Ausserdem wird ange
führt, dass schweizerische Teilhaber an einem ausländi
schen Unternehmen nicht zu «gespaltenen» Steuersub
jekten werden sollten, bei denen ein Teil ihres Einkom
mens – d. h. der anteilige Unternehmensgewinn – nach 
den Bestimmungen über die juristischen Personen und 
die restlichen Bestandteile gemäss den Regeln für natür
liche Personen besteuert werden.46

Aufgrund sämtlicher Literaturmeinungen lässt sich zu
nächst festhalten, dass Grundvoraussetzung für das Vor
liegen eines schweizerischen Unternehmens die Ansäs
sigkeit – sprich: unbeschränkte Steuerpflicht47 – mindes
tens eines Teilhabers in der Schweiz ist.48 Es stellt sich 
nun die Frage, ob das vorgängig genannte Kriterium al
lein genügt, um ein schweizerisches Unternehmen anzu
nehmen, oder ob nicht – wie gemäss den Meinungen von 
Agner/Jung/Steinmann und Athanas/Widmer – zusätzli
che Merkmale des Konnexes zur Schweiz erforderlich 
sind. Nach der hier vertretenen Ansicht ist die zusätzliche 
Forderung nach einem Geschäftsbetrieb oder gar der Lei
tung in der Schweiz für die blosse Qualifikation als 
schweizerisch mit Blick auf das unilaterale sowie – im 
DBAFall – auf das bilaterale Recht insb. aus den folgen
den Gründen zurückzuweisen:
– Gewinne eines Personenunternehmens werden bei 

der schweizerischen Einkommens bzw. Gewinnbe
steuerung gestützt auf Art. 10 DBG bei den einzelnen 
Teilhabern besteuert. Nicht das Personenunterneh
men selbst ist Steuersubjekt, sondern infolge trans

45 So LAng/reich/Schmidt, Personengesellschaften im Verhältnis 
Deutschland-Österreich-Schweiz, 3.

46 So donAti, Besteuerung ausländischer Personengesellschaf-
ten in der Schweiz, 17; LAng/reich/Schmidt, Personengesell-
schaften im Verhältnis Deutschland-Österreich-Schweiz, 3.

47 Gemäss Art. 4 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA liegt steuerliche An-
sässigkeit einer – natürlichen oder juristischen – Person in 
einem Vertragsstaat dann vor, wenn diese Person nach dem 
Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres 
ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder 
eines anderen Merkmals steuerpflichtig ist. In der Konzeption 
geht das OECD-MA somit von einer persönlichen Anknüpfung 
der Person in einem Mitgliedstaat (die im Fall des unilatera-
len schweizerischen Steuerrechts in eine unbeschränkte Steu-
erpflicht mündet) aus, um darauf aufbauend die Ansässigkeit 
dieser Person festzuschreiben.

48 Gl. M. digeronimo/BrüLiSAuer, Internationale Ausscheidung 
des Betriebsstättegewinns, 5.

parenter Betrachtung dessen Teilhaber. Konsequen
terweise hat deshalb nach Ansicht der Autoren die 
Einordnung des Unternehmens derjenigen der Teil
haber zu folgen: Die unbeschränkte Steuerpflicht 
eines Teilhabers in der Schweiz resultiert in der Qua
lifikation des ihm zurechenbaren Unternehmens
anteils als schweizerisch; umgekehrt hat bei be
schränkter Steuerpflicht des Teilhabers in der 
Schweiz die Qualifikation auf ausländisch zu lauten. 
Der Umstand, wo sich die unternehmerische Tätig
keit abspielt oder wo sich der Ort der Leitung befin
det, berührt nach der hier vertretenen Auffassung le
diglich die Frage der Abgrenzung und die Problema
tik der provisorischen Verlustverrechnung gemäss 
Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. Art. 51 Abs. 3 Sätze 2 
und 3 DBG, nicht jedoch die Einordnung eines Un
ternehmens als schweizerisch oder ausländisch.

– Art. 3 Abs. 1 lit. d OECDMA definiert den Ausdruck 
«Unternehmen des einen oder anderen Vertrags
staates» als ein Unternehmen, das von einer im einen 
oder anderen Vertragsstaat ansässigen (natürlichen 
oder juristischen) Person betrieben wird. Basierend 
auf dieser Begriffsbestimmung setzen das OECD
MA – und damit die von der Schweiz abgeschlos
senen DBA – keine unternehmerische Tätigkeit in 
der Schweiz voraus, um als schweizerisches Unter
nehmen zu gelten, sondern verlangen nur, dass der 
Betreiber des Unternehmens in der Schweiz ansässig 
ist.49 Zudem ist zu betonen, dass die Schweiz eine 
Personengesellschaft zwar als Person iSv Art. 3 
Abs. 1 lit. a OECDMA betrachtet50, ihr jedoch man
gels spezieller Erwähnung die Eigenschaft als An
sässige iSv Art. 4 Abs. 1 OECDMA – und damit die 
DBABerechtigung – abspricht51. Bezüglich Ansäs
sigkeit des Personenunternehmens wird somit idR 
auf die Ansässigkeit der einzelnen Teilhaber verwie
sen.

Somit lässt sich nach der hier vertretenen Ansicht festhal
ten, dass sowohl im DBA wie auch im NichtDBAFall 
für die Qualifikation eines Unternehmens als schweize
risch oder ausländisch nur auf den Ort der Ansässigkeit 
eines jeden der Teilhaber abzustellen ist, nicht jedoch auf 

49 Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht, 321; 
Widmer/KronAuer, Zuteilung und Besteuerung der Unterneh-
mensgewinne bei Betriebsstätten, 231; so wohl auch LAng/
reich/Schmidt, Personengesellschaften im Verhältnis Deutsch-
land-Österreich-Schweiz, 3.

50 Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht, 148; SA-
Lomé, International Taxation of Partnerships: Divergences in 
the Personal Attribution of Income, 54.

51 SALomé, International Taxation of Partnerships: Divergences 
in the Personal Attribution of Income, 58.



IFF Forum für Steuerrecht 2007

278 Peter Brülisauer/Marcel R. Kriesi, Internationale Personenunternehmen im Einkommens- und Gewinnsteuerrecht der Schweiz 

den Ort des Geschäftsbetriebs oder der Leitung52 oder gar 
auf andere Kriterien wie nationale Gründungs und Re
gistrierungsvorschriften. Mittels einer solchen Auslegung 
können – wie im zweiten Teil anhand praktischer Beispie
le gezeigt werden wird – (teilweise) inkonsistente und 
unsachgemässe Ergebnisse vermieden werden. Die hier 
vertretene Auffassung hat jedoch zur Konsequenz, dass 
dasselbe Unternehmen – je nach Ort der Ansässigkeit der 
Teilhaber – gleichzeitig sowohl teilweise schweizerisch 
als auch teilweise ausländisch sein kann.53, 54

Ob der hier vertretenen Sicht bezüglich der Qualifikation 
als schweizerisches Unternehmen den Ort des Geschäfts
betriebs als bedeutungslos abzutun, wäre jedoch ein 
Trugschluss; dieses Kriterium hat durchaus seine Be
rechtigung. Es ist jedoch nicht entscheidend für die Be
urteilung, ob ein Unternehmen als schweizerisch oder 
ausländisch einzustufen ist, sondern nur für die nachge
lagerten Fragen der internationalen Gewinnabgrenzung 
und der provisorischen Verlustverlagerung in die 
Schweiz. Gemäss Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. Art. 52 
Abs. 3 Satz 2 DBG können ausländische Verluste näm
lich nur dann in der Schweiz steuermindernd berücksich
tigt werden, wenn sie u. a. in einer dem schweizerischen 
Unternehmen zugehörigen ausländischen Betriebsstätte 
anfallen und der Schweiz im Rahmen der Gewinnabgren
zung ein Gewinn55 zugewiesen wird.56 Die Zuweisung 
eines Gewinns – oder eines Verlusts – an die Schweiz ist 
dabei notwendigerweise mit dem Vorhandensein einer 
Geschäftstätigkeit in der Schweiz verbunden.57

Ein im Ausland erlittener Verlust kann somit idR – ausser 
bei den sog. Sondervergütungen – auch nicht mit den üb
rigen, in der Schweiz steuerbaren Einkünften verrechnet 
werden, da sich die in Art. 6 Abs. 1 DBG bzw. Art. 52 

52 Gl. M. digeronimo/BrüLiSAuer, Internationale Ausscheidung 
des Betriebsstättegewinns, 5 f.

53 Gl. M. digeronimo/BrüLiSAuer, Internationale Ausscheidung 
des Betriebsstättegewinns, 6.

54 Gemäss einer telefonischen Besprechung vom 25.7.2007 mit 
Jürg Altorfer, Kantonales Steueramt Zürich, sei für die Beur-
teilung, ob es sich um ein schweizerisches oder ein auslän-
disches Unternehmen handelt, ebenfalls einzig das Kriterium 
der steuerlichen Ansässigkeit der einzelnen Teilhaber anzu-
wenden. Dabei wurde bestätigt, dass durch dieses Kriterium 
dasselbe Unternehmen – je nach Teilhaber – sowohl als 
schweizerisch als auch als ausländisch qualifiziert werden 
kann.

55 Wird der Schweiz im Rahmen der Abgrenzung ein Verlust zu-
gewiesen, kann nach der hier vertretenen Auffassung der 
Schweiz kein zusätzlicher Verlust aus dem Ausland zugewie-
sen werden (vgl. mwH BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwi-
schen Stammhaus und Betriebsstätte im internationalen Steu-
errecht der Schweiz, 91 ff. und 117 ff.).

56 Vgl. mwH BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stamm-
haus und Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht der 
Schweiz, 97.

57 Gl. M. digeronimo/BrüLiSAuer, Internationale Ausscheidung 
des Betriebsstättegewinns, 6.

Abs. 1 DBG verankerte unbedingte Freistellung (mit 
Progressionsvorbehalt) nicht nur auf ausländische Teil
gewinne, sondern auch auf ausländische Teilverluste be
zieht. Erst der in Art. 6 Abs. 3 bzw. Art. 52 Abs. 3 veran
kerte Verweis auf die Grundsätze des interkantonalen 
Doppelbesteuerungsverbots hat zur Folge, dass Verluste 
ausländischer Betriebsstätten von der inländischen Be
messungsgrundlage abgezogen werden können,58 wobei 
die Verlustübernahme aufgrund von Art. 6 Abs. 3 Sätze 2 
und 3 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 Sätze 2 und 3 DBG wie
derum eingeschränkt wird. Art. 6 Abs. 1 Halbsatz 2 DBG 
bzw. Art. 52 Abs. 1 Halbsatz 2 DBG sind mithin als ob
jektive Steuerbefreiung zu verstehen.59 Vor diesem Hin
tergrund ist auf die in der Lehre60 gemachte Äusserung 
hinzuweisen, wonach die in Art. 6 Abs. 1 Halbsatz 2 DBG 
bzw. Art. 52 Abs. 1 Halbsatz 2 DBG verankerte Freistel
lung sachlich bzw. systematisch nicht der Umschreibung 
des Steuersubjekts, sondern des Steuerobjekts zuzuord
nen ist.

Im Ansatz wurde die hier vertretene Auffassung durch ein 
Urteil des BGer vom 17.4.200361  bestätigt: In casu mach
te der Steuerpflichtige geltend, die im Rahmen seiner 
selbständigen Erwerbstätigkeit – welche notabene im 
Ausland ausgeübt wurde – erlittenen Verluste seien mit 
seinem übrigen (in der Schweiz steuerbaren) Einkommen 
zu verrechnen. Das BGer teilte diese Ansicht nicht bzw. 
beurteilte die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 3 Satz 2 
DBG als «fraglich».62 Zur Begründung führte es u. a. aus: 
«(D)er Beschwerdeführer (…) führt in der Schweiz keine 
Unternehmung oder sonst eine wirtschaftliche Einrich
tung» und es «werden denn auch sämtliche massgeblichen 
Aktivitäten in Grossbritannien abgewickelt, und letztlich 
wird (ausschliesslich) dort ein Geschäftsbetrieb geführt»63. 
Das BGer lässt leider eine konsequente Trennung zwi
schen den Fragen, ob es sich einerseits um ein schweize
risches Unternehmen handelte und ob andererseits ge

58 BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus und Be-
triebsstätte im internationalen Steuerrecht der Schweiz, 49; 
höhn/WALdBurger, Steuerrecht, § 13 Rz 35.

59 Agner/Jung/SteinmAnn, Art. 52 DBG N 1; AthAnAS/Widmer, 
Art. 52 DBG N 5 iVm Art. 6 N 7; BrüLiSAuer, Gewinnabgren-
zung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte im internatio-
nalen Steuerrecht der Schweiz, 20.

60 höhn/WALdBurger, Steuerrecht, § 13 Rz 35.
61   StE 2004 (DBG/BdBSt) B 11.3 Nr. 16.
62 Das BGer betonte am Ende der E 6.2, dass diese Frage vor-

liegend nicht abschliessend durch dieses zu beantworten sei. 
Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz hatte nämlich 
die Beteiligung des Beschwerdeführers fälschlicherweise 
steuerrechtlich als private Vermögensverwaltung behandelt. 
Gegen diese Qualifikation hatte der Steuerpflichtige erfolg-
reich Beschwerde geführt, und das BGer wies die Sache an 
die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer zur 
Neubeurteilung zurück. Dennoch hat das BGer mit den ge-
machten Erwägungen die vorzunehmende Qualifikation weit-
gehend vorgezeichnet.

63 StE 2004 (DBG/BdBSt) B 11.3 Nr. 16 E 6.2.
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stützt darauf eine Verlustverlagerung zulässig war, ver
missen. Dennoch machte es klar, dass eine provisorische 
Verlustverlagerung gestützt auf Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG 
eine Geschäftstätigkeit in der Schweiz erfordert. In con
clusio ist festzuhalten, dass eine Qualifikation als schwei
zerisches Unternehmen für sich allein kein Anrecht auf 
eine provisorische Verlustverlagerung nach Art. 6 Abs. 3 
Satz 2 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 Satz 2 DBG gibt. Ergän
zend hierzu muss eine Geschäftstätigkeit in der Schweiz, 
die abgrenzungstechnisch zu einer Zuweisung von Ge
winnen in die Schweiz führt, treten. Fehlt es an einer Ge
schäftstätigkeit in der Schweiz – z. B. wenn in der Schweiz 
nur ein Briefkastendomizil unterhalten wird – und/oder 
an einem der Schweiz zurechenbaren Gewinn, erfolgt kei
ne provisorische Verlustverlagerung in die Schweiz.

Die hier vertretene Auffassung mit Bezug auf den Begriff 
des schweizerischen und des ausländischen Unterneh
mens klärt ebenfalls eine gesetzgeberische Diskrepanz 
zwischen dem DBG und dem StHG: Währenddem Art. 49 
Abs. 3 DBG sein harmonisierungsrechtliches Pendant in 
Art. 20 Abs. 2 StHG findet, fehlt im StHG eine Art. 11 
DBG entsprechende Bestimmung. Allerdings sind Art. 49 
Abs. 3 DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG vom Wortlaut her 
nicht deckungsgleich: Art. 49 Abs. 3 DBG bezieht sich 
auf «nach Artikel 11 steuerpflichtige, ausländische Han
delsgesellschaften und andere Personengesellschaften oh
ne juristische Persönlichkeit», die den inländischen juris
tischen Personen gleichgestellt werden; der Wortlaut von 
Art. 20 Abs. 2 StHG beschränkt sich auf «ausländische 
Handelsgesellschaften und andere Personengesamtheiten 
ohne juristische Persönlichkeit». Athanas/Widmer64 spre
chen im Zusammenhang mit Art. 20 Abs. 2 StHG von ei
nem «zweifellos missglückten Wortlaut» und weisen da
rauf hin, gemäss diesem müssten sämtliche ausländischen 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit wie 
inländische juristische Personen behandelt werden. Der 
tatsächlich gewollte Regelungsinhalt von Art. 20 Abs. 2 
StHG erhelle erst aus einem Vergleich mit Art. 49 Abs. 3 
DBG. Danach sei der Anwendungsbereich einzuschrän
ken auf ausländische Handelsgesellschaften und auslän
dische Personengesamtheiten ohne juristische Persönlich
keit, die in der Schweiz aufgrund wirtschaftlicher Zuge
hörigkeit steuerpflichtig sind.

Weil nach der hier vertretenen Auffassung für die Frage, 
ob ein Unternehmen als schweizerisch oder als auslän
disch zu betrachten ist, einzig auf die steuerliche Ansäs
sigkeit der einzelnen Teilhaber abzustellen ist, liegt ein 
ausländisches Unternehmen nur insoweit vor, als im Aus
land ansässige Teilhaber beteiligt sind. Davon ausgehend 
können diese bzw. kann das ausländische Unternehmen 

64 AthAnAS/Widmer, Art. 20 StHG N 8.

– gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a und b DBG bzw. Art. 4 
Abs. 1 StHG – einzig aufgrund wirtschaftlicher Zugehö
rigkeit in der Schweiz steuerpflichtig werden. M. a. W. 
zieht die Qualifikation als ausländisch notwendigerweise 
lediglich eine beschränkte Steuerpflicht in der Schweiz 
nach sich. Handelte es sich um ein schweizerisches Un
ternehmen, wäre dieses bzw. wären die Teilhaber auf 
Grund ihrer Ansässigkeit in der Schweiz hier unbeschränkt 
steuerpflichtig. Daraus erhellt, dass der Verweis von 
Art. 49 Abs. 3 DBG auf Art. 11 DBG, insb. auf die darin 
enthaltene Präzisierung, dass eine wirtschaftliche Zuge
hörigkeit zur Schweiz bestehen muss, an sich nicht not
wendig wäre. Ohne diesen Verweis würden sich Art. 49 
Abs. 3 DBG und Art. 20 Abs. 2 StHG inhaltlich entspre
chen. Obwohl im StHG nicht vorgesehen, haben die meis
ten Kantone eine Art. 11 DBG65 entsprechende Bestim
mung in  ihre Steuergesetze aufgenommen. 66, 67

2.2.3 Geschäftsbetrieb und Betriebsstätte

Das Begriffspaar «Geschäftsbetrieb» und «Betriebs
stätte»68 findet sich zum einen im interkantonalen Steu
errecht und kennzeichnet dort Nebensteuerdomizile von 
natürlichen und juristischen Personen:
– Der Begriff «Geschäftsbetrieb» (oder «Geschäfts

ort») ist den Personenunternehmen vorbehalten69 
und primär auf natürliche Personen ausgerichtet70: 
«Der Steuerpflichtige, der ausserhalb seines Wohn
sitzkantons einen Geschäftsbetrieb führt oder in 
ständigen Einrichtungen eine selbständige Erwerbs
tätigkeit ausübt, begründet am Ort der Geschäftsnie

65 Art. 11 DBG hat aus gesetzessystematischer Sicht durchaus 
seine Berechtigung: Art. 10 DBG als Bestimmung im Bereich 
der natürlichen Personen sieht die transparente Behandlung 
von u. a. Personenunternehmen vor. Art. 49 Abs. 3 DBG, der 
eine Einschränkung dieses Grundsatzes vorsieht, findet sich 
erst in den Bestimmungen über die juristischen Personen. 
Art. 11 DBG nimmt dabei eine – wenn auch gesetzgeberisch 
nicht unbedingt notwendige – Vorbehaltsfunktion innerhalb 
der Bestimmungen über die natürlichen Personen vor.

66 Vgl. vorne, Fn. 3.
67 Die Kantone Basel-Landschaft und Aargau kennen keine 

Art. 11 DBG entsprechende Regelung in ihren Steuergesetzen. 
Sie folgen mit ihrem § 52 Abs. 3 StG BL bzw. § 5 Abs. 2 StG 
AG lediglich den Vorgaben von Art. 20 Abs. 2 StHG. Wie von 
den Autoren gezeigt wurde, ist dies jedoch ausreichend, um 
die Bestimmungen über die juristischen Personen auf auslän-
dische Personenunternehmen anwenden zu können.

68 Vgl. zum Betriebsstättebegriff BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung 
zwischen Stammhaus und Betriebsstätte im internationalen 
Steuerrecht der Schweiz, 7 ff. m. H. auf weiterführende Lite-
ratur.

69 höhn/mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, § 9 Rz 8; Locher, 
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 115.

70 Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 71 und 
115, erwähnt bei den Nebensteuerdomizilen von juristischen 
Personen denn auch nur den Liegenschaftsort und den Be-
triebsstättenort bzw. führt aus, das Spezialsteuerdomizil des 
Geschäftsorts beziehe sich auf selbständigerwerbende natür-
liche Personen.
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derlassung (Geschäftsort) ein Spezialsteuerdomizil, 
indem das im Geschäft investierte Kapital und das 
daraus fliessende Einkommen dort steuerpflichtig 
sind».71 Jedoch können ebenfalls juristische Per
sonen, wenn sie Teilhaber eines Personenunterneh
mens in einem anderen Kanton sind, über einen Ge
schäftsbetrieb in einem anderen Kanton verfügen: 
Personenunternehmen, an denen juristische Per
sonen als Teilhaber beteiligt sind, begründen für letz
tere idR ein Spezialsteuerdomizil des Geschäfts
ortes.72 Nur ausnahmsweise werden Personenunter
nehmen als solche als Betriebsstätte juristischer Per
sonen qualifiziert: Hierzu ist ein besonderes wirt
schaftliches Abhängigkeitsverhältnis notwendig;  
erforderlich ist, dass (i) das Personenunternehmen 
im Dienste der beherrschenden juristischen Per
son(en) aufgeht, weil ersteres nur für letztere tätig 
wird, und (ii) die zivilrechtlichen Bindungen das 
Personen unternehmen in eine Abhängigkeit bringen, 
die dem eines Angestelltenverhältnisses entspricht.73 
Wie bei Spezialsteuerdomizilen üblich, erfolgt die 
Abgrenzung mit Bezug auf einen Geschäftsbetrieb 
nach der objektmässigdirekten Methode.74

– Die Betriebsstätte ist im interkantonalen Verhältnis 
definiert als eine ständige körperliche Anlage oder 
Einrichtung, in der ein qualitativ und quantitativ we
sentlicher Teil der Geschäftstätigkeit ausgeübt wird.75 
Sie führt bei natürlichen wie juristischen Personen 
zur Begründung eines Sekundärsteuerdomizils aus
serhalb des Wohnsitz oder Sitzkantons. Hierbei er
folgt die interkantonale Steuerausscheidung quo
tenmässig,76 d. h. nach der quotenmässigdirekten 
oder der quotenmässigindirekten Methode.77

Die Begriffe «Geschäftsbetrieb» und «Betriebsstätte» 
sind ebenfalls in den aussensteuerlichen Bestimmungen 

71 höhn/mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, § 9 Rz 8 mwH; ähn-
lich Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 65: 
«Der Geschäftsort als Spezialsteuerdomizil befindet sich dort, 
wo ein kaufmännisches Unternehmen tatsächlich betrieben 
wird (Geschäftsniederlassung)».

72 höhn/mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, § 10 Rz 35.
73 AthAnAS, Die Steuerausscheidung bei interkantonalen Fabri-

kationsunternehmen, 47 f.; Locher/ Locher, Die Praxis der Bun-
dessteuern, III. Teil: Das interkantonale Doppelbesteuerungs-
recht, § 8 I E Nr. 1.

74 höhn/mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, § 9 Rz 8; Locher, 
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 47.

75 Zu den einzelnen Kriterien: AthAnAS, Die Steuerausscheidung 
bei interkantonalen Fabrikationsunternehmen, 42 ff.; höhn/
mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, § 10 Rz 1 mwH sowie 
§ 10 Rz 2 ff.

76 AthAnAS, Die Steuerausscheidung bei interkantonalen Fabri-
kationsunternehmen, 57; höhn/mäuSLi, Interkantonales Steu-
errecht, § 9 Rz 10 sowie § 25 Rz 9; Locher, Einführung in das 
interkantonale Steuerrecht, 120 ff.

77 Vgl. zur Terminologie BrüLiSAuer, Gewinnabgrenzung bei Be-
triebsstätten, 341 ff.

des DBG zu finden. Das Vorhandensein eines Geschäfts
betriebs in der Schweiz bzw. die Teilhaberschaft daran 
sowie das Unterhalten einer Betriebsstätte – d. h. einer 
«feste(n) Geschäftseinrichtung, in der die Geschäftstä
tigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 
wird» (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 bzw. Art. 51 Abs. 2 Satz 1 
DBG) – in der Schweiz führen gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. a 
und b DBG bzw. Art. 51 Abs. 1 lit. a und b DBG zu einer 
beschränkten Steuerpflicht in der Schweiz. Jedoch kennt 
das DBG keine Unterscheidung nach Spezial und Se
kundärsteuerdomizilen; insofern findet im internationa
len Verhältnis die Abgrenzung bei Geschäftsbetrieben 
wie Betriebsstätten nach der gleichen Methode statt. Der 
ursprünglich aus dem interkantonalen Steuerrecht stam
mende Begriff des Geschäftsbetriebs wird nur dazu ver
wendet, um eine steuerliche Anknüpfung bei internatio
nalen Personen unternehmen zu definieren.

Dem gegenüber findet sich der Terminus «Geschäftsbe
trieb» im bilateralen Steuerrecht der Schweiz nicht – 
wohl aber der Begriff «Betriebsstätte». Die Erklärung 
hierzu ist in der Konzeption des OECDMA hinsichtlich 
internationaler Unternehmen zu finden: Das OECDMA 
geht vom so genannten Betriebsstätte-Prinzip aus. Da
runter ist der Ansatz zu verstehen, ein Unternehmen als 
aus verschiedenen Betriebsstätten bestehend zu begrei
fen.78 Die allgemeine BetriebsstätteDefinition in Art. 5 
Abs. 1 OECDMA umschreibt die Betriebsstätte als «fes
te Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines 
Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird». Das 
Unter halten eines Geschäftsbetriebs ist daher notwendi
ge Voraussetzung für das Vorliegen einer Betriebsstätte.

Während also im interkantonalen Recht die Begriffe 
«Geschäftsbetrieb» und «Betriebsstätte» neben der Be
gründung einer beschränkten Steuerpflicht insb. die an
wendbare Abgrenzungsmethode festlegen, dient dieses 
Begriffspaar im schweizerischen Aussensteuerrecht pri
mär der Begründung einer beschränkten Steuerpflicht in 
der Schweiz. Ferner kennt das OECDMA nur den Termi
nus «Betriebsstätte». Vor diesem Hintergrund kann fest
gehalten werden, dass im internationalen Steuerrecht die 
Unterscheidung zwischen Geschäftsbetrieb und Be
triebsstätte nahezu bedeutungslos ist. Für die im zweiten 
Teil behandelten Fallkonstellationen soll jedoch trotz
dem zwischen Geschäftsbetrieb und Betriebsstätte unter
schieden werden. Dies ist untechnisch zu verstehen und 
dient einzig der Abgrenzung der geschäftlichen Aktivitä
ten in der Schweiz und im Ausland; dabei soll der Ge
schäftsbetrieb den Ort des Sitzes oder der Leitung bzw. 

78 Locher, Art. 4 DBG N 22, weist darauf hin, dass im internati-
onalen Steuerrecht kein Unterschied zwischen Geschäftsbe-
trieb (Unternehmen) und Betriebsstätte gemacht wird.
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der Hauptgeschäftstätigkeit des Personenunternehmens 
kennzeichnen.

2.3 Gewinnermittlung und Gewinnabgren-
zung bei Personenunternehmen

Auch wenn den Personenunternehmen im schweizeri
schen Steuerrecht idR keine Steuersubjekteigenschaft 
zuerkannt wird, ihr Einkommen bzw. Gewinn also den 
einzelnen Teilhabern nach Massgabe der im Gesell
schaftsvertrag definierten Gewinnverteilung zuzurech
nen ist, sind Personunternehmen – zumindest Kollektiv 
und Kommanditgesellschaften – im Rahmen der Gewinn
ermittlung nicht vollständig transparent:79 D. h., der Ge
winn wird in einem ersten Schritt als Ganzes im Perso
nenunternehmen einheitlich nach den allgemein aner
kannten kaufmännischen Grundsätzen ermittelt.80 In ei
nem zweiten Schritt wird der Nettogewinn nach Massga
be des Gesellschaftsvertrages zwischen den einzelnen 
Teilhabern verteilt.

Mit Bezug auf die Gewinnabgrenzung sind im internati
onalen Verhältnis – im Lichte von Art. 6 Abs. 3 Satz 1 
bzw. Art. 52 Abs. 3 Satz 1 DBG – die interkantonalen Re
geln anzuwenden, sofern nicht ausdrückliche anderwei
tige Vorschriften bestehen.81 Dabei ist zwischen Einzel
unternehmen und einfachen Gesellschaften einerseits so
wie Kollektiv und Kommanditgesellschaften anderer
seits zu unterscheiden:
– Das Ergebnis des Einzelunternehmens bzw. das an

teilige Ergebnis bei der einfachen Gesellschaft (inkl. 
jeweils des Zinses auf dem investierten Eigenka
pital) wird dem Geschäftsort (bzw. dem Ort der 
 Betriebsstätte) zugewiesen.82 Somit erfolgt keine 
Unterteilung in eine Lohn und eine Gewinnquote, 
sondern das ungeteilte Ergebnis ist – ebenfalls im in
ternationalen Verhältnis – nach dem Betriebsstätte
prinzip auf die einzelnen Steuerdomizile aufzutei
len.83 In diesem Sinne ist das Gesamtergebnis als Ge
winn des Personenunternehmens zu betrachten und 
international abzugrenzen.

– Bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften muss 
zwischen verschiedenen Einkünften unterschieden 
werden: Der Anteil des Teilhabers am Gewinn sowie 
der Zins für das Gesellschaftskapital sind immer dem 

79 SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen Per-
sonengesellschaften, 183.

80 Art. 558 Abs. 1 iVm Art. 598 Abs. 1 OR und Art. 959 OR.
81 SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen Per-

sonengesellschaften, 188 und 197.
82 duSS/greter/von Ah, Die Besteuerung Selbständigerwerben-

der, 119 und 124; höhn/mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, 
§ 13 Rz 9 und 28; Locher, Einführung in das interkantonale 
Steuerrecht, 116.

83 SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen Per-
sonengesellschaften, 190.

Geschäftsort (bzw. dem Ort der Betriebsstätte) zuzu
weisen; hingegen erfolgt mit Bezug auf das Arbeits
entgelt eine Zuweisung an das Hauptsteuerdomizil 
des Teilhabers.84  Somit ist – ebenfalls im internatio
nalen NichtDBAVerhältnis – das um das Arbeits
entgelt gekürzte Ergebnis nach dem Betriebsstätte
prinzip zu verteilen. Nur dieses Ergebnis stellt den 
eigentlichen Unternehmensgewinn dar, den es inter
national abzugrenzen gilt. Das marktübliche Salär 
des mitarbeitenden Teilhabers ist als Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit ieS – analog dem Ar
beitseinkommen – zu behandeln und dem Ort der An
sässigkeit des jeweiligen Teilhabers zuzuweisen. Im 
DBAFall dürfte die Anwendung der interkantonalen 
Regeln jedoch eingeschränkt werden, da idR eine 
Abgrenzung des Gesamtergebnisses vor allfälligen 
Lohnbezügen der Teilhaber – entweder nach dem Ar
beitsort oder dem Betriebsstätteprinzip – vorzuneh
men ist. Dies gilt zumindest dann, wenn der Teilha
ber in der Schweiz ansässig ist. Ist der Teilhaber im 
Ausland ansässig, so wird das Salär gemäss Art. 5 
Abs. 1 lit. a DBG bzw. Art. 4 Abs. 2 lit. a StHG nicht 
dem Ort der Ansässigkeit, sondern dem Arbeitsort – 
d.h. entweder dem schweizerischen Geschäftsbe
trieb oder der schweizerischen Betriebsstätte des 
Personenunternehmens – zugewiesen.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Zuweisung 
der (geschäftlich und privat) gegenüber Dritten beste
henden Schulden proportional nach Lage der Aktiven 
vorzunehmen ist. In diesem Zusammenhang ist die Fest
stellung von Bedeutung, dass bei Kollektiv und Kom
manditgesellschaften aus steuerlicher Sicht – in be
schränktem Ausmass – u. a. auch Darlehensforderungen  
zwischen Teilhaber und Kollektiv oder Kommanditge
sellschaft begründet werden können, obwohl zivilrecht
lich keine Vertragsbeziehung vorliegt.85 Stellen Darle
hensforderungen Geschäftsvermögen des Personenun
ternehmens dar, sind die Zinsen dem Personenunterneh
men – idR am Ort des Geschäftsbetriebs – zuzuweisen; 
stellen die Forderungen Privatvermögen des Teilhabers 
dar, sind sie dem Wohnsitz des Teilhabers zuzuordnen. 86 
Vor diesem Hintergrund zeigt sich zusammenfassend, 
dass auch bei sog. Sondervergütungen – namentlich Sa
läre, Zinsen aus privaten Darlehen, Mietzinsen usw. – das 
Transparenzprinzip eingeschränkt werden kann, indem 

84 duSS/greter/von Ah, Die Besteuerung Selbständigerwerben-
der, 128; höhn/mäuSLi, Interkantonales Steuerrecht, § 13 Rz 
25 f.; SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen 
Personengesellschaften, 189.

85 SALvi, Schweizerische Besteuerung von internationalen Per-
sonengesellschaften, 189 f.

86 Vgl. mwH SALvi, Schweizerische Besteuerung von internatio-
nalen Personengesellschaften, 189 f.
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diese Sondervergütungen beim Personenunternehmen 
idR steuerlich abzugsfähig und am Ansässigkeitsort des 
Teilhabers als übriges Einkommen steuerbar sind. Beim 
in der Schweiz ansässigen Teilhaber können die allfällig 
in der Schweiz als übriges Einkommen steuerbaren Son
dervergütungen aufgrund von Art. 6 Abs. 3 Sätze 2 und 3 
DBG im Rahmen der provisorischen Verlustübernahme 
berücksichtigt werden, da diese unmittelbar auf die Tä
tigkeit des schweizerischen Unternehmens zurückge
führt werden können. Bei der Beurteilung der spezifi
schen Fallkonstellationen wird davon ausgegangen, dass 
zwischen Personunternehmen und Teilhaber keine derar
tigen Sondervergütungen geleistet werden.
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4 Schlussbemerkungen 

1 Einleitung

Dr. iur. HSG et lic. rer. pol. Raoul Stocker, Leiter der Sek-
tion Verrechnungspreise/Multinationale Beziehungen in 
der Abteilung für internationales Steuerrecht und Dop-
pelbesteuerungssachen der Eidg. Steuerverwaltung, hat 
sich in grundlegender Weise mit der komplexen und viel-
schichtigen Fragestellung der steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Erfolgsabgrenzung beim global trading 
von Finanzinstrumenten auseinandergesetzt. Der sich 
über 340 Seiten spannenden und mit zahlreichen empiri-
schen Untersuchungen ergänzten wissenschaftlichen 
Studie darf nicht nur aufgrund ihrer Qualität, sondern 
auch, weil es eine der ersten diesbezüglichen, umfassen-
den Schriften im deutschsprachigen Raum ist, mit Fug 
das Prädikat «Referenzwerk» in diesem speziellen und 
für global tätige Finanzinstitute überaus relevanten The-
menbereich verliehen werden.

2 Übersicht

2.1 Aufbau und Inhalt

Der in vier Teilen gegliederten Dissertation Stocker ge-
lingt es im ersten Teil, die in Literatur und Praxis oft un-
einheitlich verwendete Terminologie systematisch zu 
ordnen, indem zwischen global trading im weiteren und 
engeren Sinne unterschieden wird. Während der erste 
Begriffstypus allgemein jegliche Form des grenzüber-
schreitenden arbeitsteiligen Handels mit Finanzinstru-
menten durch verschiedene im Konzern verbundene Un-
ternehmenseinheiten umschreibt, nimmt das global tra-
ding im engeren Sinne auf eine spezifische Ausprägung 
des global integrierten Finanzhandels Bezug. Hiernach 
handeln in verschiedenen Zeitzonen ansässige Wert-
schriftenhändler und Risiko-Manager mittels gemein-
sam abgestimmter Handelsvollmacht Finanzinstrumente 
aus demselben Handelsbuch und geben die Verantwor-
tung für Handel und Risikobewirtschaftung systematisch 
von einem Handelszentrum zum nächsten weiter. Der 
nicht täglich in finanzwirtschaftliche Fragestellungen in-
volvierte Leser gewinnt dabei einen detaillierten Ein-
blick in die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, 

Literatur-Forum
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die betriebswirtschaftlichen Aufbau- und Ablauforgani-
sationen und die vorherrschenden Strukturmodelle von 
international tätigen Wertschriftenhändlern. Diese lassen 
sich im Wesentlichen wie folgt unterscheiden und glie-
dern: (1) das «integrated trading»-Modell, bei dem die 
Verantwortung für den Handel mit bestimmten Finanzin-
strumenten bzw. Handelsbüchern von einem Handels-
platz zum anderen weitergereicht wird, (2) das «centra-
lised product management»-Modell, bei welchem der 
Handel und die Risikobewirtschaftung eines bestimmten 
Handelsbuchs an einem Ort zentralisiert werden, und (3) 
das «separate-enterprise trading»-Modell, bei welchem 
Konzerneinheiten an den Handelsplätzen über jeweils ei-
gene lokale Handelspositionen verfügen. Dabei wird mit 
ausserordentlicher Präzision und wirtschaftlicher Sach-
kenntnis die «value chain» des globalen kundeninduzier-
ten Handelsgeschäfts nachgezeichnet, wo eine enge Ko-
operation der verschiedenen − in vielen Belangen gleich-
wertigen − Konzernfunktionen die Grundvoraussetzung 
eines erfolgreichen global trading-Geschäftsmodells ist.

Dieser hohe Integrationsgrad und die vielschichtigen 
Wechselwirkungen von Management- (Planung, Steue-
rung und Kontrolle der Risikomanagementprozesse, 
 treasury, controlling), Hilfs- (IT, Recht, Rechnungs- und 
Steuerwesen, Personalmanagement) und Geschäftspro-
zessen (Verkauf, trading, risk management, clearing & 
settlement, custody) leiten den Autor − nach eingehender 
Darstellung und Würdigung der allgemein vorherrschen-
den Verrechnungspreismodelle − im zweiten und dritten 
Teil der Arbeit zur Folgerung, dass ausschliesslich eine 
geschäftsfallbezogene Restgewinnaufteilungsmethode 
(residual profit split) den Bedingungen des global tra-
ding in steuerrechtlicher wie auch betriebswirtschaftli-
cher Sicht gerecht wird. Soweit für gewisse konzernin-
terne Wertschöpfungsbeiträge, wie Hilfs- und Manage-
mentfunktionen oder «risikoarme» Vertriebsleistungen, 
ein Drittvergleichspreis ermittelt werden kann, wird im 
Einklang mit den internationalen Gepflogenheiten postu-
liert, dass diese nach Massgabe transaktionsorientierter 
Verrechnungspreismethoden quasi vorab entschädigt 
werden. Ein verbleibender Restgewinn ist zwischen dem 
capital provider (d. h. dem Verbuchungsort des Handels-
buchs bzw. der Konzerneinheit, welche aufsichtsrecht-
lich zur Eigenmittelunterlegung angehalten ist) und den 
risk providers (Konzerneinheiten, in welchen Wertschrif-
tenhändler und Risikomanager als Angestellte tätig sind) 
in Analogie zu den vorherrschenden hedge fund-Vergü-
tungsmodellen aufzuteilen. Während die Bewirtschaf-
tung des täglichen Marktrisikos des Handelsbuchs durch 
eine Kombination von management fee (z. B. 1 % des net 
asset value des Handelsbuchs) und performance fee  
(z. B. 20 % des Restgewinnes) vergütet werden soll, wird 
der Residualerfolg steuerlich der als capital provider auf-

tretenden Konzerngesellschaft zugewiesen. Korrespon-
dierend ist ihr jedoch im umgekehrten Fall ein aus den 
übernommenen und bewirtschafteten Risiken resultie-
render Verlust vollumfänglich anzulasten.

Im Umfang, als verschiedene Konzerneinheiten integral 
als Händler und Risikomanager agieren, schlägt Stocker 
in seinem vierten und letzten Teil der Schrift einen durch-
aus neuartigen Ansatz zur Aufteilung der den risk provi-
ders zugewiesenen Vergütung vor. In Abweichung von 
den herkömmlich angeführten Aufteilungsschlüsseln, 
wie Mitarbeiterentschädigung oder handelsüblichen 
Umsatzkennziffern, wird − nicht zuletzt mit Blick auf 
den kapitalmarkttheoretischen und empirisch teilweise 
nachweisbaren Zusammenhang zwischen eingegange-
nen Risiken und den zu erwartenden Renditen − vorge-
schlagen, die Entschädigung der gemeinsam als risk pro-
viders tätigen Konzerngesellschaften nach Massgabe der 
ihnen bzw. ihren Wertschriftenhändlern zugewiesenen 
value-at-risk (VaR)-Limiten aufzuteilen.

2.2 Zusammenfassende Illustration

Die von Stocker ausgearbeitete Vorgehensweise zur in-
ternationalen Erfolgsabgrenzung beim grenzüberschrei-
tenden Handel von Finanzinstrumenten lässt sich anhand 
von folgendem Beispiel in illustrativer Weise zusam-
menfassen (S. 297 f.):

Die Finanz-AG mit Sitz in Zürich erwirtschaftet aus dem bei ihr 
zentral verbuchten $-Buch täglich einen Handelserfolg von 1000. 
Sales, middle und back office sowie Management und Support 
werden von Zürich aus erbracht. Alle immateriellen Wirtschafts-
güter befinden sich im Eigentum der Finanz-AG. Mit der Bewirt-
schaftung des $-Buchs sind die Trader A (Tochtergesellschaft) in 
New York (täglicher VaR: 45), Trader B (Tochtergesellschaft) in 
London (täglicher VaR: 35) und Trader C (Tochtergesellschaft) in 
Tokio (täglicher VaR: 25) betraut. Jeder Trader besitzt die Ermäch-
tigung, innerhalb der ihm zugewiesenen Risikolimiten während 
 einer bestimmten Dauer am Tag mit den Positionen des $-Buches 
zu handeln. Für diese Tätigkeit erhalten sie eine Entschädigung in 
Höhe von 1 % der verwalteten Vermögen (Annahme: 1000). Insge-
samt fallen Kosten und Entschädigungen für Sales, middle und 
back office, Support- und Managementleistungen sowie Lizenzge-
bühren in Höhe von 240 an. Der verbleibende Restgewinn ist zu  
80 % dem capital provider und zu 20 % den Tradern (risk provi-
ders) zuzuteilen. Der den risk providers zugeordnete Restgewinn 
ist nach Massgabe der Risikolimite zu verteilen.

Damit resultiert nach Auffassung des Verfassers folgen-
de Erfolgsaufteilung:



IFF Forum für Steuerrecht 2007

287Oliver Bartholet, Raoul Stocker: Internationale Erfolgsabgrenzung beim Global Trading mit Finanzinstrumenten 

Finanz-
AG
Zürich

Trader A
New 
York

Trader B
London

Trader C
Tokio

Handelserfolg: 
1000

1. Schritt: Abgeltung der service providers

Vergütung der 
Routinefunktionen: 
240 240

Kommission für  
Trader: 10

 
3,3

 
3,3 3,4

Restgewinn: 750

2. Schritt: Abgeltung des capital und der risk providers

Abgeltung des 
capital provider 
aufgrund von 
Fremddaten: 80 %

 

 
600

Aufteilung zwi-
schen den risk pro-
viders nach Mass-
gabe des täglichen 
VaR (total: 105)

 
 
 
64,5 
(43 %)

 
 
 
49,5 
(33 %)

 
 
 
36 
(24 %)

Total 840 
(84 %)

67,8 
(6,8 %)

52,8 
(5,3 %)

39,4 
(3,9 %)

3 Diskussion

Aus der Fülle der vom Verfasser analysierten Fragestel-
lungen und beschriebenen Konklusionen lassen sich im 
Wesentlichen − für die Weiterentwicklung des für die 
Praxis sensiblen Bereichs der Verrechnungspreisgestal-
tung im global trading − folgende Fragenkomplexe he-
rausfiltern:

3.1 Zuordnung des wirtschaftlichen Eigen-
tums an den Finanzinstrumenten

3.1.1 Ausgangslage

Während im Verhältnis zwischen verbundenen Konzern-
gesellschaften die formalrechtliche Trennung zwischen 
Verbuchungsort (capital provider) und Ort der Handels-
tätigkeit (risk provider) auch steuerrechtlich relevant ist, 
indem der kapitalgebenden Konzerneinheit nicht nur das 
formalrechtliche, sondern in der Regel auch das wirt-
schaftliche Eigentum und damit eine dieser Funktion ent-
sprechende Entschädigung zugewiesen wird, findet diese 
Prämisse − trotz der von der OECD postulierten Selb-
ständigkeitsfiktion − nicht im gleichen Masse Anwen-
dung auf die Besteuerung von Bankbetriebstätten. Ange-
sichts der juristischen Unselbständigkeit der Betriebstät-
te besitzt, wie vom Verfasser einlässlich dargelegt, die 
Gesellschaft als Ganzes und nicht die einzelne Betrieb-

stätte zivilrechtliches Eigentum an den im Rahmen eines 
global trading-Geschäftes bewirtschafteten Handelspo-
sitionen. Nach Auffassung der OECD-Mitgliedstaaten 
(bzw. der sie vertretenden Steuerbehörden) ist im Rah-
men der Betriebstättenbesteuerung daher schlicht ent-
scheidend, welche Betriebstätten – gestützt auf eine 
funktionale Analyse der massgeblichen Geschäftspro-
zesse und der eingenommenen Risiken – «key entrepre-
neurial risk taking»-Funktionen ausüben. Dieser Fest-
stellung folgend werden den jeweiligen Betriebstätten 
für Zwecke der Erfolgsabgrenzung nach dem Motto «as-
sets follow people and capital follows assets» das antei-
lige wirtschaftliche Eigentum, das damit verbundene 
Marktrisiko, das steuerliche Eigenkapital sowie spiegel-
bildlich dazu auch der steuerliche Ertrag des global tra-
ding-Geschäftes zugewiesen. Für eine für die internatio-
nale Ertragsaufteilung relevante Sphärentrennung von 
risk provider versus capital provider besteht unter Be-
triebstätten kein Raum.

3.1.2 These: Massgeblichkeit des Verbu-
chungsorts

Der Verfasser spricht sich gegen die vom Verbuchungsort 
abweichende Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums 
aus und postuliert, dass − vorbehältlich der Steuerumge-
hung − im Einklang mit der finanziellen Behandlung und 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben der Verbuchungsort von 
Handelsbüchern nicht nur unter juristisch selbständigen 
Konzerngesellschaften, sondern auch im Verhältnis von 
Stammhaus und Betriebstätten zu akzeptieren sei. Die 
Betriebstätte, welche die Handelspositionen führt, hat 
die zugunsten der Handelsbücher erbrachten Geschäfts-, 
Hilfs- und Managementtätigkeiten fremdvergleichskon-
form zu entschädigen und ist dazu berechtigt, einen ver-
bleibenden Residualgewinn als Entschädigung für die 
Kapitalbereitstellung steuerlich vollumfänglich zu ver-
einnahmen bzw. einen Verlust steuerlich geltend zu ma-
chen. Begründet wird diese Auffassung − in Anlehnung 
an Stimmen verschiedener Branchenvertreter im Rah-
men des Vernehmlassungsverfahrens zu den OECD-Ver-
rechnungspreisrichtlinien für im global trading tätige 
Betriebstätten1 − unter anderem mit der für verschiedene 
kontinentaleuropäische Staaten, wie auch die Schweiz, 
bestehenden Unvereinbarkeit eines solchen Konzepts 
mit dem Massgeblichkeitsgrundsatz, nach welchem von 
einer handelsrechtskonformen Finanzrechnung abwei-
chende Korrekturen bei der steuerlichen Erfolgsermitt-
lung ihre Rechtfertigung in einer ausdrücklichen gesetz-
lichen Grundlage im nationalen Recht finden müssen. 

1    Report on the Attribution of Profits to Permanent Establish-
ments, Part III (Global Trading), OECD, Paris 2006 (www.oecd.
org/dataoecd/55/14/37861293.pdf).
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Ebenso wird angeführt, dass eine für Steuerzwecke er-
forderliche Aufteilung des wirtschaftlichen Eigentums 
auf verschiedene, in ähnlichem Umfang tätige Betrieb-
stätten nicht dem arm’s-length-Verhalten unter Drittpar-
teien entspricht und zusätzlich zu möglichen Problemen 
im Zusammenhang mit der Quellensteuererhebung bei 
den von den Teilnehmern gehandelten Finanzinstrumen-
ten führen kann. Die Nichtanerkennung einer Trennung 
von key entrepreneurial risk taking-Funktionen auf der 
einen Seite und Kapital auf der anderen Seite resultiert 
nach Auffassung Stockers in einer nicht sachgerechten 
Erfolgsverschiebung zu Lasten des Gesellschaftsteils, 
welcher das Kapital zur Verfügung stellt, und bevorteilt 
damit Betriebstätten, welche zwar das massgebliche 
Handelspersonal stellen, aber aus aufsichtsrechtlichen 
Gründen gezwungen sind, die Finanzinstrumente in ei-
nem anderen Teil des Unternehmens zu verbuchen.

3.1.3 Würdigung

Die in der Dissertation vorgenommene Zweiteilung und 
Differenzierung von capital und risk provider zeichnet 
nach Auffassung des Rezensierenden − wenn auch mit 
etwas grober Feder skizziert − die für das global trading 
massgeblichen Erfolgsfaktoren in treffender Weise nach. 
Erfolg im internationalen global trading-Geschäft ist 
letztlich in der Tat das Ergebnis eines wechselseitigen 
Zusammenwirkens zwischen «people functions», d. h. 
personenabhängigen Fähigkeiten im Wertschriftenge-
schäft, und Kapital, und damit unmittelbar verbunden 
auch der Fähigkeit eines Unternehmens, Risiken absor-
bieren zu können. Diesem Umstand gilt es auch im Be-
reich der steuerlichen Erfolgsabgrenzung Rechnung zu 
tragen. Ob dies allerdings, wie von Stocker vorgeschla-
gen, im Verhältnis zwischen Stammhaus und Betriebstät-
ten dazu führt, dass das wirtschaftliche Eigentum der 
Handelspositionen und hiermit auch die steuerliche Zu-
ordnung eines allfälligen Residualgewinns oder -verlusts 
dem Verbuchungsort alleine zugewiesen werden kann, 
muss aus folgenden Überlegungen kritisch hinterfragt 
werden:
1. Im Einklang mit den von der OECD postulierten 

Grundsätzen ist davon auszugehen, dass das Kapital 
einer Gesellschaft sowohl dem Geschäft des Stamm-
hauses als auch demjenigen seiner Betriebstätten, 
welche als rechtlich unselbständige und integrale 
Teile das Kreditrating der Gesellschaft teilen, unmit-
telbar als Haftungssubstrat zur Verfügung steht. Dies 
gilt unabhängig davon, ob – wie im grenzüberschrei-
tenden Bankgeschäft – sich die Betriebstätten in ver-
schiedenen Ländern befinden. Dies hat zur Folge, 
dass sich ausländische Betriebstätten in der Regel zu 
den gleichen Konditionen am Kapitalmarkt refinan-
zieren können wie das inländische Stammhaus, dass 

lokale Aufsichtsbehörden auf eine eigentliche Ei-
genkapital- oder Dotationskapitalausstattung der 
Betriebstätten oftmals verzichten und − unter Vorbe-
halt des Gegenrechts − die Aufsichtsfunktion über 
die Geschäftstätigkeit einer Betriebstätte in weiten 
Teilen dem Regulator des Stammhauses delegieren. 
Diese Fungibilität von Kapital, Haftungssubstrat und 
einheitlichem Kreditrating dürfte einer steuerrecht-
lich massgeblichen «Sphärentrennung» von Verbu-
chungsort als capital provider und Risikomanager 
entgegenstehen; vor allem dort, wo der die Handels-
positionen führenden Betriebstätte die notwendigen 
regulatorischen Eigenmittel nicht effektiv physisch 
zugeführt, sondern zentral am Sitz des Stammhauses 
gehalten werden. Dem von Stocker in seiner theore-
tisch reinen Form postulierten und nachvollziehba-
ren separate-entity-Ansatz für das Handeln einer Be-
triebstätte werden hier wohl Grenzen gesetzt.

2. Die etwas künstliche Trennung zwischen Ort der 
Handelstätigkeit auf der einen und Ort der Verbu-
chung auf der anderen Seite erhöht auch die Doppel-
besteuerungsgefahr im internationalen Verhältnis in 
Bezug auf die Zuordnung von Dotationskapital und 
global trading-Einkünften. Dies gilt im Besonderen 
für Wertschriftentätigkeiten einer amerikanischen 
Niederlassung, welche in einem anderen Unterneh-
mensteil gebucht werden. Nach amerikanischer Sicht 
haben nämlich Transaktionen zwischen rechtlich un-
selbständigen Teilen derselben Gesellschaft − vorbe-
hältlich spezifischer Ausnahmen − keine steuerrecht-
liche Wirkung, und die Frage der wirtschaftlichen 
Zuordnung von Aktiven und Verbindlichkeiten und 
Einkünften richtet sich nach dem bekannten «effec-
tively connected income»-Standard, wonach jegli-
che wesentliche Beteiligung amerikanischer Perso-
nen am Erwerb und Verkauf von Finanzinstrumenten 
entsprechend auch wirtschaftliches Eigentum der  
U. S.-Betriebstätte begründet.

3.2 Aufteilung des Residual Profit zwischen 
Capital und Risk Provider

3.2.1 Ausgangslage

Nachdem, wie von Stocker einlässlich ausgeführt wird, 
die verschiedenen standardisierten und nicht hochgradig 
integrierten Leistungsbeiträge am global trading-Prozess 
(vor allem Hilfs- und Managementtätigkeiten) marktge-
recht entschädigt werden, stellt sich die Frage, wie die 
Residualgrösse des Handelserfolgs auf die entscheiden-
den Wertschöpfungsbeiträge der beteiligten verbunde-
nen Unternehmen aufgeteilt werden soll. Wo Verbu-
chungsort der Finanzinstrumente und Ort der Verkaufs-, 
Handels- und Risikobewirtschaftung auseinanderfallen, 
gilt es, den Leistungsbeitrag der kapitalgebenden Kon-
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zerngesellschaft zu bewerten und entsprechend zu ent-
schädigen. Während die OECD-Verrechnungspreisricht-
linien der Funktion «Kapital» − je nach Art der Handels-
transaktion und Bedeutung der Eigenmittelunterlegung 
− eine den Umständen entsprechende Bedeutung zumes-
sen, geht der derzeitige Verrechnungspreisrichtlinienent-
wurf der amerikanischen Finanzverwaltung von einem 
etwas engeren Verständnis aus. Danach gilt die als capi-
tal provider auftretende Konzerngesellschaft nicht als 
massgeblicher Teilnehmer am global dealing-Geschäft, 
deren Beitrag über die Restgewinnmethode entschädigt 
werden muss. Vielmehr wird von einer der «best me-
thod» entsprechenden transaktionsorientierten Vergü-
tung geredet. Es würde allerdings nicht überraschen, 
wenn sich die finalen U. S.-Verrechnungspreisricht-
linien, welche für Ende des laufenden Jahres erwartet 
werden, diesem von der OECD stipulierten Ansatz annä-
hern würden.

3.2.2 These: Hege Fund-Entschädigungsmo-
dell als Grundlage der Ertragsaufteilung

Der Verfasser outet sich als Anhänger derjenigen Stim-
men, welche der kapitalunterlegenden und damit das Ri-
siko tragenden Konzerngesellschaft einen bedeutenden 
Leistungsbeitrag bei der Erwirtschaftung von global tra-
ding-Einkünften zuweist. Stocker zieht Parallelen zu In-
vestoren, die ihr Eigenkapital in einen hedge fund inves-
tieren, dabei das Verlustrisiko in schlechten Zeiten tra-
gen, aber in marktgünstigem Umfeld nach Abzug einer 
dem hedge fund-Manager zustehenden Managementge-
bühr und carried interest-Entschädigung vollumfänglich 
am Residualgewinn partizipieren. In Analogie zu diesem 
«Fremdvergleich» sollen die als risk provider agierende 
Konzerngesellschaft mit einem Anteil von 20 % und die 
das Handelsbuch führende Einheit mit 80 % des Restge-
winnes bzw. mit 100 % eines verbleibenden Handelsver-
lustes entschädigt werden.

3.2.3 Würdigung

Dieser insbesondere von gewissen amerikanischen Fi-
nanzinstituten befürworteten Methodik hat sich nunmehr 
auch der Fiskalausschuss der OECD in seinem finalen 
Bericht über die Besteuerung von global trading-Gewin-
nen vorsichtig geöffnet2. Wenngleich diesem Vorgehen, 
welches in weiten Teilen auch der zivil- und aufsichts-
rechtlichen Sichtweise der involvierten Parteien entspre-
chen dürfte, konzeptionell durchaus vieles abgewonnen 
werden kann, gilt es, aus der Sicht des Rezensierenden, 
in folgenden Punkten ein caveat anzufügen:

2    Report on the Attribution of Profits to Permanent Establish-
ments, Part III (Global Trading), Paris 2006, secs. 161 - 164 
(www.oecd.org/dataoecd/55/14/37861293.pdf).

1. So stellt sich dem Bestreben einer pragmatischen Lö-
sungsfindung zum Trotz die Frage, inwieweit die In-
vestitionstätigkeit von unabhängigen Drittparteien 
in einen hedge fund mit der Konzernwirklichkeit des 
global trading in der Tat vergleichbar ist. Während 
Investoren im Allgemeinen das Recht eingeräumt 
wird, unter bestimmten Umständen und während ge-
wissen Zeitfenstern ihre Kapitalanteile zu liquidie-
ren oder bei unerwünschtem Geschäftsgang die 
hedge fund-Manager gar abzusetzen oder auszu-
wechseln, steht der capital provider dem risk provi-
der im Konzern regelmässig nicht mit denselben 
arm’s-length-Möglichkeiten gegenüber. Art und 
Weise, Umfang und Strategie einer konzerninternen 
global trading-Aktivität werden im Konzernverbund 
oftmals örtlich, faktisch und rechtlich von der als 
Verbuchungsort auftretenden Konzerngesellschaft, 
losgelöst durch übergeordnete Stellen, entschieden. 
Wo jedoch, wie dies in zunehmender Weise zu beob-
achten ist, Eigenhandelstätigkeiten grösserer Invest-
mentbanken dem Publikum (direkt oder indirekt über 
Finanzderivate) geöffnet werden und damit ein 
fremdvergleichskonformer Benchmark für die dem 
Risikomanager zustehende Entschädigung besteht, 
kann es trotz der angeführten Differenzierung zwi-
schen Konzern und Drittparteien sachlich gerecht-
fertigt sein, dem Wertschriftenhändler eine dem 
hedge fund-Modell ähnliche Entschädigung zuzuge-
stehen und den capital provider mit den residualen 
Einkünften zu kompensieren. Wo eine solche Analo-
gie hingegen fehlt und das global trading als kunden-
induziertes «flow business» strukturiert wird, erlei-
det die Vergleichbarkeit der Sachverhalte doch er-
hebliche Einschränkungen.

2. Doch selbst bei Anwendung des postulierten hedge 
fund-Modells für die Aufteilung von global trading-
Erträgen zwischen risk und capital provider gilt es in 
einem zweiten Schritt zu beachten, dass die als risk 
provider auftretende Konzerngesellschaft im Ein-
klang mit den unter Art. 5 Abs. 5 des OECD-Muster-
abkommens3 festgelegten Grundsätzen aufgrund der 
ihren Wertschriftenhändlern erteilten Handelsvoll-
machten, Finanzkontrakte auf Rechnung und im Na-
men des capital provider abzuschliessen, eine Vertre-
terbetriebstätte des capital provider im Staat des risk 
provider begründen kann. Die Begründung einer 
Vertreterbetriebstätte führt im Endeffekt dazu, dass 
der der Kapitalfunktion zugewiesene Residualge-
winn nicht im Staat des capital provider4, sondern 

3    OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on 
Income and on Capital, Condensed Version, Paris 2005.

4    Staaten, welche auf dem Anrechnungsverfahren basieren, 
wären konsequenterweise dazu angehalten, die Steuerlast im 
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dem Staat der Vertreterbetriebstätte einer Besteue-
rung unterliegt. In diesem Fall wäre, um das vorge-
nannte Beispiel beizuziehen, die Abgeltung der als 
capital provider tätigen Finanz-AG, Zürich, von 600 
entgegen der Auffassung Stockers nicht dem schwei-
zerischen Fiskus, sondern von der Schweiz im Rah-
men der Befreiungsmethode den durch die Handels-
tätigkeit der Konzerngesellschaften A bis C begrün-
deten Vertreterbetriebstätten in den Vereinigten Staa-
ten, Grossbritannien und Japan zuzuordnen. Eine et-
was vertiefte Auseinandersetzung der Dissertation 
mit diesem Fragenkomplex, welcher die für die Fi-
nanzindustrie derzeit wohl offenste Flanke im Be-
reich der Besteuerung von global trading-Aktivitä-
ten darstellt, wäre durchaus wünschenswert gewe-
sen.

3.3 Aufteilung des den Risk Providers zuste-
henden Residualgewinns

3.3.1 Ausgangslage

Wird das global trading durch mehrere Konzerngesell-
schaften über 24 Stunden geführt und werden die wesent-
lichen Leistungsbeiträge wie Verkauf, Handel und Risi-
komanagement von verschiedenen Konzerneinheiten er-
bracht, wird der Restgewinn oder Handelsverlust in der 
Praxis gemeinhin nach Massgabe von Faktoren wie An-
teil der bezahlten Mitarbeiterentschädigungen für Trader 
und Risikomanager, anteilsmässiger Handelsumsatz  
oder andere objektivierte Kennzahlen auf die beteiligten 
Personen umgelegt.

3.3.2 These: Verwendung von Value at Risk 
als Aufteilungsfaktor

Im wohl wissenschaftlich eigenständigsten Teil der Ar-
beit begnügt sich Stocker nicht nur damit, Kritik an die-
sen herkömmlichen Aufteilungsfaktoren zu üben, son-
dern es gelingt ihm unter Zuhilfenahme von kapital-
markttheoretischen Überlegungen, einen neuartigen An-
satz zu entwickeln, indem er die von Investmentbanken 
gemeinhin verwendete Marktrisikokennzahl VaR ver-
wendet, um die den risk providers nach dem hedge fund-
Modell zugewiesene Vergütung auf die am Handel und 
an der Risikobewirtschaftung beteiligten Konzerngesell-
schaften aufzuteilen. Grundlage dieses Postulates ist der 
gemeinhin anerkannte und − zumindest auch teilweise – 
empirisch festzustellende Konnex zwischen Risiko und 
Ertrag im global trading-Geschäft. Der Verfasser spricht 
sich dafür aus, als Faktor einer Restgewinnaufteilung die 
täglichen VaR-Werte der verschiedenen Wertschriften-
händler ohne Berücksichtung der im Gesamtrahmen be-

Vertreterbetriebstättestaat korrespondierend anzurechnen.

stehenden Diversifikationseffekte zu verwenden. Nach 
Ansicht Stockers stellt der VaR-Aufteilungsfaktor, der in 
erster Linie aufsichtsrechtlichen und konzerninternen 
Kapitalunterlegungs- und Risikokontrollzwecken dient 
und Auskunft über die maximal zu erwartenden Verluste 
unter Annahme bestimmter Haltedauer- und Wahrschein-
lichkeitsszenarien gibt, die am besten geeignete Kennzif-
fer dar, um dem Anforderungsprofil eines verursachungs-
gerechten, einfachen und nachvollziehbaren Auftei-
lungsschlüssels gerecht zu werden. Die Verwendung von 
VaR als relative Grösse zur Aufteilung des Restgewinnes 
nach Massgabe des eingenommenen Marktrisikos be-
rücksichtigt damit eine neben dem peo ple-Faktor und der 
Kapitalbereitstellung zentrale Steuerungsgrösse des glo-
bal trading-Geschäfts.

3.3.3 Kritische Würdigung

Stockers Überlegungen kann – trotz den dem VaR inhä-
renten Limitierungen in Sachen Voraussehbarkeit und 
Aussagekraft über das «effektive» Risiko einer Handels-
position – aus theoretischer Sicht durchaus zugestimmt 
werden, da die in der Praxis beigezogenen Aufteilungs-
faktoren, wie Personalvergütung oder volumenabhängi-
ge Messgrössen, insbesondere dann an ihre Grenzen stos-
sen, wenn es nicht einen Restgewinn, sondern einen Han-
delsverlust zuzuordnen gilt. Dass der Konzerngesell-
schaft, in welcher der höchste Personalaufwand in den 
Büchern steht, auch der grösste Anteil am Handelsverlust 
zuzuweisen ist, ist tatsächlich nicht ohne weiteres ein-
sichtig. Inwieweit jedoch damit der Umkehrschluss ge-
zogen werden kann, dass es in solchen Fällen sachge-
recht wäre, dem Unternehmensteil mit den tiefsten Per-
sonalkosten den Löwenanteil am Handelsverlust zuzu-
ordnen, ist ebenso fraglich. Denn in Verlustsituationen 
und Zeiten betriebswirtschaftlicher Schwächen fällt die 
hierfür oftmals angeführte Korrelation von Entschädi-
gung und Erfolg in sich zusammen – sei es aus der unter-
nehmerischen Überlegung heraus, die mit solchen kriti-
schen Handelspositionen betrauten Wertschriftenhändler 
trotz des negativen Erfolgsbeitrages aufgrund des äus-
serst kompetitiven Umfelds marktgerecht zu entschädi-
gen, um die adäquate Bewirtschaftung des Risikos der 
gehandelten Finanzinstrumente auch in Zukunft gewähr-
leisten zu können, oder sei es schlicht wegen des Um-
stands, dass der Personalaufwand für die am global tra-
ding beteiligten Konzerngesellschaften in der Regel auf 
funktionaler und nicht zwingend geographischer Basis 
festgelegt wird. Dies hat zur Folge, dass eine Erhöhung 
oder Minderung der Personalvergütungen allen Beteilig-
ten in ähnlichem Masse zukommt und mitunter die vom 
Verfasser zu Recht geforderte Preissensitivität fehlt, um 
den Anforderungen als verursachungsgerechter Auftei-
lungsschlüssel gerecht werden zu können.
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Dieser Schwachstelle versucht Stocker mit dem VaR-ba-
sierten Ansatz zu begegnen. Der Umstand, dass sowohl 
Management wie auch Regulatoren sich − in Kombinati-
on mit weiteren Risikokennziffern − mit der VaR-Mess-
zahl auseinandersetzen, ist in der Tat ein starkes Indiz für 
ihre unternehmerische Relevanz. Obschon die Berech-
nung von VaR von Finanzinstitut zu Finanzinstitut auf 
unterschiedlichen Modellannahmen basiert, ist der Er-
messensspielraum für die Wertschriftenhändler bei der 
Ermittlung des VaR durch qualitative und quantitative 
aufsichtsrechtliche Vorgaben genügend eingeschränkt, 
um ein level playing field zu garantieren und die Gefahr 
von Manipulationen des Aufteilungsfaktors weitestge-
hend auszuschliessen.

Dennoch gilt es an dieser Stelle, auch auf die Schwach-
stellen des von Stocker vertretenen VaR-Konzepts hinzu-
weisen, welche einer unbesehenen Anwendung in der 
Konzernpraxis – zumindest teilweise − entgegenstehen 
dürften. So gilt es zu beachten, dass in vielen (wenn nicht 
gar in den meisten) Fällen VaR-Kennziffern auf einer ag-
gregierten Basis für ein ganzes Handelsbuch oder Risi-
koklassen geführt werden und eine Zuteilung des VaR 
auf einzelne am global trading teilnehmende Konzernge-
sellschaften oder gar einzelne Wertschriftenhändler be-
wusst unterbleibt. Während sich die unternehmensinter-
nen oder aufsichtsrechtlichen Risikokontrollen mitunter 
auf VaR-Messgrössen abstützen, werden die Risiken ei-
ner einheitlichen Risikoklasse (z. B. USD-Währungs- 
oder Zinsrisiken, globale Aktienarbitragehandelspositio-
nen usw.) auf Portfolioebene gestützt auf die den Finanz-
instrumenten eigenen spezifischen Risikokennziffern 
zentral gesteuert. Wo dies der Fall ist, bleibt für eine län-
derspezifische Zuteilung des Restgewinnes nach Mass-
gabe von VaR-Parametern, wie dies von Stocker vorge-
schlagen wird, wenig Raum.

4 Schlussbemerkungen

Die überaus sorgfältig redigierte Schrift leistet durch die 
tiefgreifende Aufarbeitung der betriebswirtschaftlichen 
und regulatorischen Grundlagen und ihrer kritischen 
Analyse der massgeblichen steuerrechtlichen Richtlini-
en über die Ertragszuweisung beim grenzüberschreiten-
den Handel von Finanzinstrumenten einen wesentlichen 
Beitrag zur Reflexion über die Angemessenheit der be-
stehenden Regeln in diesem Bereich. Gleichzeitig ver-
mag diese Arbeit aber durch ihren durchaus innovativen 
und systemgerechten Ansatz zu überzeugen, mit wel-
chem die Erfolgsabgrenzung zwischen verbundenen Un-
ternehmen im Bereich des global trading konzeptionell 
auf der Basis moderner Finanzmarkttheorie weiterentwi-
ckelt wird. Dass die von Stocker postulierten Thesen − 

zumindest in Teilen − in der Verwaltungspraxis verschie-
dener Länder und in den Verrechnungspreisabteilungen 
führender globaler Finanzinstitute auf Widerstand stos-
sen und, wie dies in dieser Rezension geschehen ist, auch 
hinterfragt werden können, liegt in der Natur einer wis-
senschaftlichen Arbeit, welche den Status quo zu Recht 
hinterfragt.
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 Rechtsquellen

1 Verfassungsrechtliche Rahmenbe-
dingungen

1.1 Das Rechtsgleichheitsgebot

Das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot von Art. 8 BV 
wird im Bereiche der Besteuerung durch Art. 127 BV 
konkretisiert. Nach Art. 127 Abs. 2 BV sind dabei insbe-
sondere die Grundsätze der Allgemeinheit und der 
Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie der Grundsatz 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit zu beachten. Das Bundesgericht und die Steuer-
rechtslehre haben nach dem richtungsweisenden Ent-
scheid vom 13.4.1984 i. S. Hegetschweiler1 wiederholt 
zu den Belastungsrelationen bei gleichem Gesamtein-
kommen von Einverdiener-Ehepaaren, Einverdiener-
Konkubinatspaaren, Zweiverdiener-Ehepaaren und 
Zweiverdiener-Konkubinatspaaren Stellung bezogen. 
Gemäss der vom Bundesgericht aufgestellten Formel hat 
bei gleichem Gesamteinkommen die steuerliche Belas-
tung eines Einverdiener-Ehepaares derjenigen eines Ein-
verdiener-Konkubinatspaares in vergleichbaren Verhält-
nissen zu entsprechen. Sie hat jedoch niedriger zu sein 
als die Belastung einer alleinstehenden Person, aber hö-
her oder gleich hoch wie die Belastung eines Zweiverdie-
ner-Ehepaares. Die steuerliche Belastung eines Zweiver-
diener-Ehepaares hat derjenigen eines Zweiverdiener-
Konkubinatspaares in vergleichbaren Verhältnissen zu 
entsprechen. Sie hat jedoch höher zu sein als die steuer-
liche Belastung von zwei alleinstehenden Personen mit 

1 BGE 110 Ia 7 ff.

Gesetzgebungs-Forum

Prof. Dr. iur. Ulrich Cavelti, 
Präsident des Verwaltungs-
gerichts des Kantons  
St.Gallen und Rechtsberater 
der Finanzdirektorenkonfe-
renz (FDK)

* Dieser Beitrag wurde als Vernehmlassung der FDK zuhanden 
des EFD verfasst. Die FDK hat diese Stellungnahme an ihrer 
Hauptversammlung vom 31.5./1.6.2007 verabschiedet.
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je der Hälfte des Einkommens des Zweiverdiener-Paa-
res. Das Gericht hat zudem festgestellt, dass die steuer-
liche Belastung eines verheirateten Paares, bei dem beide 
Partner erwerbstätig sind, niedriger sein könne als bei 
 einem Ehepaar, bei dem nur der Mann oder die Frau 
erwerbs tätig ist, da mit der Berufsausübung beider 
 Partner zusätzliche Aufwendungen entstehen. Wie in der 
Vernehmlassungsvorlage zu Recht ausgeführt wird, ist 
unter den Gesichtspunkten der Steuerbelastung und der 
Steuergerechtigkeit das Grundsystem, das heisst die Fra-
ge: «Getrennte oder gemeinsame Besteuerung?» nicht 
wesentlich. Grundsätzlich lässt sich eine weitgehende 
horizontale Steuergerechtigkeit durch entsprechende 
Anpassungen sowohl bei getrennter als auch bei gemein-
samer Veranlagung verwirklichen. Mit beiden Besteue-
rungsformen können Belastungsrelationen in die eine 
oder andere Richtung verschoben werden. Eine Annähe-
rung des einen Besteuerungssystems an die Eigenschaf-
ten des  andern ist indessen teilweise nur durch sehr 
 komplexe und übergreifende tarifarische Massnahmen, 
kombiniert mit Abzügen und Freibeträgen, möglich. 
Trotzdem kann festgehalten werden, dass allein aus den 
in der Bundesverfassung festgelegten Besteuerungs-
grundsätzen noch kein Systementscheid getroffen wer-
den kann.

1.2 Garantie des Rechts auf Ehe nach  
Art. 14 BV

Nach Art. 14 BV ist das Recht auf Ehe und Familie ge-
währleistet. Unter Ehe im Sinne der Verfassung ist die 
staatlich geregelte, auf Dauer, das heisst grundsätzlich 
bis zum Tod eines Gatten, angelegte Lebensgemeinschaft 
eines Mannes und einer Frau zu verstehen.2 Sie führt 
zwar nicht notwendigerweise, aber doch in sehr vielen 
Fällen, durch Zeugung von Kindern zur Gründung einer 
neuen, selbständigen Familie. Ehe und Familie gehören 
deshalb natürlicherweise zusammen, wie das auch  
Art. 12 EMRK zum Ausdruck bringt. Die Verschiedenge-
schlechtlichkeit der Ehegatten ist Vorgabe des Ehebe-
griffs der Verfassung. Sie erstreckt sich weder auf Ehen 
zwischen Transsexuellen noch auf die homosexuelle 
«Ehe». Zu den prägenden Merkmalen der Ehe gehören 
neben der Verschiedengeschlechtlichkeit sodann die Ver-
pflichtung zum Zusammenleben und zur gemeinsamen 
Sorge für den Unterhalt der Gemeinschaft und die grund-
sätzliche Anlage der Ehe auf Lebenszeit.3 Die Verfassung 
gewährleistet die Ehe als Institut des Privatrechts und 
schützt die Ehe in ihrem Bestand gegen Eingriffe staat-
licher Organe und Privater. Geschützt ist das Institut als 

2   BGE 126 II 431 f.; 119 II 267 E 4b; vgl. auch Art. 23 Ziff. 2 UNO-
Pakt II.

3   Vgl. zum Ganzen ReusseR, Art. 14 BV Rz 8 f., mit Hinweisen.

solches, «so, wie die kulturelle Entwicklung es geformt 
hat und wie es den sittlichen Anschauungen der Bürger 
entspricht». Die prägenden Merkmale der Ehe stehen so-
mit nicht zur Disposition des Privatrechtsgesetzgebers. 
In der Ausgestaltung des Eherechts im Einzelnen hat aber 
der Gesetzgeber eine weite Gestaltungsfreiheit und kann 
dabei insbesondere den Veränderungen der gesellschaft-
lichen Verhältnisse und den verfassungsrechtlichen 
 Vorgaben Rechnung tragen. Der Gesetzgeber ist auch 
verpflichtet, die Ehe besonders zu schützen. Diese 
Schutzpflicht fliesst aus der Institutsgarantie. Das Bun-
desgericht geht davon aus, dass staatliche Regelungen, 
insbesondere in der Steuergesetzgebung, die Ehegatten 
gegenüber Konkubinatspaaren benachteiligen, gegen die 
Ehefreiheit verstossen können, weil sie geeignet sind, 
vorausschauende Eheinteressenten von einem Ehe-
schluss abzuhalten.4

Aus dem Recht auf Ehe und Familie ergibt sich, insbe-
sondere aus der damit verbundenen Institutsgarantie, 
dass gesetzliche Benachteiligungen der Ehegatten ge-
genüber Konkubinatspaaren oder andern Lebensformen 
nicht zulässig sind.

2 Begriffsmerkmale der Steuern

Die Steuererhebung erfolgt in objektiver Hinsicht zur 
Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs. Ihre Erhebung 
ist im Gegensatz zu derjenigen der Kausalabgaben oder 
Lenkungsabgaben an keine andere Voraussetzung ge-
knüpft, als an die Unterwerfung des Individuums unter 
die Gebietshoheit. Das Fehlen eines persönlichen Ver-
pflichtungsgrundes ist das wichtigste Begriffsmerkmal 
einer Steuer.5 Steuern sind somit jene öffentlichen Abga-
ben, die gegenleistungslos geschuldet sind, das heisst 
keine dem Abgabepflichtigen zurechenbare Gegenleis-
tung des Gemeinwesens zur Voraussetzung haben. Sie 
werden einzig aufgrund der rechtlich relevanten Zuge-
hörigkeit des Abgabepflichtigen zum Gemeinwesen er-
hoben und unbekümmert darum, ob dieser die Leistun-
gen des Gemeinwesens, die daraus finanziert werden, in 
Anspruch nimmt oder nicht.6 Nebst dieser Hauptfunktion 
des Steuerrechts beeinflusst es aber jede wirtschaftliche 
Betätigung. Immer häufiger werden neben der Einnah-
menbeschaffung weitere, ausserfiskalische Ziele ver-
folgt, wobei sich gleichzeitig die warnenden Stimmen 
gegen die Durchbrechung des fiskalischen Zwecks meh-

4   BGE 110 Ia 24 E 5; ReusseR, Art. 14 BV Rz 16 - 18; Dicke,  
Art. 54 aBV Rz 63.

5   Blumenstein/locheR, System des Steuerrechts, 5 f.
6   höhn/WalDBuRgeR, Steuerrecht, Bd. I, § 1 Rz 4.
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ren.7 Das Steuerrecht ist sodann wertbezogenes Recht. 
Das Steuerrecht hat es mit der Verwirklichung von Ge-
rechtigkeit in einem praktisch besonders bedeutsamen 
Bereich zu tun. Im Steuerrecht stellt sich die Frage der 
Gerechtigkeit unvermittelt; Steuerrechtslehre ohne Wert-
massstäbe ist insuffizient.8 Die Gerechtigkeitsvorstel-
lungen des Steuerrechts haben sich dabei – unter Vorbe-
halt der Berücksichtigung der Grundsätze der Besteue-
rung nach Art. 127 Abs. 2 BV – an den gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen zu orientieren. Diese gesellschaft-
lichen Wertvorstellungen ergeben sich aus der Gesamt-
heit der rechtsgestaltenden Ordnung in einem Staat.

3 Die Wertordnung von Ehe und 
Familie und deren steuerrecht-
liche Umsetzung

Der zweite Teil des Zivilgesetzbuches, der das Familien-
recht abhandelt, wurde durch das Bundesgesetz vom 
26.6.1998 über die Änderung des ZGB (Personenstand, 
Eheschliessung, Scheidung, Kindesrecht, Verwandten-
unterstützungspflicht, Heimstätten, Vormundschaft, 
Ehevermittlung) den veränderten gesellschaftlichen Vor-
stellungen angepasst; die neuen Bestimmungen traten 
auf den 1.1.2000 in Kraft. Aufgrund der engen zeitlichen 
Nähe dieser Gesetzesnovelle zur heute diskutierten Ehe-
paarbesteuerung darf davon ausgegangen werden, dass 
die gesellschaftlichen Vorstellungen und Wertungen über 
Ehe und Familie, wie sie im revidierten Familienrecht 
zum Ausdruck kommen, den heutigen Wertvorstellungen 
entsprechen. In diesem Zusammenhang von Bedeutung 
sind insbesondere Art. 159 ZGB: «Durch die Trauung 
werden Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbun-
den. Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Ge-
meinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wah-
ren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. Sie schul-
den ein ander Treue und Beistand» und Art. 163 ZGB: 
«Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen 
Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie. Sie 
verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen 
leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgungen 
des Haushaltes, Betreuung der Kinder oder durch Mithil-
fe in Beruf oder Gewerbe des andern. Dabei berücksich-
tigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft 
und ihre persönlichen Umstände». Aus diesen Bestim-
mungen darf geschlossen werden, dass die vom Gesetz-
geber in Rechtsform gekleidete Wertvorstellung von Ehe 
und  Familie nach wie vor von einer Lebens- und Wirt-

7   Blumenstein/locheR, System des Steuerrechts, 6, mit zahlrei-
chen Hinweisen.

8   tipke, Die Steuerrechtsordnung, Bd I, 6 f., mit Hinweisen.

schaftsgemeinschaft der Ehepartner und der allfälligen 
Kinder ausgeht.

4 Umsetzung der Grundsätze bei 
der Systemwahl für die Ehepaar-
besteuerung

4.1 Modifizierte Individualbesteuerung

Beim System der modifizierten Individualbesteuerung 
werden die Einkommen aus selbständiger und unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit, die Ersatzeinkommen sowie 
das Geschäftsvermögen demjenigen Ehegatten zuge-
rechnet, der das entsprechende Einkommen erzielt bzw. 
Eigentümer des Geschäftsvermögens ist. Die andern Ver-
mögenswerte, die daraus fliessenden Erträge sowie die 
privaten Schulden werden hingegen als Total zusammen-
gefasst und den Ehegatten zwingend je zur Hälfte zuge-
wiesen, und zwar unabhängig vom Güterstand. Wie die 
Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer 
Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in 
den Kantonen in Erfüllung eines Postulates Lauri vom 
Juli 2004 ergeben hat, ist eine reine Individualbesteue-
rung verfassungswidrig. Bei einer reinen Individual-
besteuerung wird bei jeder steuerpflichtigen Person, un-
abhängig vom Zivilstand und ohne Korrektive, nur das 
erfasst, was dieser an Einkommen zufliesst. Es wird je-
doch nicht berücksichtigt, wie viele Personen von die-
sem Einkommen leben. Für Ehepaare, bei welchen ein 
Partner kein Einkommen erzielt, werden somit keine 
Entlastungsmassnahmen vorgesehen. Haushaltsvorteile, 
die Mehrpersonenhaushalte im Unterschied zu Einperso-
nenhaushalten erzielen, werden ebenfalls nicht berück-
sichtigt. Diese fehlenden Korrektive führen dazu, dass 
bei der reinen Individualbesteuerung die Steuerbelas-
tung der Paarhaushalte sehr stark von der Einkommens-
verteilung abhängig ist. Einverdienerpaare sind im Ver-
gleich zu Zweiverdienerpaaren mit dem gleichen Ein-
kommen aufgrund des progressiv ausgestalteten Steuer-
tarifs viel stärker belastet. Aus verfassungsrechtlicher 
Sicht sind daher bei der Individualbesteuerung Korrekti-
ve erforderlich, um die verschiedenen Kategorien von 
Steuerpflichtigen entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zu besteuern und eine Überbelastung 
gewisser Gruppen zu vermeiden. Die modifizierte Indi-
vidualbesteuerung will diesen verfassungsrechtlichen 
Bedenken Rechnung tragen. Dies führt aber dazu, dass, 
entgegen den Erwartungen der Befürworter einer Indivi-
dualbesteuerung, die Steuererklärungen des einen Ehe-
partners nicht losgelöst von der Steuererklärung des an-
dern beurteilt und die Steuerbelastungen festgesetzt wer-
den können. Die privaten Vermögenswerte, die daraus 
 fliessenden Erträge, die privaten Schulden, aber auch all-
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fällige Abzüge für Kinder oder Familienlasten müssen 
zusammengezählt und jedem Ehegatten zur Hälfte zu-
gewiesen werden. Der zivilrechtliche Güterstand kann 
dabei nicht berücksichtigt werden.

4.2 Splittingmodell

Bei einem Splittingmodell wird das gesamte Einkom-
men, also das beider Ehepartner, zusammengezählt und 
durch einen bestimmten Divisor geteilt. Das so genannte 
Vollsplitting mit Divisor 2 erfolgt demzufolge zum Satz 
des halben Gesamteinkommens. Verschiedene Kantone 
haben das Splittingmodell eingeführt, wobei teilweise 
der Divisor tiefer als 2 festgesetzt wird. Das vom Volk 
verworfene System beim Steuerpaket 2001 ging von 
 einem Divisor 1,9 aus. Dies ergäbe einen Satz, wie er für 
eine Quote von 52,63 % des Einkommens gelten würde. 
Der tiefste in den Kantonen gewählte Divisor liegt bei 
1,79. Mit dem Teilsplitting werden Ehepaare gegenüber 
Konkubinatspaaren in ganz bestimmten Fällen benach-
teiligt, nämlich dann, wenn eine gleichmässige Auf-
teilung des Einkommens unter den Partnern vorliegt. Mit 
dem Vollsplitting wird dies verhindert. Das Splitting-
modell trägt der Ehe als Rechts- und Gütergemeinschaft 
Rechnung, sie bildet daher auch in steuerlicher Hinsicht 
eine Einheit.

4.3 Neuer Doppeltarif

Bei einem neuen Doppeltarif wird an der gemeinsamen 
Veranlagung mit zwei verschiedenen Tarifen festgehal-
ten. Der Tarifverlauf wird jedoch neu festgesetzt. Der un-
terschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von 
Verheirateten und Alleinstehenden wird damit Rechnung 
getragen. Das Doppeltarifsystem ist heute noch in einer 
Vielzahl von Kantonen das geltende System. Auch beim 
Doppeltarif wird die Familie als wirtschaftliche Gemein-
schaft betrachtet und bildet somit auch in steuerlicher 
Hinsicht eine Einheit. Demgegenüber werden Konkubi-
natspaare individuell veranlagt. Auch bei einem neuen 
Doppeltarif ist ein Zweiverdienerabzug vorgesehen. Er 
dient einerseits als Massnahme zur Berücksichtigung der 
erhöhten Haushaltskosten von Zweiverdiener-Ehepaa-
ren gegenüber Einverdiener-Ehepaaren und anderseits 
zum Brechen der Progressionswirkung bei Zweiverdie-
ner-Ehepaaren im Vergleich mit gleichsituierten Konku-
binatspaaren.

4.4 Teilsplitting mit Wahlrecht für Ehepaare

Beim System «Teilsplitting mit Wahlrecht» sollen Ehe-
paaren zwei Besteuerungsvarianten zur Auswahl stehen: 
einerseits als Grundsatz ein Teilsplitting mit Divisor 1,7 
und anderseits eine reine Individualbesteuerung. Alle 
Steuerpflichtigen unterliegen einem Einheitstarif. Das 

Modell «Wahlrecht» geht auf die Komplexität sowie die 
Vollzugsschwierigkeiten bei der Einführung einer reinen 
Individualbesteuerung oder auch der Individualbesteue-
rung mit teilweise pauschaler Zuordnung zurück. Als 
 Alternative zur modifizierten Individualbesteuerung 
können die Ehepaare wählen, ob sie zusammen veranlagt 
oder individuell – wie Alleinstehende – besteuert werden 
wollen. Da ein reines Individualbesteuerungsmodell 
nicht in allen Bereichen verfassungskonform ausgestal-
tet werden kann, dieses aber lediglich wahlweise neben 
einem Zusammenveranlagungsmodell zur Verfügung ge-
stellt wird, ist es rechtlich vertretbar, die fehlende Verfas-
sungskonformität aufgrund der Möglichkeit, dieser Be-
steuerungsart durch die Wahl des andern Modells auszu-
weichen, zu vernachlässigen. Das Wahlrecht kann nur 
gemeinsam durch übereinstimmende Willenserklärung 
ausgeübt werden. Der einseitige Antrag eines Ehegatten 
auf Individualbesteuerung entfaltet keine Wirkung. Kön-
nen sich die Ehegatten nicht auf eine Veranlagungsart ei-
nigen, wird unterstellt, dass die Ehegatten sich für die 
Zusammenveranlagung entschieden haben. Nach dem 
Vorschlag des Bundesrats ist die übereinstimmende Aus-
übung des Wahlrechts spätestens mit der Steuer erklärung 
einzureichen. Es soll indessen keine endgültige Bindung 
an eine einmal getroffene Wahl geknüpft werden. Die 
Ehegatten haben die Möglichkeit, sich im nächsten Jahr 
für eine andere Veranlagungsart auszusprechen. Haben 
sich die Ehegatten übereinstimmend für ein Modell aus-
gesprochen, gilt diese Veranlagungsart  sowohl für die di-
rekte Bundessteuer wie auch für die Kantons- und Ge-
meindesteuern.

5 Schlussfolgerungen für die 
Systemwahl

1. Alle vier zur Diskussion gestellten Systemvarianten 
erlauben es in grundsätzlicher Hinsicht, eine Ehegat-
tenbesteuerung verfassungskonform auszugestalten. 
Je nach Systemwahl wird indessen die steuerrecht-
liche Ordnung komplexer und vielschichtiger aus-
fallen, da den unterschiedlichen Belastungen auf-
grund der Zahl der unterstützten Personen und der 
Höhe des insgesamt zur Verfügung stehenden Ein-
kommens Rechnung zu tragen ist.

2. Mittels des Steuerrechts soll grundsätzlich keine Ge-
sellschaftspolitik und Verhaltenslenkung betrieben 
werden. Vielmehr ist es Sache des Zivilgesetzgebers, 
den Wertvorstellungen und Wertordnungen der Ge-
sellschaft im Bereich von Ehe und Familie Rechnung 
zu tragen.

3. Im Bereiche der Ehe und Familie wurde den gewan-
delten Wertvorstellungen in der Gesellschaft durch 
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die Revision, die im Jahre 2000 in Kraft getreten ist, 
Rechnung getragen. Das Steuerrecht hat demzufolge 
die im ZGB getroffene Wertordnung im Steuer-
bereich umzusetzen. Daraus folgt:
a) Dieser Wertordnung vermögen grundsätzlich die 

Splittingvarianten und der Doppeltarif Rech-
nung zu tragen. Beide gehen von der Familie als 
Werte-, Güter- und Rechtsgemeinschaft aus, wie 
sie das Familienrecht definiert.

b) Die modifizierte Individualbesteuerung trägt 
dieser Wertordnung nicht, oder zumindest nur 
ungenügend, Rechnung. Sie berücksichtigt die 
steuerliche Belastung, die aufgrund einer Rechts-
gemeinschaft und der Anzahl unterstützter Per-
sonen (Ehepartner und Kinder) entstehen, sowie 
die gesetzlich vorgeschriebenen Unterstützungs-
pflichten entweder nicht oder nur über komplexe 
Ausgleichssysteme. Wird davon abgesehen, im 
Bereiche der Ehe und Familie gesetzlich vorge-
schriebene Unterstützungspflichten aufgrund 
der rein individuellen Betrachtung zu berück-
sichtigen, so gibt es auch andere Rechtsbereiche 
– insbesondere den Sozialbereich –, welche 
zwingend zu korrigieren wären: Zu denken wäre 
in erster Linie an die in der AHV-Gesetzgebung 
vorgesehene Beschränkung der Ehepaar-Alters-
renten bei 150 % des Höchstbetrages der Alters-
rente. Zwar hat die 10. AHV-Revision das Indi-
vidualrentenkonzept vollzogen, und die bishe-
rige Regelung zu den Ehepaar-Altersrenten, 
 welche auf dem Gedanken der ehelichen Ge-
meinschaft auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
 beruhte, wurde ersatzlos aufgehoben. Damit 
 verträgt sich aber, wenn im steuerrechtlichen 
Bereich die Ehe als Werte- und Gütergemein-
schaft aufgehoben wird, die Beschränkung der 
Ehepaar-Altersrente auf das Anderthalbfache 
nicht mehr. Allein diese Korrektur würde zu 
Mehrausgaben bei AHV und IV von rund Fr. 4,5 
Mia. pro Jahr führen. Die heute geltende Rege-
lung im AHV-Recht lässt sich nur aufgrund der 
im Familienrecht zugrunde gelegten Werte- und 
Wirtschaftsgemeinschaft der Ehe rechtfertigen.

c) Das Wahlmodell ist grundsätzlich ein System, 
das je nach Ausgestaltung der gesellschaftlichen 
Werteordnung Rechnung tragen kann. Das vor-
geschlagene System des Wahlrechts wirft in-
dessen verschiedene praktische und rechtliche 
Fragen auf:
– Es ist nicht einzusehen, weshalb beim Split-

tingmodell der Divisor 2, beim Wahlmodell 
indessen der Divisor 1,7 gewählt wird. Wenn 
eine verfassungsrechtlich angemessene 
 Lösung bei der Zusammenrechnung von 

Einkommen und Vermögen der Ehegatten 
einen Divisor von 2 verlangt, so kann beim 
Wahlrecht nicht der Divisor 1,7 richtig sein. 
Die Festsetzung des Divisors erfolgte denn 
auch im Wesentlichen mit Rücksicht auf die 
zu erwartenden Steuerausfälle; diese kön-
nen indessen bei der Umsetzung der verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben nicht im Vorder-
grund stehen.

– Die Arbeitsgruppe Individualbesteuerung 
ist bei ihren Arbeiten davon ausgegangen, 
dass, ähnlich wie in der Bundesrepublik 
Deutschland, 97 % der Ehepartner die ge-
meinsame Veranlagung wählen würden. Der 
zusätzlich zu erwartende Verwaltungsauf-
wand hätte sich demzufolge in einem engen 
Rahmen gehalten. Mit einem Divisor von 
1,7 kann indessen nicht mehr von diesen Re-
lationen ausgegangen werden. Das Wahl-
recht hängt somit sehr stark von der Einkom-
mensverteilung ab, wenn beide Ehepartner 
berufstätig sind.

– Das Wahlrecht kann bis zum Einreichen der 
Steuererklärung ausgeübt werden. Dies hat 
zur Folge, dass aufgrund des Pränumerando-
bezugs der Steuern bereits während der 
Steuerperiode die Steuerbeträge, die für das 
Ehepaar je einzeln oder gemeinsam einbe-
zahlt werden, nach der Systemwahl umge-
bucht werden müssen. Der oder die Steuer-
pflichtigen sind wohl überfordert, wenn sie 
jeweils beide Varianten durchrechnen müs-
sen, um den Systemwahlentscheid zum Vor-
aus zu treffen. Es ist damit zu rechnen, dass 
die Steuerverwaltungen zu Steuerberatungs-
behörden umfunktioniert werden.

– Das einmal gewählte Modell gilt alsdann 
richtigerweise sowohl für die direkten Bun-
dessteuern wie für die Kantons- und Ge-
meindesteuern. Aufgrund der Tarifhoheiten 
von Bund und Kantonen kann es aber vor-
kommen, dass für die direkte Bundessteuer 
die Individualbesteuerung, für die Kantons- 
und Gemeindesteuer die gemeinsame Veran-
lagung günstiger ausfällt. Diese gegenläufi-
gen Wirkungen können sich gegenseitig 
neutralisieren. Müsste, um dieses Auseinan-
derklaffen zu vermeiden, gesichert werden, 
dass die Tarife für die direkten Bundessteu-
ern wie für die kantonalen Steuern gleiche 
Auswirkungen auf die Steuerbelastung der 
Ehepaare haben, müssten die Tarife harmo-
nisiert werden, was unmittelbar zur Aushöh-
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lung der kantonalen Tarifautonomie führen 
müsste.

d) Würde auf Bundesebene der Systementscheid 
auf die modifizierte Individualbesteuerung oder 
auf das Wahlmodell fallen, so wären sämtliche 
Kantone gezwungen, ihre Steuergesetze anzu-
passen. Kein einziger Kanton kennt eines dieser 
zwei Modelle, und aus Gründen der Steuerhar-
monisierung und der Vollzugsproblematik ist es 
unabdingbar, dass die Ehepaarbesteuerung in 
Bund und Kantonen nach den gleichen Grund-
sätzen erfolgt. Demgegenüber wäre das Splitting 
oder der Doppeltarif auf Bundesebene nebst den 
bereits bestehenden kantonalen Lösungen mög-
lich, da auch der Doppeltarif nichts anderes als 
eine Art Splitting darstellt.

6 Familienbesteuerung

Familienpolitisch ist es zwingend, dass nicht nur die 
 Verfassungsmässigkeit bei der Ehepaarbesteuerung her-
gestellt, sondern auch gleichzeitig eine gerechte Fami-
lienbesteuerung realisiert werden muss. Unbestrittener-
massen hängt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
 eines Ehepaars wesentlich von der Zahl der betreuten 
Kinder ab. Sodann hängen Ehepaarbesteuerung und 
Fami lienbesteuerung eng miteinander zusammen: Bei 
den Familienhaushalten mit Kindern ist die Ehe als Form 
des Zusammenlebens, wie im Bericht zutreffend ausge-
führt wird, nach wie vor die vorherrschende Lebensform. 
81,4 % der Kinder wachsen in dieser Form des Zusam-
menlebens auf, während nur 3,4 % in einem Konkubi-
natsverhältnis aufwachsen. Immerhin macht der Anteil 
von Alleinerziehenden mit Kindern bereits 15,2 % aus. 
Wie unter den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen ausgeführt, gehören Ehe und Familie nach dem ver-
fassungsrechtlichen Verständnis zusammen, und auch 
die EMRK geht von diesem Begriffsverständnis aus. Da 
der Unterhalt der Familie den Ehegatten gemeinsam ob-
liegt, sind die Familienlasten auch gesamthaft unter Be-
rücksichtigung des verfügbaren Gesamteinkommens zu 
berücksichtigen. Prüfenswert erscheint in diesem Zu-
sammenhang insbesondere ein Modell, das von der Zahl 
der von Gesetzes wegen zu unterstützenden Personen ab-
hängt: Das bedeutet, dass für die Bemessung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit aufgrund eines verfüg-
baren Gesamteinkommens die Zahl der erwachsenen 
Personen und die Zahl der Kinder massgebend sind. Zu 
denken ist in diesem Zusammenhang an ein Modell, das 
an die Idee des Familienquotienten anschliesst, indem 
der Divisor umso höher ist, je mehr Personen von einem 
verfügbaren Einkommen leben müssen. Im Unterschied 
zum Modell, welches die Pro Familia neuerdings 

propagiert,9 ist indessen schon aus verfassungsrechtli-
chen Überlegungen zwingend zu berücksichtigen, wie 
viele erwachsene Personen – eine oder zwei – in der 
Haushaltsgemeinschaft wohnen. Wird beispielsweise für 
die Ehepaarbesteuerung ein Splittingfaktor von 1,8 ge-
wählt und für jedes in Familiengemeinschaft wohnende 
Kind dieser Faktor um 0,5 erhöht, so kann den Kinderlas-
ten und den Ehepaarlasten angemessen Rechnung getra-
gen werden. Aber auch Alleinerziehende können von die-
sem System pro fitieren, indem einfach der Divisor ent-
sprechend – beispielsweise ebenfalls um 0,5 – tiefer an-
gesetzt wird. Bei Konkubinatspaaren wäre dem erzie-
hungsberechtigten Partner ebenfalls ein Splitting zuzu-
gestehen. Beim System des Doppeltarifs wären indessen 
die Kinderlasten wiederum wie heute über Sozialabzüge 
zu berücksichtigen.
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Sachverhalt

X. verkaufte mit Vertrag vom 19.11.2002 ein Mehrfami
lienhaus zum Preis von Fr. 1 710 000. Der Besitzantritt 
mit Übergang von Nutzen und Gefahr wurde auf den 
1.1.2003 festgesetzt. Bei Vertragsschluss war eine An
zahlung von Fr. 30 000 zu leisten, der restliche Kaufpreis 
von Fr. 1 680 000 (davon Fr. 45 000 mutmassliche Grund
stückgewinnsteuer) war bei der Eigentumsübertragung 
zu bezahlen, die bis am 10.1.2003 zu erfolgen hatte. Hin
sichtlich der durch den Verkäufer zu begleichenden 
Grundstückgewinnsteuer wurde Folgendes vereinbart: 
«Der Verkäufer verpflichtet sich, bis zur grundbuchli
chen Eigentumsübertragung die zu bezahlende Grund
stückgewinnsteuer vom Steueramt … provisorisch er
rechnen zu lassen. Sollte diese Berechnung höher ausfal
len als der von den Parteien in der Kaufpreisabrechnung 
vorn vorgesehene Betrag von Fr. 45 000, so wäre dieser 
Betrag anlässlich der Eigentumsübertragung auf die vom 
Steueramt … errechnete Höhe anzupassen. Ein allfälli
ger sich nach der Bezahlung der Steuern ergebender 
Überschuss aus dem hinterlegten Betrag kommt vollum
fänglich dem Verkäufer zugute, währenddem sich dieser 
im andern Falle zur sofortigen Nachzahlung verpflich
tet...».

Effektiv fand die Eigentumsübertragung dann am 
14.1.2003 statt, nachdem der Kaufvertrag insoweit geän
dert wurde, als die zu überweisende Grundstückgewinn
steuer auf Fr. 55 000 angehoben wurde.

Das kantonale Steueramt Zürich würdigte den aus der 
Veräusserung der Liegenschaft erzielten Gewinn als in 
der Steuerperiode 2002 erzieltes Einkommen aus selbst
ständiger Erwerbstätigkeit (Liegenschaftshandel). Die 
Steuerrekurskommission I des Kantons Zürich wies die 
gegen den Einspracheentscheid erhobene Beschwerde 
von X. ab. Demgegenüber befand das Verwaltungsge
richt des Kantons Zürich, dass sich der Anspruch des 
Pflichtigen auf die Kaufpreisforderung bei Vertrags
schluss wegen der Vertragsklausel hinsichtlich der 
Grundstückgewinnsteuer noch nicht als sicher erwiesen 
habe, weshalb es die gegen den Rekursentscheid erhobe

49 BGer 2A.250/2006, 11.10.2006, StE 2007 B 21.2 Nr. 24.
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ne Beschwerde guthiess. Gegen diesen Entscheid erhob 
das kantonale Steueramt Verwaltungsgerichtsbeschwer
de, welche das Bundesgericht teilweise guthiess.

Rechtliche Beurteilung durch das Bundesgericht

Nach den verfahrensrechtlichen Erwägungen hielt das 
Bundesgericht unter Hinweis auf seine bisherige Praxis50 
fest, dass alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünf
te mit Ausnahme der Kapitalgewinne aus der Veräusse
rung von Privatvermögen steuerbar seien, so auch sämt
liche Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit. Das 
steuerbare Einkommen bemesse sich gemäss Art. 210 
Abs. 1 DBG nach den Einkünften der Steuerperiode. In 
zeitlicher Hinsicht sei Einkommen nach steuerrecht
lichen Grundsätzen dann als zugeflossen und damit als 
erzielt zu betrachten, wenn die steuerpflichtige Person 
Leistungen vereinnahme oder einen festen Rechts
anspruch darauf erwerbe, über den sie tatsächlich ver
fügen könne. Voraussetzung des Zufliessens sei ein ab
geschlossener Rechtserwerb, der Forderungserwerb oder 
Eigentumserwerb sein könne. Der Forderungserwerb sei 
in der Regel Vorstufe der Geldleistung. Vorherrschend 
sei in solchen Fällen die Besteuerung beim Forderungs
erwerb. Von diesem Grundsatz werde in der Steuerpraxis 
nur ausnahmsweise abgewichen, wenn die Erfüllung der 
Forderung als unsicher betrachtet werden müsse. So 
 seien auch Einkünfte aus gewerbsmässigem Liegen
schaftshandel in dem Zeitpunkt zugeflossen, in welchem 
der Kaufvertrag rechtsgültig abgeschlossen worden und 
seine Erfüllung nicht unsicher erschienen sei.

Mit Blick auf den zu beurteilenden Sachverhalt erwog 
das Bundesgericht sodann, dass sich zwar die Eigen
tumsübertragung wegen der Vertragsklausel, wonach vor 
der Eigentumsübertragung die mutmassliche Grund
stückgewinnsteuer abzuklären und allenfalls der Vertrag 
entsprechend anzupassen sei, verzögert habe, jedoch 
könne hier entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht 
die Rede von einer unsicheren Erfüllung sein, denn die zu 
bezahlende Grundstückgewinnsteuer sei nicht etwa auf 
den Erwerber überwälzt worden, womit sich das Aus
mass der Grundstückgewinnsteuer in der Tat auf die 
 Höhe des Erlöses ausgewirkt hätte. Der Kaufpreis von  
Fr. 1 710 000 als der für die Grundstückgewinnsteuer 
massgebende Erlös sei durch die von der Gemeindever
waltung provisorisch ermittelte Grundstückgewinnsteu
er von Fr. 55 000 (statt Fr. 45 000), die ihr sicherheits
halber direkt zu überweisen war, nicht berührt worden. 
Durch diese höhere Sicherheitsleistung sei die Kauf
preiszahlung nicht ernstlich gefährdet worden. Im Übri

50 Vgl. BGer 2A.475/2002, 31.3.2003, StE 2003 B 21.2 Nr. 17, mit 
Hinweisen.

gen – fügte das Bundesgericht bei – könne aus dem blos
sen Hinweis auf die Folgen einer Vertragsnichterfüllung 
im Kaufvertrag (Art. 107 OR) offensichtlich nicht ge
schlossen werden, die Vertragserfüllung sei unsicher. Die 
Vorinstanz sei deshalb zu Unrecht davon ausgegangen, 
der Gewinn sei erst im Jahre 2003 erzielt worden. Damit 
werde kein anderer Sachverhalt zugrunde gelegt, son
dern nur der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt 
einer anderen rechtlichen Würdigung zugeführt.

In den weiteren Ausführungen nahm das Bundesgericht 
Bezug auf eine «verbreitete Lehrmeinung», die den Rea
lisationszeitpunkt bei Immobilientransaktionen generell 
auf den Zeitpunkt des Grundbucheintrages (bzw. auf den 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Eigentumsübertragung ge
genüber dem Grundbuchamt) ansetzen möchte, weil erst 
damit ein Anspruch auf die Gegenleistung bestehe51. 
 Diese Lehrmeinung habe jedoch nach höchstrichter licher 
Auffassung vorab ausserordentliche Geschäftsvorfälle 
vor Augen, wo es sich um die Realisation stiller Reserven 
auf Anlagevermögen handle52. Vorliegend gehe es jedoch 
nicht um die Erzielung von Kapitalgewinnen im Sinn von 
Art. 18 Abs. 2 DBG, sondern um Liegenschaftsgewinne 
gemäss Art. 18 Abs. 1 DBG. Im Übrigen hätte der Ver
äusserer vorliegend grundsätzlich sofort leisten müssen, 
wobei zugleich auch die Kaufpreisrestanz zu bezahlen 
gewesen wäre. In einem solchen Fall auf die tatsächliche 
Eigentumsübertragung abzustellen, liesse den Realisa
tionszeitpunkt vom Gutdünken einer Partei abhängen, 
womit dieser Zeitpunkt allzu leicht manipuliert werden 
könnte. Das erschien dem Bundesgericht als wenig sinn
voll, weshalb es eine Praxisänderung nicht für gerecht
fertigt erachtete. Zur Bekräftigung verwies es abschlie
ssend auf seinen Entscheid vom 7.5.200453, wo es bei 
 einem Alleinaktionär, der einen von der Beschluss
fassung der Generalversammlung abweichenden Termin 
für die Fälligkeit einer Substanzdividende bestimmt hat
te, befand, dass dieser nach Belieben festgesetzte Zeit
punkt steuerrechtlich nicht massgebend sein könne.

Aus diesen Gründen hiess das Bundesgericht die Verwal
tungsgerichtsbeschwerde teilweise gut. Dem Antrag des 

51    An dieser Stelle führt das Bundesgericht die folgenden Lite-
raturzitate an: Benz, Handelsrechtliche und steuerrechtliche 
Grundsätze ordnungsmässiger Bilanzierung, 92; Weidmann, 
Einkommensbegriff und Realisation, 148 ff.; Reich, Unterneh-
mensumstrukturierungen im internen Steuerrecht von Bund 
und Kantonen, 26; Reich/ WaldBuRgeR, Rechtsprechung im 
Jahr 2003 (1. Teil), 218 ff., bei der Besprechung des Urteils 
2A.475/2002 (vgl. auch Fn. 2). S. dazu auch Simonek, Die steu-
errechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 
2003, 3 f.

52    Hier verweist das Bundesgericht auf den BGE 116 II 533  
E 2a/dd.

53    BGer 2P.323/2003, 7.5.2004, StE 2005 A 24.21 Nr. 16 E 4.2 in 
fine; vgl. auch BGer, 17.2.1986, NStP (40) 1986, 81, 87 E 3b.
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Pflichtigen, den Entscheid der Steuerrekurskommission 
zu bestätigen, konnte es allerdings nicht stattgegeben, 
denn die Vorinstanz hatte sich zur grundsätzlichen 
 Steuerbarkeit des fraglichen Gewinnes noch gar nicht 
 geäussert, weshalb das Bundesgericht dem Eventual
antrag folgte und die Sache an das Verwaltungsgericht 
zurückwies.

Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Wie das Bundesgericht vermerkt hat, haben die Verfasser 
bereits anlässlich des Überblicks über die Recht
sprechung im Jahr 2003 zur vorliegenden Realisations
problematik Stellung genommen54. Auch im damals be
sprochenen Bundesgerichtsentscheid vom 31.3.200355 
ging es um die zeitliche Zuordnung von Liegenschafts
gewinnen eines Liegenschaftshändlers. Deshalb werden 
hier nicht einfach die damals angeführten Argumente 
nochmals wiedergegeben, vielmehr sollen die Kern
elemente der abweichenden Lehrmeinung herausge
schält und mit den bundesgerichtlichen Überlegungen im 
zu besprechenden Entscheid konfrontiert werden. Ferner 
wird auf andere neuere Entscheide hingewiesen, anhand 
derer die Brüchigkeit der zurzeit noch vorherrschenden 
Realisationsdogmatik bei der Veräusserung von Vermö
genswerten aufgezeigt werden kann.

Die abweichende Lehrmeinung basiert im Wesentlichen 
auf der Erkenntnis, dass sich die Frage, in welchem Zeit
punkt Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
 steuerrechtlich als realisiert zu betrachten sind, nach 
buchführungsrechtlichen Gesichtspunkten beurteilt; es 
gilt der Grundsatz der Massgeblichkeit der Handels
bilanz56. Welcher Bemessungsperiode die im Unterneh
men erzielten ordentlichen und ausserordentlichen Ge
winne zuzuordnen sind, ergibt sich somit grundsätzlich 
aus den zentralen Periodisierungsprinzipien des Buch
führungsrechts: aus dem Realisationsprinzip und dem 
Imparitätsprinzip57. Bei Veräusserungsgeschäften kön
nen als Realisationszeitpunkte an sich derjenige des 
 Vertragsschlusses, derjenige der Erbringung der eigenen 
Leistung oder aber der Zeitpunkt, in dem der Schuldner 
bezahlt, in Betracht gezogen werden. Obwohl die eigene 
Leistung bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
 einen Abnehmer gefunden hat, ist der Anspruch auf die 

54    Reich/WaldBuRgeR, Rechtsprechung im Jahr 2003 (1. Teil),  
218 ff.

55    BGer 2A.475/2002, 31.3.2003, StE 2003 B 21.2 Nr. 17.
56    Dazu und zum Folgenden Reich/WaldBuRgeR, Rechtsprechung 

im Jahr 2003 (1. Teil), 219 ff., mit weiteren Hinweisen.
57    Wobei im Privatvermögensbereich dieselben Überlegungen 

anzustellen sind (vgl. BGer 2A.537/2005, 21.12.2006, und hin-
ten, bei Fn 18). Auch im Grundstückgewinnsteuerrecht wird 
im Übrigen hinsichtlich des Zeitpunkts der Gewinnrealisie-
rung seit jeher sachgerecht auf die Eigentumsübertragung 
abgestellt.

Gegenleistung vor Erbringung der eigenen Leistung noch 
mit derart hohen Risiken behaftet, dass dessen Bilanzie
rung gegen das Vorsichtsprinzip verstossen würde. Es ist 
mit anderen Worten noch kein fester Rechtsanspruch ent
standen. Eine Bilanzierung des im Kaufvertrag in Aus
sicht gestellten Entgelts kann frühestens in Betracht ge
zogen werden, wenn Nutzen und Gefahr am Kaufgegen
stand auf den Käufer übergegangenen sind.

Erfreulich an den bundesgerichtlichen Erwägungen ist 
vorab, dass es seinen Entscheid nicht mehr unter Beizug 
des Periodizitätsprinzips zu begründen versuchte, son
dern unmittelbar auf die Realisationsfrage zu sprechen 
gekommen ist58. Richtig ist auch, dass sich – entgegen 
der Auffassung der Vorinstanz – weder aus der Vertrags
klausel hinsichtlich der sicherzustellenden Grundstück
gewinnsteuer noch aus dem ausdrücklichen Hinweis auf 
die Säumnisfolgen gemäss Art. 107 OR eine Verschie
bung des Realisationszeitpunkts vom Vertragsabschluss 
auf die Eigentumsübertragung begründen lässt.

Nicht Stellung genommen hat das Bundesgericht indes
sen zur entscheidenden Frage der bilanziellen Abwick
lung einer Liegenschaftsveräusserung. Es hat sich mit 
dem fragwürdigen Hinweis, dass die abweichende Lehr
meinung vorab ausserordentliche Geschäftsvorfälle vor 
Augen habe59, wo es sich um die Realisation stiller Re
serven auf Anlagevermögen handle, nicht näher mit den 
zur Begründung des Eigentumsübergangs als massgeb
lichem Zeitpunkt der Einkommensrealisation angestell
ten Überlegungen auseinandergesetzt. Die buchfüh
rungsrechtlichen Gesichtspunkte sind – wie dargelegt – 
sowohl bei der Frage der Realisation von Einkünften im 
Sinn von Art. 18 Abs. 1 DBG als auch bei der zeitlichen 
Zuordnung der Kapitalgewinne gemäss Art. 18 Abs. 2 
DBG von ausschlaggebender Bedeutung. Auch bei ge
schäftsplanmässigen Veräusserungen von Vermögens
werten oder beim Erbringen von Dienstleistungen ist die 
Gegenleistung (Kaufpreisforderung oder Dienstleis
tungsentgelt) prinzipiell erst bilanzierbar, wenn die eige
ne Leistung erbracht ist. So darf auch der Maler das 
 Entgelt für die Fassadenrenovation und die Steuerexper
tin das Honorar für die Beratung nicht bereits im Zeit
punkt des Vertragsschlusses als Einnahme verbuchen; 
vielmehr muss zunächst die eigene Leistung erbracht 
werden. Bei Verkaufsgeschäften ergibt sich dies bereits 
aus der tri vialen Überlegung, dass die Gegenleistung 
nicht bereits ins Vermögen aufgenommen werden kann, 
bevor die eigene Leistung aus dem Vermögen ausge
schieden ist. Dass in casu der Veräusserer grundsätzlich 

58    Vgl. Reich/WaldBuRgeR, Rechtsprechung im Jahr 2003 (1. Teil), 
219 f.

59    Was sich den zitierten Fundstellen allerdings nicht entnehmen 
lässt.
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sofort hätte leisten müssen und zugleich auch der rest
liche Kaufpreis hätte erbracht werden müssen, bildet 
deshalb kein Argument für den Zufluss eines festen 
Rechtsanspruchs noch im Jahre 2002. Solange die eigene 
Leistung nicht erbracht ist, hängt das Geschäft in der 
Schwebe, dies auch dann, wenn der Verkäufer schon 
längst hätte leisten müssen60.

Wenn der Zeitpunkt der Gewinnverwirklichung vom 
Vertragsschluss auf die Eigentumsübertragung verlegt 
wird, bedeutet dies keineswegs, den Einkommenszufluss 
ins Belieben der Parteien zu stellen, wie dies das Bundes
gericht mit dem vergleichsweise angeführten Fall des 
 Hinausschiebens des Fälligkeitstermins einer von der 
Generalversammlung beschlossenen Dividende zu er
klären versucht. Der Dividendenfluss ist nach dem Gene
ralversammlungsbeschluss im Unterschied zur hier zu 
beurteilenden Problematik von keinen weiteren Hand
lungen der Parteien mehr abhängig. Dass das blosse 
 Hinausschieben des Zahlungsflusses einer Dividende 
steuerrechtlich nicht massgeblich sein kann, ist in keiner 
Weise zu beanstanden. Vorliegend ist die Einkommens
bildung indes im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch 
nicht abgeschlossen; die Begründung eines festen Rechts
anspruchs verlangt – wie dargelegt – das Erbringen der 
eigenen Leistung. Zuzugestehen ist allerdings, dass die 
Gewinnverwirklichung mit dem prinzipiellen Abstellen 
auf die Eigentumsübertragung im Belieben der Parteien 
steht. Das bildet jedoch keinen hinreichenden Grund da
für, den Einkommenszufluss in einem verfrühten, weder 
buchführungsrechtlich noch sachlogisch begründbaren 
Zeitpunkt anzunehmen. Das Steuerrecht kann den Ein
kommensbildungsprozess nicht diktieren; es sind die 
Steuerpflichtigen (nicht der Staat), die Einkommen ge
nerieren; auch der Zeitpunkt des Vertragsschlusses hängt 
schliesslich vom Belieben der Parteien ab. Auch der oben 
erwähnten Steuerberaterin steht es, sofern der Klient 
nicht einen früheren Termin festlegt, frei, ob sie einen im 
Dezember erhaltenen Auftrag noch in diesem oder erst 
im kommenden Jahr erledigen will. Sofern sie im De
zember nicht aktiv wird, hat sie handelsrechtlich keine 
Möglichkeit und steuerrechtlich keine Verpflichtung, 
 bereits für das laufende Jahr angefangene Arbeiten zu 
 bilanzieren.

Ausgehend von der Besonderheit, dass der Besitzantritt 
im zu beurteilenden Sachverhalt bereits vor der Eigen
tumsübertragung stattfand, und Nutzen und Gefahr auf 
den 1.1.2003 übergingen, ist abzuklären, ob daraus abge
leitet werden kann, dass die Gewinnverwirklichung nicht 
doch bereits in der Steuerperiode 2002 stattgefunden hat. 

60    Auch wenn die Fassade erst nach dem vertraglich vereinbar-
ten Termin gestrichen wird, ist das Entgelt erst nach getaner 
Arbeit «verdient».

Wenn das Risiko und die faktische Verfügungsgewalt am 
Kaufgegenstand schon vor dem Eigentumswechsel auf 
den Käufer übergehen, ist nämlich vom Eigentumsüber
gang als massgeblichem Realisationszeitpunkt abzu
rücken61.

Kompliziert wird die Fragestellung durch den Umstand, 
dass der Übergang am Ende einer Steuerperiode bzw. am 
Anfang der nächsten Steuerperiode stattgefunden hat. 
Wurde der Gewinn in der logischen Sekunde vor oder in 
der logischen Sekunde nach dem Jahreswechsel erzielt? 
Für die Annahme der Realisation im Jahre 2003 spricht 
der Umstand, dass der Besitzantritt erst nach Ablauf der 
Steuerperiode 2002, nämlich am 1.1.2003, stattgefunden 
hat. Nutzen und Gefahr lagen noch bis und mit dem 
31.12.2002 beim Verkäufer. Dennoch meinen die Verfas
ser mit Blick auf die buchführungsrechtliche Überle
gung, dass nur Vermögenswerte in die Bilanz aufzuneh
men sind, die dem Unternehmen über den Bilanzstichtag 
hinaus dienen, der Verkaufsgewinn habe sich schon in 
der Steuerperiode 2002 verwirklicht. Das vorliegende 
Mehrfamilienhaus war per 31.12.2002 nicht mehr zu bi
lanzieren; an seine Stelle trat deshalb schon im Ge
schäftsjahr 2002 der Anspruch auf den Verkaufserlös. Im 
Resultat lässt sich somit das zu besprechende Bundesge
richtsurteil durchaus stützen.

Mit der Frage des Realisationszeitpunkts von Liegen
schaftsveräusserungen haben sich in der Berichtsperiode 
auch die Verwaltungsgerichte der Kantone Graubünden 
und Aargau befasst. Das Bündner Verwaltungsgericht hat 
zwar erkannt, dass ein fester, durchsetzbarer Anspruch 
auf die Gegenleistung erst dann bestehe, wenn dieser nur 
noch mit den jeder Geldforderung immanenten Ausfall
risiken behaftet ist62, dennoch folgt es dann unkritisch 
«der in ständiger Rechtsprechung durch das Bundesge
richt entwickelten und immer wieder bestätigten Auffas
sung, dass Einkünfte aus Grundstückverkäufen in dem 
Zeitpunkt als realisiert gelten, in welchem der Kaufver
trag durch öffentliche Beurkundung rechtsgültig abge
schlossen worden ist»63. Immerhin hat das Verwaltungs
gericht erkannt, dass zumindest bei der Veräusserung von 
Grundstücken zusammen mit erst noch zu erstellenden 

61    Reich, Unternehmensumstrukturierungen im internen Steuer-
recht von Bund und Kantonen, 26, Fn 58.

62    VGer GR, 25.4.2006, StE 2006 B 21.2 Nr. 22 E 2 a. Es sei an-
gemerkt, dass die weitere Bemerkung des Verwaltungsge-
richts, nur unbedingte Leistungsansprüche könnten als reali-
siertes Einkommen betrachtet werden, zwar mit dem Zitat 
locheR (Art. 16 DBG Rz 18), nicht aber mit dem ebenfalls an-
geführten Zitat Reich (Art. 16 DBG Rz 34) belegt werden kann. 
Diese Aussage trifft nämlich nicht zu, auch wenn sie in Lite-
ratur und Praxis bereits seit Jahrzehnten unreflektiert wieder-
holt wird. Resolutiv bedingte Rechtsansprüche können durch-
aus einkommensbildend sein.

63    VGer GR, 25.4.2006, StE 2006 B 21.2 Nr. 22 E 2 b.
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Bauten nicht auf den Vertragsabschluss, sondern erst auf 
den Zeitpunkt der Ablieferung der Baute – und mithin auf 
das Erbringen der eigenen Leistung – abzustellen sei64. 
Ebenso will das Aargauische Verwaltungsgericht trotz 
zutreffenden theoretischen Überlegungen am Grundsatz, 
der Vertragsschluss bilde den massgebenden Realisa
tionszeitpunkt, festhalten, auch dann, wenn Nutzen und 
Gefahr erst später übergehen65. Immerhin lässt es die spä
tere Verbuchung des Erlöses in Anlehnung an den be
sprochenen Bündner Entscheid zu, wenn die Leistungs
pflicht des Käufers von der vorgängigen Erstellung der 
Baute abhängig ist. Diesfalls biete das Steuerrecht keine 
Handhabe für ein Abweichen von der Handelsbilanz66.

Schliesslich ist noch auf den Entscheid des Bundesge
richts vom 21.12.200667 hinzuweisen, wo die zeitliche 
Zuordnung von Gewinnen aus dem Verkauf privater Be
teiligungen (indirekte Teilliquidation) zu beurteilen war. 
Auch dort hat das Bundesgericht die an seiner Rechtspre
chung geübte Kritik der Lehre zur Kenntnis genommen 
und auf den bereits erwähnten privatrechtlichen BGE 
116 II 533 hingewiesen. Es musste indes dazu nicht ab
schliessend Stellung nehmen, weil im konkreten Fall 
nicht nur der Vertragsschluss in das Bemessungsjahr 
1997 fiel, sondern die verkauften Aktien bereits im glei
chen Jahr beim Rechtsanwalt des Verkäufers hinterlegt 
und von der Käuferin als Sicherheit für einen Bankkredit 
in Anspruch genommen wurden. Unter diesen Umstän
den sei die Annahme nicht zu beanstanden, der Verkäufer 
habe seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag im We
sentlichen erfüllt und bereits im Jahr 1997 einen festen 
Anspruch auf die Kaufpreisleistung erworben, auch 
wenn der Vertrag im Übrigen erst im Januar 1998 vollzo
gen worden sei. Diese (in anderer Besetzung) getroffe
nen Erwägungen des höchsten Gerichts lassen aufhor
chen, hat doch das Bundesgericht nicht mehr mit dem 
(unzutreffenden) Argument gefochten, die Erfüllung der 
Kaufpreisforderung sei grundsätzlich schon vor der Ei
gentumsübertragung hinreichend gesichert, sondern es 
konzentrierte seine Ausführungen unmittelbar auf den 
Umstand, dass der Verkäufer seine vertragliche Leistung 
im Wesentlichen bereits vor der Eigentumsübertragung 
erbracht habe, und schloss daraus durchaus nachvoll
ziehbar, der feste Rechtsanspruch sei schon im Vorjahr 
entstanden.

Diese Überlegungen des Bundesgerichts im Entscheid 
vom 21.12.2006 geben somit der Hoffnung Auftrieb, 
dass künftig vom Dogma des Vertragsabschlusses als 

64    VGer GR, 25.4.2006, StE 2006 B 21.2 Nr. 22 E 2 d und e.
65    VGer AG, 19.12.2006, StE 2007 B 21.2 Nr. 23 E 3.1.
66    VGer AG, 19.12.2006, StE 2007 B 21.2 Nr. 23 E 3.2, 3.3  

und 4.
67    BGer 2A.537/2005, 21.12.2006.

massgebendem Realisationstermin abgerückt und statt
dessen auf die Erbringung der eigenen Leistung bzw. auf 
die Übertragung der zumindest faktischen Verfügungs
gewalt abgestellt wird. Die Zeit ist reif für einen Paradig
menwechsel.

5 Vorentscheid über die Steuerhoheit 
im internationalen Verhältnis68

Sachverhalt

Die Ehegatten A. und B. reichten innert erstreckter Frist 
die Steuererklärung 2002 nicht ein. Sie wurden zunächst 
eingeschrieben und daraufhin uneingeschrieben erfolg
los gemahnt. In der Folge veranlagte sie das kantonale 
Steueramt Zürich für die Steuerperiode 2002 in Anwen
dung von § 139 Abs. 2 StG ZH nach pflichtgemässem Er
messen. Die gegen diesen Entscheid erhobene Einspra
che wies das Steueramt nach Durchführung einer Unter
suchung ab und auferlegte ihnen die Verfahrenskosten.

Die Steuerrekurskommission I hiess den gegen den Ein
spracheentscheid gerichteten Rekurs teilweise gut und 
wies die Sache zur weiteren Untersuchung und zum Neu
entscheid im Einspracheverfahren an das kantonale Steu
eramt zurück. Zur Begründung wurde ausgeführt, das 
kantonale Steueramt hätte die von den Steuerpflichtigen 
sinngemäss vorgebrachte Bestreitung der Steuerhoheit 
des Kantons Zürich und der Schweiz beachten und hier
über durch Vorentscheid befinden müssen. Gegen diesen 
Entscheid erhob das kantonale Steueramt Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.

Rechtliche Beurteilung durch das Verwaltungs-
gericht des Kantons Zürich

Das Verwaltungsgericht erläuterte zunächst die Voraus
setzungen und die Wirkung von Einschätzungen nach 
pflichtgemässem Ermessen. Wenn die Steuerpflichtigen 
trotz Mahnung ihre Verfahrenspflichten nicht erfüllt ha
ben oder wenn die Steuerfaktoren mangels zuverlässiger 
Unterlagen nicht einwandfrei ermittelt werden können, 
nimmt das kantonale Steueramt eine Ermessenseinschät
zung gemäss § 139 Abs. 2 StG ZH vor. Ist eine solche zu 
Recht ergangen, kann sie nur wegen offensichtlicher Un
richtigkeit angefochten werden (§ 140 Abs. 2 Satz 1 StG 
ZH). Die Steuerpflichtigen haben den Nachweis der of
fensichtlichen Unrichtigkeit im Einspracheverfahren, 
spätestens aber im Rekursverfahren zu erbringen, und 
zwar dadurch, dass sie innerhalb der Rechtsmittelfrist die 
versäumten Verfahrenspflichten erfüllen, eine substanzi

68    VGer ZH, 10.5.2006, StE 2006 B 11.1 Nr. 19.
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ierte Sachdarstellung zur Beseitigung der Ungewissheit 
über die tatsächlichen Verhältnisse abgeben und hierfür 
die notwendigen Beweismittel beibringen oder zumin
dest anbieten. Nur unter diesen formellen Voraussetzun
gen werden die Steuerpflichtigen überhaupt zur Leistung 
des Unrichtigkeitsnachweises zugelassen und ist die Ein
sprache beziehungsweise Rekursbehörde zur Untersu
chung und Beweisabnahme verpflichtet. Andernfalls gilt 
der Nachweis der Unrichtigkeit des angefochtenen Ent
scheids ohne Weiteres als gescheitert, mit der Folge, dass 
die Ermessenseinschätzung als solche bestehen bleibt 
und lediglich ihrer Höhe nach der Prüfung auf offensicht
liche Unrichtigkeit unterliegt.

Hinsichtlich der Frage der Abklärung der subjektiven 
Steuerpflicht erwog das Verwaltungsgericht69, nach der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung sei aus dem Dop
pelbesteuerungsverbot von Art. 127 Abs. 3 BV ein An
spruch des Bürgers auf Vorausbeurteilung der Steuer
hoheitsfrage abzuleiten, dies ohne Rücksicht darauf, ob 
das kantonale Recht ein solches Vorverfahren kenne oder 
nicht. Das Bundesgericht habe diesen Anspruch auf ei
nen Vorentscheid damit begründet, dass, wer der Steuer
hoheit eines Kantons gemäss dem Doppelbesteuerungs
recht nicht unterliege, in diesem Kanton weder mit einer 
Steuer belegt noch auch nur in ein Steuerveranlagungs
verfahren einbezogen werden dürfe. Kein Recht auf 
 einen solchen Vorentscheid habe nach der bundesgericht
lichen Rechtsprechung allerdings, wer sich vorbehaltlos 
auf das Veranlagungsverfahren eingelassen habe und erst 
hernach einen Vorentscheid verlange, denn ein solches 
widersprüchliches Verhalten verdiene keinen Rechts
schutz70.

So kam das Verwaltungsgericht zum Schluss, dass die 
Beschwerdegegner keinen Anspruch auf einen Vorent
scheid hätten. Denn zum einen würde ihnen ein solches 
Recht kraft Art. 127 Abs. 3 BV nur im interkantonalen 
Verhältnis zustehen, wenn also die Kollision kantonaler 
Steuerhoheiten in Frage stehe. Dies sei aber nicht der 
Fall, hätten doch die Beschwerdegegner geltend ge
macht, ihr Lebensmittelpunkt befinde sich nicht in der 
Schweiz, sondern in Frankreich. Zum andern hätten sie 
sich auf das Einschätzungsverfahren eingelassen und die 
schweizerische und damit die zürcherische Steuerhoheit 
erst im Einspracheverfahren bestritten, nachdem sie we
der binnen der von ihnen selbst beantragten erstreckten 
Frist noch innert Mahnfrist eine Steuererklärung einge
reicht hätten und deshalb nach pflichtgemässem Ermes
sen eingeschätzt worden seien. Sie hätten sich demnach 

69    Unter Hinweis auf BGE 131 I 145 E 2.1, BGE 125 I 54 E 1 a.
70    Das Verwaltungsgericht verwies hier auf BGer 2P.317/2004, 

11.10.2005, E 2, mit Hinweisen.

widersprüchlich verhalten und auch aus diesem Grund 
kein Recht auf einen Vorentscheid gehabt.

Daraus folgerte das Verwaltungsgericht, die Rekurskom
mission I habe zu Unrecht angenommen, die Beschwer
degegner hätten Anspruch auf einen Vorentscheid. Viel
mehr hätte sie die vom kantonalen Steueramt zu Recht 
getroffene Ermessenseinschätzung daraufhin prüfen 
müssen, ob diese wegen nachgewiesener offensichtlicher 
Unrichtigkeit aufzuheben sei oder nicht. Im Rahmen die
ser Prüfung wäre auch die behauptete Ansässigkeit der 
Beschwerdegegner im Ausland abzuklären und zu ent
scheiden gewesen.

Die Beschwerde wurde deshalb – unter Rückweisung der 
Sache an die Vorinstanz, die das Versäumte im zweiten 
Rechtsgang nachzuholen hat – teilweise gutgeheissen.

Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Diesem Entscheid und seinen Erwägungen muss entge
gengehalten werden, dass sich das Verwaltungsgericht 
mit der Frage, ob auch im internationalen Verhältnis bei 
Bestreitung der subjektiven Steuerpflicht ein Vorverfah
ren zur Feststellung der Steuerpflicht durchgeführt wer
den müsse, wie dies nach höchstrichterlicher Rechtspre
chung bei interkantonalen Sachverhalten zu geschehen 
hat, gar nicht auseinandergesetzt hat. Ohne Begründung 
ging es davon aus, dass ein Recht auf ein solches Fest
stellungsverfahren nur gegeben sei, wenn die Kollision 
zweier kantonaler Steuerhoheiten in Frage stehe. Dieser 
apodiktischen Behauptung stehen jedoch zunächst ver
schiedene Äusserungen von Doktrin und Praxis gegen
über, die auch bei Bestreitung der subjektiven Steuer
pflicht im internationalen Verhältnis von einem Anspruch 
auf ein Feststellungsverfahren zur Abklärung der subje
kiven Voraussetzungen der Steuerpflicht, das mit einem 
Entscheid abgeschlossen werden muss, ausgehen71. Auch 
die Verwaltungspraxis des Kantons Zürich kennt ein sol
ches Vorverfahren zur Klärung der subjektiven Steuer
pflicht bei international verknüpften Sachverhalten 
schon seit Jahrzehnten72.

71    BlumenStein/locheR, System des Schweizerischen Steuer-
rechts, 72 f.; cagianut, Der Vorbescheid im Steuerrecht, 25 f.; 
duSS, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde in 
Steuersachen, 531; RichneR/FRei/kauFmann/meuteR, § 3 StG ZH 
N 89 ff.; vgl. auch BGE 86 I 293 E 2 und BGer, 14.10.1983, ASA 
53 (1984/85), 191 ff., 196 E 4b.

72    DA Ziff. 29 und MB des kantonalen Steueramtes über das Ver-
fahren bei Bestreitung der Steuerhoheit ab Steuerperiode 
1999 nach dem neuen Steuergesetz vom 8.6.1997 Ziff. 20 f. 
Der Anspruch auf ein Vorverfahren zur Abklärung der subjek-
tiven Steuerpflicht wird hier zum einen verfahrensökono-
misch begründet, zum anderen aber auch damit, dass das 
Steuergesetz für die Steuerausscheidung im internationalen 
Verhältnis regelmässig auf die Grundsätze des interkantona-
len Doppelbesteuerungsrechts verweise.
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Für eine solche Praxis besteht zwar im internationalen 
Verhältnis keine ausdrückliche unilaterale gesetzliche 
Grundlage, sie ergibt sich jedoch aus Art. 9 BV. Auch 
wenn der  Anspruch auf einen Vorbescheid über die sub
jektive Steuerpflicht im interkantonalen Verhältnis aus 
Art. 127 Abs. 3 BV abgeleitet wird, ist ein solcher auch 
bei interkantonalen Sachverhalten zugleich auch im 
Willkür verbot begründet. Es wäre widersinnig und halt
los, ein Individuum, das die subjektive Zugehörigkeit zu 
einem Gemeinwesen bestreitet, zu verpflichten, sich auf 
ein auch Fragen der objektiven Steuerpflicht umfassen
des Veranlagungsverfahren einzulassen. Vorab muss in 
solchen Fällen die Frage der subjektiven Steuerpflicht 
umfassend geprüft und mit rechtskräftigem Feststel
lungsentscheid abgeschlossen werden. Die Verfahrens
pflichten, namentlich die Auskunftspflichten, sind in ei
nem solchen Verfahren auf die Abklärung der Vorausset
zungen der steuerrechtlichen Zugehörigkeit be
schränkt73.

Der Anspruch auf ein Vorverfahren ergibt sich nicht nur 
aus dem unilateralen Recht, sondern auch aus dem an
wendbaren Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)74. 
Zwar enthalten die DBA kein mit Art. 127 Abs. 3 BV ver
gleichbares, absolutes Doppelbesteuerungsverbot. Sie 
regeln jedoch – in aller Regel in Art. 4 – die Frage der 
 Ansässigkeit ebenfalls mit dem Ziel, Doppelbesteuerun
gen zu vermeiden, und entfalten deshalb bezüglich des 
Anspruchs auf ein Verfahren über die Feststellung der 
subjektiven Steuerpflicht im internationalen Verhältnis 
die gleiche Wirkung wie Art. 127 Abs. 3 BV im interkan
tonalen Verhältnis.

Kein Recht auf einen Vorbescheid besteht jedoch, wie 
das Verwaltungsgericht zutreffend ausführte, wenn sich 
Steuerpflichtige zunächst vorbehaltlos auf das Einschät
zungsverfahren einlassen und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt einen Vorbescheid verlangen. Ein solches Ver
halten ist treuwidrig und kann nicht geschützt werden. 
Das gilt nicht nur im interkantonalen, sondern auch im 
internationalen Verhältnis. Inwiefern sich nun aber die 
Eheleute A. und B. auf das Einschätzungsverfahren ein
gelassen haben sollen, geht weder aus der Sachverhalts
schilderung noch aus der Begründung des Verwaltungs
gerichtsentscheids hervor. Der Umstand, dass A. und B. 
zunächst Erstreckung der Frist zur Einreichung der 
Steuer erklärung verlangt hatten, kann gewiss nicht als 
ein vorbehaltloses Einlassen auf das durch die Zustellung 
der Steuererklärung eröffnete Einschätzungsverfahren 
betrachtet werden. Ebenso wenig haben A. und B. ihren 
Anspruch auf einen Vorbescheid über die subjektive 

73    StudeR, Vorbescheide im Steuerrecht, 423.
74    In casu DBA Schweiz-Frankreich.

Steuerpflicht durch das Nichtentgegennehmen der Mah
nung verwirkt. Inwiefern sie gegen Treu und Glauben 
verstossen haben sollen, ist somit unerfindlich.

Aus diesem Grund ist auch der zweite Pfeiler der verwal
tungsgerichtlichen Begründung nicht tragfähig. Das Ver
waltungsgericht hätte den Rückweisungsentscheid der 
Vorinstanz demnach bestätigen müssen. Es wäre Sache 
des kantonalen Steueramtes gewesen, vorab die Frage 
der subjektiven Steuerpflicht zu entscheiden.

6 Verrechnung von Verlusten auf Lie-
genschaften des Geschäftsvermö-
gens mit ordentlichem Einkommen75

Sachverhalt

X. ist Liegenschaftsverwalter und auch im Liegen
schaftenhandel tätig. Für die Veranlagungsperiode 
1999/2000 reichte er trotz Mahnung keine Steuerer
klärung ein und wurde deshalb von der Steuerverwaltung 
des Kantons Bern nach Ermessen mit einem Einkommen 
von Fr. 120 000 veranlagt.

X. erhob Einsprache, reichte im Einspracheverfahren 
 eine Steuererklärung nach und verlangte, er sei gemäss 
der nachgereichten Steuererklärung zu veranlagen, und 
die in den Jahren 1997 und 1998 erlittenen Liegenschafts
verluste seien zu berücksichtigen. Die Liegenschaftsver
luste resultierten einerseits aus der Nichtausübung eines 
bis zum 31.1.1997 befristeten Kaufrechts an Miteigen
tumsanteilen an einer Liegenschaft in Bern (Fr. 240 000) 
und andererseits aus der verlustbringenden (Fr. 342 134) 
Veräusserung einer Liegenschaft in T. am 4.5.1998.

Weder im Einspracheverfahren noch im Verfahren vor 
dem Verwaltungsgericht76 wurden die Verluste berück
sichtigt, allerdings mit unterschiedlichen Begründungen 
für den Verlust im Jahr 1997 und jenen im Jahr 1998. Be
züglich des Verlusts aus der Nichtausübung eines Kauf
rechts entschieden die kantonalen Instanzen, dass man
gels Veräusserung eines Grundstückes im Sinne des 
 Gesetzes gar kein Grundstückverlust vorliegen könne. 
Der unbestrittene Verlust aus der Grundstückveräusse
rung im Jahr 1998 wurde nicht in dieser Bemessungs
periode berücksichtigt, weil das Gesetz vorsehe, dass 
Grundstückverluste mit Gewinnen im gleichen, im vor
angegangen oder im darauf folgenden Jahr zu verrechnen 

75    BGer 2P.344/2005, 31.8.2006, StE 2007 A. 21.12 Nr. 15.
76    Im Verfahren vor der kantonalen Steuerrekurskommission 

wurde das Einkommen nur marginal von Fr. 110 622 auf  
Fr. 110 500 herabgesetzt.
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seien77. (Obwohl der Kanton Bern auch Grundstückge
winne auf Geschäftsgrundstücken mit der Grundstück
gewinnsteuer erfasst, ist der Objektsteuercharakter die
ser Steuer dadurch eingeschränkt, dass Grundstückver
luste auf dem Geschäftsvermögen mit übrigem Ge
schäftseinkommen78 und Geschäftsverluste mit Grund
stückgewinnen auf dem Geschäftsvermögen79 verrechnet 
werden können.) Das Verwaltungsgericht wollte offen
bar der Möglichkeit, Grundstückverluste aus dem Jahr 
1998 mit Grundstückgewinnen des Jahres 1999 zu ver
rechnen, das Primat einräumen vor der Möglichkeit, sol
che Grundstückverluste mit dem Geschäftseinkommen 
der Veranlagungsperiode 1999/2000 (Bemessungsperio
de 1997/98) zu verrechnen.

X. reichte staatsrechtliche Beschwerde beim Bundes
gericht ein, und diese wurde teilweise, d. h. bezüglich  
der Behandlung des im Jahr 1998 erlittenen Verlusts aus 
der Grundstückveräusserung, gutgeheissen.

Rechtliche Beurteilung durch das Bundesgericht

Zunächst verneinte das Bundesgericht das Vorliegen von 
Willkür bezüglich des vom Pflichtigen geltend gemach
ten Verlustes aus dem im Jahr 1997 erfolgten Verzicht auf 
die Ausübung des Kaufrechts an der Liegenschaft in 
Bern, weil der Pflichtige die Verneinung des Vorliegens 
einer Veräusserung im Sinne des Grundstückgewinn
steuerrechts durch die Vorinstanz rein appellatorisch 
 rügte. Das Bundesgericht warf die Frage auf, ob es sich 
bei diesem Verlust allenfalls um einen normalen Ge
schäftsverlust handle, musste aber auch diese Frage nicht 
beantworten, weil es zum Ergebnis gelangte, dass die 
Vorinstanz ohne Willkür zur Auffassung gelangt sei, dass 
der geltend gemachte Verlust nicht einmal belegmässig 
nachgewiesen sei.

Anders beurteilte jedoch das Bundesgericht den unbe
strittenen Liegenschaftsverlust aus dem Jahr 1998: Der 
Entscheid der Vorinstanz, eine Berücksichtigung dieses 
Grundstückverlustes könne frühestens in der Steuer
periode 1999 erfolgen, nachdem aufgrund einer korrekt 
eingereichten Steuererklärung für diese Bemessungs
periode feststehe, dass X. keinen verrechenbaren Grund
stückgewinn erzielt habe, sei willkürlich. X. habe – zwar 
erst im Verfahren vor Verwaltungsgericht, was aber nach 
bernischem Verwaltungsverfahrensrecht möglich sei – 
eine Bestätigung der kantonalen Steuerverwaltung ein
gereicht, aus welcher hervorgehe, dass er weder im Jahr 
1998 noch im Jahr 1999 Grundstückgewinne erzielt  habe. 

77    Auch das heute geltende Steuergesetz des Kantons Bern ent-
hält eine analoge Bestimmung (Art. 143 Abs. 1).

78    S. Art. 35 Abs. 4 StG BE für die Einkommenssteuer und Art. 
93 Abs. 4 für die Gewinnsteuer.

79    S. Art. 143 Abs. 2 StG BE.

Es sei willkürlich, eine solche Bestätigung nicht anzu
erkennen und die Einschränkung aufzustellen, der Grund
stückverlust könne frühestens im Jahr 1999 geltend 
 gemacht werden. Das Gesetz sehe eine Verrechnung von 
nicht mit Grundstückgewinnen in der gleichen Periode 
verrechenbaren Verlusten auf Geschäftsgrundstücken 
mit Geschäftseinkommen vor. Weder dessen Wortlaut 
noch dessen Sinn und Zweck sähen vor, dass diese Ver
lustverrechnung erst in der folgenden Steuerperiode 
möglich sei. Einer Verrechnung des im Jahr 1998 erlitte
nen Verlustes mit dem Betriebsgewinn 199980 stehe 
nichts im Wege.

Nach der grundsätzlichen Bejahung der Verrechenbar
keit prüfte das Bundesgericht, ob das Verwaltungsgericht 
den betreffenden Verlust von Amtes wegen hätte berück
sichtigen und die Ermessensveranlagung entsprechend 
korrigieren müssen. Diese Frage könne nicht schon mit 
dem Argument verneint werden, die Teilanfechtung einer 
Ermessensveranlagung könne dazu führen, dass eine 
nach Ermessen veranlagte Person im Ergebnis besser 
 gestellt werden könnte als eine Person, die sich korrekt 
verhalten habe. Vielmehr müsse das Verwaltungsgericht 
alle relevanten, ihm bekannten Unterlagen berücksichti
gen, sodass der Steuerpflichtige möglichst nach seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werde. 
Dies ergebe sich aus dem bernischen Steuergesetz, aber 
auch aus Art. 127 Abs. 2 BV. Das Verwaltungsgericht 
müsse somit prüfen, ob die Nichtberücksichtigung des 
unbestrittenen, von X. nachträglich nachgewiesenen 
 Verlusts von Fr. 342 134 unter Einbezug aller Umstände 
derart ins Gewicht falle, dass die Ermessensveranlagung 
(über Fr. 110 500) insgesamt offensichtlich unrichtig, 
 geradezu willkürlich sei. Sodann machte das Bundes
gericht noch die Einschränkung, dass dies lediglich unter 
dem Vorbehalt gelte, dass die gesetzlichen Voraussetzun
gen gegeben seien. Bei dieser Aussage verwies das Ge
richt auf E 3.2 des Urteils, wo es darlegte, weshalb der 
geltend gemachte Verlust aus dem Jahr 1997 nicht be
rücksichtigt werden könne.

Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Diesem Urteil kann insofern zugestimmt werden, als 
auch ein Steuerpflichtiger, der zunächst seine Verfah
renspflichten verletzt hat und deshalb nach Ermessen 
veranlagt werden musste, im Rahmen des Möglichen 
 Anspruch auf eine gesetzmässige Besteuerung hat.

Aufgrund der bundesgerichtlichen Begründung (nament
lich in E 4.3) kommen jedoch gewisse Zweifel darüber 
auf, ob das Gericht die zu entscheidende Rechtsfrage 

80    Hier müsste es «Betriebsgewinn 1998» oder «Betriebsgewinn 
der Bemessungsperiode 1997/98» heissen.
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vollständig erkannt hat. Dies ergibt sich einerseits aus 
dem Umstand, dass das Gericht erwog, die Verrechnung 
des Grundstückverlusts aus dem Jahr 1998 sei mit dem 
Geschäftsgewinn 1999 möglich, obwohl ja für die Veran
lagung 1999/2000 nach dem damals geltenden System 
der Vergangenheitsbemessung die Verhältnisse in den 
Jahre 1997 und 1998 massgeblich waren. Es kann sich 
hier um ein blosses Schreibversehen handeln; es ist aber 
auch möglich, dass sich das Gericht durch die Tatsache, 
dass die Bestätigung der kantonalen Steuerverwaltung 
sich auch auf das Jahr 1999 bezog, beeinflussen liess. So
dann unterliess es das Bundesgericht, eine klare Aussage 
zum Verhältnis von Art. 88 aStG BE und Art. 37 Abs. 5 
aStG BE zu machen, es stellte vielmehr kurzerhand fest, 
dass das Verwaltungsgericht in Willkür verfallen sei, in
dem es durch die Nichtberücksichtigung des Grundstück
verlusts des Jahres 1998 die vom Steuerpflichtigen bei
gebrachte Bestätigung der Steuerverwaltung des Kan
tons Bern ausser Acht gelassen habe.

Im Entscheid fehlt somit eine klare Aussage, ob die Mög
lichkeit, Grundstückverluste mit Grundstückgewinnen 
des Folgejahres zu verrechnen, der Möglichkeit, Ge
schäftsgewinne der laufenden Bemessungsperiode mit in 
der gleichen Periode angefallenen Grundstückverlusten 
zu verrechnen, vorgeht oder ob das Gegenteil der Fall ist. 
Das Verwaltungsgericht ist nicht nur vom Primat der 
Möglichkeit der Verrechnung von Grundstückverlusten 
im Folgejahr ausgegangen, sondern es hat die Auffas
sung vertreten, der im Jahr 1998 erlittene Grundstück
verlust könne auch dann, wenn im Jahr 1999 kein Grund
stückgewinn angefallen sei, erst in der Bemessungspe
riode 1999/2000 berücksichtigt werden. Bei dieser Aus
legung ist die Bestätigung der Steuerverwaltung des 
Kantons Bern, wonach X. in den Jahren 1998 und 1999 
keine Grundstückgewinne erzielt habe, für die Bemes
sung des Einkommens in der Bemessungsperiode 
1997/98 unerheblich. Das Verwaltungsgericht konnte 
 somit insoweit gar nicht in Willkür verfallen.

Das Bundesgericht hat zwar begründet, weshalb die An
sicht der Vorinstanz, wonach Grundstückgewinne, die im 
zweiten Jahr einer Bemessungsperiode angefallen sind, 
erst in der folgenden Steuer und Bemessungsperiode be
rücksichtigt werden können, nicht zutreffend ist. Es hat 
jedoch nicht dargelegt, weshalb dieses Auslegungsergeb
nis völlig haltlos und damit willkürlich sei.

Da die Bestätigung der kantonalen Steuerverwaltung 
vorlag, wonach X. im Folgejahr 1999 keine Grundstück
gewinne erzielt habe, musste das Bundesgericht nicht 
entscheiden, ob der Verrechnung der Grundstückverluste 
mit den Geschäftsgewinnen das Primat vor der Verrech
nung der Grundstückverluste im zweiten Jahr einer 
 Bemessungsperiode mit Grundstückgewinnen des Fol

gejahres zukommt, weil beide Auffassungen über das 
Verhältnis von Art. 88 aStG BE und Art. 37 Abs. 5 aStG 
BE zum gleichen Ergebnis, nämlich der Verrechnung mit 
Geschäftsgewinnen in der Bemessungsperiode 1997/98 
geführt haben.

Das heute geltende bernische Steuerrecht regelt diese 
Frage im Sinne des Primats der Verrechnung von Grund
stückverlusten mit Geschäftsgewinnen, soweit diese 
nicht mit Grundstückgewinnen des Vorjahres verrechnet 
werden konnten; dies allerdings nur provisorisch, wenn 
im Folgejahr Grundstückgewinne anfallen, die zu einer 
Verrechnung des zuvor bei der Einkommens bzw. Ge
winnsteuer berücksichtigten Grundstückverlusts führen. 
Art. 35 Abs. 4 und Art. 93 Abs. 4 StG BE bestimmen, dass 
Grundstückverluste auf Geschäftsvermögen mit Ge
schäftsgewinnen verrechnet werden können, soweit  
eine Verrechnung mit Grundstückgewinnen nicht mög
lich ist. Die Abs. 5 dieser Normen ordnen sodann an,  
dass einer nachträglichen Verlustverrechnung gemäss 
Art. 143 Abs. 1 StG BE81 durch eine Ergänzung der Ein
kommens bzw. Gewinnsteuerveranlagung Rechnung 
getragen wird. Aus diesen Absätzen ergibt sich das   
Primat der Verrechnung von Grundstückverlusten auf 
dem Geschäftsvermögen mit nachfolgend erzielten 
Grundstückgewinnen auf dem Geschäftsvermögen.

7 Abschreibungszwang bei Verlustver-
rechnung82

Sachverhalt

Die X.AG unterhielt einen Betrieb, dem unterschied
liche Anlagegüter (im Folgenden Anlagegüter «A» und 
«B») sowie Mobilien83 («C») dienten. Nachdem die  
X.AG erhebliche Verluste erlitten hatte, musste sie sa
niert werden. Dies geschah in Form einer Kapitalherab
setzung mit teilweiser Wiedererhöhung und durch Forde
rungsverzichte der Banken und der Aktionäre. Der Sanie
rungsgewinn wurde (handelsrechtlich) zur Beseitigung 
des Bilanzverlusts und für Abschreibungen auf dem An
lagevermögen verwendet. In den Jahren 1991 bis und mit 
1997 verrechnete die Gesellschaft (steuerlich) die erziel
ten Geschäftsgewinne mit den zuvor erlittenen Verlus
ten. Es blieb jedoch ein erheblicher Betrag von nicht ver

81    Diese Bestimmung sieht vor, dass von Grundstückgewinnen 
Grundstückverluste abgezogen werden können, die im glei-
chen, im vorangehenden oder im nachfolgenden Jahr erzielt 
werden.

82    BGer, 16.6.2006, StE 2007 B 72.11 Nr. 14.
83    In der Sachverhaltsdarstellung des Bundesgerichts wird zu-

nächst gesagt, es handle sich bei C ebenfalls um Anlage güter. 
Aus den weiteren Ausführungen ergibt sich dann jedoch, dass 
es sich bei C um Mobilien handelt.
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rechenbaren Verlusten übrig84. Um das Ausmass der nicht 
verrechenbaren Verluste möglichst tief zu halten, nahm 
die X.AG in den Jahren 1995, 1996 und 1997 auf den 
Anlagegütern A und B statt dem gemäss MB A 1995 – 
Geschäftliche Betriebe zulässigen Prozentsatz nur noch 
Abschreibungen von 3 % vom Buchwert vor, und auch 
auf den Mobilien wurde in diesen Jahren weniger abge
schrieben, als gemäss Merkblatt zulässig gewesen wäre. 
Im Jahre 1998, in dem keine Verlustverrechnung85 mehr 
möglich war, nahm die X.AG bei den Anlagegütern A 
und B Abschreibungen von 24 % bzw. 25 % vom Buch
wert vor und schrieb die Mobilien vollständig ab.

Die Steuerbehörde korrigierte in der Folge die Jahres
ergebnisse und damit auch die Buchwerte, indem sie  
für diese Jahre die Abschreibungssätze gemäss MB A 
1995 – Geschäftliche Betriebe anwendete. Dies führte 
bei den Jahresrechnungen 1995 bis 1997 zu einer Erhö
hung und im Jahr 1998 zu einer Kürzung der Abschrei
bungen.

Nachdem die gegen die Veranlagungsverfügungen erho
bene Einsprache abgewiesen worden war, gelangte die 
X.AG an das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, 
welches die Beschwerde mit der Begründung guthiess, 
dass die Wertansätze der Aktiven A, B und C trotz der re
duzierten Abschreibungen nicht handelsrechtswidrig ge
wesen seien. Die X.AG habe mit der vorübergehenden 
Reduktion der Abschreibungssätze lediglich ihren steu
erplanerischen Spielraum ausgenützt. Eine Steuerumge
hung liege nicht vor. Gegen diesen Entscheid erhob die 
ESTV bezüglich der direkten Bundessteuer Verwaltungs
gerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Das Bundes
gericht hiess die Beschwerde gut.

Rechtliche Beurteilung durch das Bundesgericht

Zunächst bestätigte das Bundesgericht das in Art. 58 
DBG festgelegte Prinzip der Massgeblichkeit der Han
delsbilanz für die Steuerbilanz86. Die Verbindlichkeit der 
Jahresrechnung entfalle nur insoweit, als diese gegen 
zwingende Vorschriften des Handelsrechts verstosse 
oder steuerrechtliche Korrekturvorschriften zu beachten 

84    Aus dem Urteil geht nicht klar hervor, weshalb der Sanie-
rungsgewinn – soweit er nicht aus der Kapitalherabsetzung 
stammte – nicht auch steuerlich zur Verlustverrechnung ver-
wendet wurde. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die For-
derungsverzichte der Aktionäre als steuerneutrale Kapitalein-
lagen qualifiziert wurden und deshalb steuerlich die erhebli-
chen Verlustvorträge bestehen blieben.

85    Das Bundesgericht spricht hier von «den aus der Sanierung 
stammenden Verlusten», die nicht mehr verrechenbar gewe-
sen sind. Dies ist unzutreffend, weil aus einer Sanierung nie 
ein Verlust resultieren kann.

86    Das Gesetz ordnet an, dass auf den Saldo der Erfolgsrech-
nung abzustellen ist. Es handelt sich also genau genommen 
um das Massgeblichkeitsprinzip der Erfolgsrechnung.

seien. Sodann leitete das Gericht aus Art. 79 und 58 DBG 
ein steuerrechtliches Periodizitätsprinzip ab und stellte 
fest, dass es unzulässig sei, die Ergebnisse der Geschäfts
perioden untereinander auszugleichen. Bei Verletzungen 
des Periodizitätsprinzips sei eine steuerliche Korrektur 
vorzunehmen.

Vor dem Hintergrund des Massgeblichkeitsprinzips prüf
te das Bundesgericht, ob das Abschreibungsverhalten der 
X.AG handelsrechtswidrig war, und kam – anders als 
die Vorinstanz – zu einem positiven Befund. Das Han
delsrecht basiere auf der Stetigkeit in Darstellung und 
Bewertung (Art. 662a Ziff. 5 OR), woraus das Erforder
nis des Entscheids für eine Methode und der Planmässig
keit der Abschreibungen abzuleiten sei. Die X.AG habe 
jedoch weder eine Methode angewandt noch planmässig 
gehandelt, sondern die Abschreibungssätze schlicht nach 
Belieben verändert. Aber auch die Abschreibungssätze 
selbst seien in der Anfangsphase mit 3 % vom Buchwert 
ungenügend gewesen. Die Anlage A sei im August  
1994 in Betrieb genommen worden, und der gewählte 
 Abschreibungssatz gehe von einer Nutzungsdauer von 
67 Jahren aus87. Analoges gelte für die Anlage B, die im 
Jahr 1997 in Betrieb genommen wurde88. Aufgrund  dieser 
Handelsrechtswidrigkeit habe sich eine Bilanzberich
tigung aufgedrängt.

Die beliebige Veränderung der Abschreibungssätze sei 
nicht nur handelsrechtswidrig, sondern verletze auch das 
steuerrechtliche Periodizitätsprinzip.

Sodann stellte das Gericht dar, wie die Veranlagungsbe
hörde in den Jahren 1995  1997 die Korrekturen vorge
nommen hatte: Sie erhöhte die Abschreibungssätze auf 
die im Merkblatt A 1995 – Geschäftliche Betriebe vorge
sehenen Ansätze, d. h. auf 24 % bei den Anlageobjekten 
A und B und auf 50 % bei den Mobilien C89. Das Bundes
gericht stellte sodann fest, dass die steuerlich zulässigen, 
relativ grosszügig bemessenen Abschreibungen nicht mit 

87    Diese Ausführungen des Gerichts sind nicht nachvollziehbar, 
weil zu Beginn der gleichen E 4.2 ausgeführt wird, dass die 
X.-AG im Geschäftsjahr 1993 auf dem Anlagegut A eine Ab-
schreibung von 36 % und im Jahr 1994 eine solche von 20 % 
vorgenommen habe. Unter der Annahme, dass die Anlage A 
im Jahr 1993 angeschafft wurde, war diese zu Beginn des 
ersten Jahres, in welchem die Steuerbehörde eine Korrektur 
vorgenommen hatte, bereits um 48,8 % des Anschaffungs-
wertes abgeschrieben, und es ist deshalb auch unter Berück-
sichtigung der in den Jahren 1995 bis 1997 angewandten Ab-
schreibungssätze von nur 3 % von einer wesentlich kürzeren 
Abschreibungsdauer ausgegangen worden, als dies das Bun-
desgericht behauptet.

88    Auch diese Aussage ist unzutreffend, weil beim Anlagegut B 
in den beiden Jahren nach Inbetriebnahme (1998 und 1999) 
je 25 % vom Buchwert abgeschrieben worden sind.

89    Die Abschreibungssätze von 24 % für das Anlagevermögen 
und von 50 % für die Mobilien finden sich allerdings in kei-
nem der Merkblätter A 1995.
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den handelsüblichen, wirtschaftlich gebotenen oder han
delsrechtlich vorgeschriebenen Abschreibungen iden
tisch zu sein bräuchten. Aus den Akten ergebe sich 
 jedoch, dass die X.AG gewusst habe, dass ihr Abschrei
bungsgebaren handels und steuerrechtlich umstritten 
sei, und deshalb hätte es an ihr gelegen, begründet dar
zutun, dass in ihrem Fall tiefere als die von den Steuer
behörden angewandten Normalsätze (gemäss MB A 1995 
– Geschäftliche Betriebe) handelsrechtlich geboten 
 gewesen seien. Da die X.AG dies unterliess und statt
dessen lediglich an den richtigerweise steuerlich nicht 
akzeptierten, handelsrechtswidrigen Abschreibungssät
zen festhielt, habe sie es selbst zu vertreten, dass ihr auf 
Grund der notwendigen Korrektur möglicherweise höhe
re als die handelsrechtlich vorgeschriebenen Mindest
abschreibungen aufgerechnet wurden.

Bemerkungen und Schlussfolgerungen

Die Abschreibungspolitik der X.AG war in der frag
lichen Zeitspanne 1995  1997 ohne Zweifel steuerlich 
motiviert. In diesen Jahren wandte sie tiefe Abschrei
bungssätze an, weil sie noch Verluste verrechnen konnte, 
und erhöhte diese in der Folge deutlich. (Unklar bleibt 
allerdings, weshalb die Gesellschaft in den Jahren 1993 
und 1994, in denen sie offenbar Verluste erzielte oder frü
here Verluste verrechnen konnte, auf der Anlage A 36 % 
resp. 20 % abgeschrieben hat.)

Solche Massnahmen der Steuerplanung bei der Gestal
tung der Jahresrechnung (sog. Abschlussplanung) sind 
üblich und zulässig, so lange sie sich im vom Handels 
und Steuerrecht gesetzten Rahmen bewegen.

Steuerrechtlich wird dieser Rahmen durch die spezi
fischen steuerlichen Bewertungsvorschriften, aber auch 
durch die Grenze zur Steuerumgehung gesetzt. Das Vor
liegen einer Steuerumgehung hat offenbar die Vorinstanz 
geprüft, jedoch verneint. Das Bundesgericht setzte je
doch bereits früher an und kam zum Ergebnis, dass das 
Abschreibungsgebaren der X.AG handelsrechtswidrig 
war. Dabei legte es das Schwergewicht auf Art. 662a Abs. 
2 Ziff. 5 OR, welche die «Stetigkeit in Darstellung und 
Bewertung» verlangt. Nur am Rande wurde Art. 669 OR 
angeführt, der bezüglich der Abschreibungen anordnet, 
dass diese vorgenommen werden müssen, soweit sie nach 
allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen 
notwendig sind. Nicht einmal erwähnt wurden die Abs. 2 
 4 dieser Norm, welche – allerdings problematische – 
klare Abweichungen vom Grundsatz der Stetigkeit in  
der Bewertung erlauben, die lediglich der Revisions
stelle mitgeteilt werden müssen. Ebenfalls nicht erwähnt   
wurde vom Bundesgericht Art. 662a Abs. 3 OR, der in 
 begründeten Fällen Abweichungen u. a. vom Grundsatz 

der Stetigkeit in Darstellung und Bewertung erlaubt, wo
bei diese Abweichungen im Anhang darzulegen sind.

Vor diesem (nicht hinreichend ausgeleuchteten) handels
rechtlichen Hintergrund ist das Bundesgericht vorschnell 
zum Ergebnis gelangt, die aus steuerplanerischen Grün
den erfolgte Verletzung des aus der Stetigkeit der Bewer
tung abgeleiteten Gebotes der Planmässigkeit der Ab
schreibungen sei handelsrechtswidrig. Aktionären und 
Gläubigern (zumindest den Banken) war ja bekannt, dass 
die X.AG vermutlich im Jahr 199490 saniert werden 
musste, weil sie über die Forderungsverzichte darin ein
gebunden waren. Es ist davon auszugehen, dass sie sich 
über den Geschäftsgang der X.AG nach der Sanierung 
im Detail orientiert haben und dabei auch zu andern In
formationen als nur zu Bilanz und Erfolgsrechnung Zu
gang hatten, und auch die Abschreibungspolitik verfolg
ten. In dieser Situation waren sie hinsichtlich des Gebots 
der Planmässigkeit der Abschreibungen nicht auf die 
Schutznorm von Art. 662a Ziff. 5 OR angewiesen.

Handelsrechtswidrig ist vor diesem Hintergrund nur eine 
Abschreibungspolitik, welche die Höchstwertvorschrift 
von Art. 665 OR, die anordnet, dass das Anlagevermögen 
höchstens zu den Anschaffungskosten unter Abzug der 
notwendigen Abschreibungen bewertet wird, verletzt. 
Diese Frage hat die Vorinstanz geprüft und verneint. Die 
diesbezüglichen Ausführungen und die Sachverhalts
darstellung durch das Bundesgericht lassen keine ein
deutigen und umfassenden Schlussfolgerungen zu. Be
züglich der Anlage A findet sich in E 4.2, 1. Satz, die Aus
sage, es seien in den Jahren 1993 und 1994 Abschreibun
gen von 36 % bzw. 20 % vorgenommen worden. Im drit
ten Abschnitt der gleichen Erwägung schreibt dann das 
Bundesgericht, es seien nur 3 % vom Buchwert abge
schrieben worden, womit die X.AG von einer Nutzungs
dauer von 67 Jahren ausgegangen sei. Bei dieser Aussage 
lässt das Bundesgericht die von ihm zu Beginn der E 4.2 
gemachte Sachverhaltsfeststellung ausser Acht. Ange
sichts dieser Widersprüche kann nicht beurteilt werden, 
ob in den streitigen Jahren handelsrechtlicher Korrektur
bedarf  gegeben war oder nicht. Ob die Mobilien C durch 
das  vorübergehende Absenken des Abschreibungssatzes 
auf 20 % überbewertet waren, kann nicht beurteilt – und 
damit auch nicht ausgeschlossen – werden. Hingegen 
lassen sich dem Urteil klare Indizien dafür entnehmen, 
dass die Anlage B in der Bilanz per Ende 1997 überbe
wertet war. Diese Anlage wurde zu Beginn des Jahres 

90    Der Zeitpunkt der Sanierung wird im Urteil nicht genannt, je-
doch wird gesagt, dass die Gesellschaft zunächst erhebliche 
Verluste erlitten hatte und in den Jahren 1995 - 1997 erheb-
liche Gewinne erzielen konnte. Daher kann vermutet werden, 
dass die Sanierung unmittelbar vor der Rückkehr in die Ge-
winnzone, also Ende 1994, stattgefunden hat.
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1997 in Betrieb genommen, und es wurde nur eine Ab
schreibung von 3 % vorgenommen. Hier war eine Kor
rektur auf den handelsrechtlich zulässigen Höchstwert 
angebracht. Anders wäre nur dann zu entscheiden gewe
sen, wenn die Voraussetzungen für eine Gruppenbewer
tung mit der  Anlage A erfüllt gewesen wären und sich bei 
einer Gesamtbeurteilung ergeben hätte, dass diese Grup
pe von Aktiven per Ende 1997 nicht überbewertet war.

Ebenfalls ausser Acht gelassen hat das Bundesgericht die 
Tatsache, dass dem Prinzip der Planmässigkeit der Ab
schreibungen in der Steuerpraxis in anderem Zusammen
hang eine sehr geringe Bedeutung beigemessen wird.  
In den Merkblättern über die Abschreibungen geschäft
licher Betriebe der ESTV wird nämlich jeweils in der 
Ziff. 3 angeordnet, dass sogar das Nachholen von in Vor
jahren wegen schlechten Geschäftsgangs unterlassenen 
Abschreibungen möglich ist, sofern die Steuerpflichti
gen deren Begründetheit nachweisen. Wenn Begründet
heit im Sinne dieser Merkblätter mit «notwendig» iSv 
Art. 665 OR gleichgestellt wird, muss festgestellt wer
den, dass die Steuerpraxis sogar die Herstellung der 
 Handelsrechtskonformität in späteren Perioden akzep
tiert und damit im Bereich der Abschreibungen dem Pe
riodizitätsprinzip wenig Gewicht beimisst und dem Ge
bot der Bilanzberichtigung durch die Steuerbehörden im 
Falle von handelsrechtswidrigen Wertansätzen keine Be
achtung schenkt. Ohne gesetzliche Grundlage – wie sie 
z. B. in Art. 62 Abs. 4 DBG zu finden ist – sollten deshalb 
weder die Steuerbehörden noch das Bundesgericht einen 
andern Massstab ansetzen, wenn es um Steuerplanungs
massnahmen im Zusammenhang mit der zeitlichen Be
grenzung der Verlustverrechnung geht.

Einmal mehr sei überdies vermerkt, dass die höchstrich
terliche Begründung – soweit sie sich auf das Periodi
zitätsprinzip stützt – ohnehin nicht zu überzeugen ver
mag91. Zwar verweist das Bundesgericht als Rechts
grundlage des Periodizitätsprinzips ohne nähere Erläute
rung auf Art. 79 DBG (iVm Art. 58), wo aber auch bei 
aufmerksamem Lesen nichts auffindbar ist, was eine Ab
weichung von den durch das Massgeblichkeitsprinzip in
dizierten Regeln der zeitlichen Zuordnung von Aufwand 
und Ertrag rechtfertigen würde. Die scheinbar durch das 
Periodizitätsprinzip vermittelten Gedanken ergeben sich 
allesamt bereits aus dem Buchführungsrecht92. Es gibt 
kein vom Buchführungsrecht losgelöstes steuerrechtli
ches Periodizitätsprinzip, das die zeitliche Zuordnung 

91    Vgl. dazu Reich/WaldBuRgeR, Rechtsprechung im Jahr 2003 (1. 
Teil), 219 f.

92    Vgl. B-StRK ZH, 27.2.1991, StE 1991 B 72.12 Nr. 5 E 4a; oeRt-
li, Angefangene Arbeiten beim Jahresabschluss, unter beson-
derer Berücksichtigung ihrer Aktivierung im Einkommens-
steuerrecht, 47 f.; Weidmann, Einkommensbegriff und Reali-
sation, 50 f.

aufgrund frei schwebender fiskalischer Überlegungen 
erlauben würde.

Das hier besprochene Urteil gibt auch noch in einem an
dern Punkt Anlass zu Kritik: Die Tatsache, dass, und die 
Begründung, mit der das Bundesgericht das Vorgehen 
der Steuerbehörden, die in den fraglichen Jahren einfach 
die Differenz zwischen den von der X.AG vorgenomme
nen und den gemäss MB A 1995 – Geschäftliche Betriebe 
für den Regelfall festgesetzten Höchstabschreibungs
sätze angewendet haben, für gut befunden hat, ist sehr 
problematisch. In materieller Hinsicht lässt der Ent
scheid ausser Acht, dass die Prozentsätze in den Merk
blättern der ESTV Höchstwerte von Abschreibungen für 
den Regelfall darstellen, während das Handelsrecht Min
destwerte von Abschreibungen verlangt. Es ist offen
sichtlich, dass nicht jeder Abschreibungssatz, der unter
halb der steuerlich zulässigen pauschalen Sätze liegt, au
tomatisch auch gegen die handelsrechtlichen Mindest
abschreibungen verstösst. Dies anerkannte das Bundes
gericht zwar, aber es billigte das Vorgehen der Steuer
behörden mit der unhaltbaren Begründung, die X.AG 
hätte ja gewusst, dass die von ihr angewendete Abschrei
bungspraxis handels und steuerrechtlich umstritten sei. 
Es hätte deshalb an ihr gelegen, im Verlauf des Verfah
rens begründet darzutun, weshalb in ihrem Fall entgegen 
der Auffassung der Einsprachebehörde handelsrechtlich 
ausnahmsweise tiefere Abschreibungssätze als die von 
den Steuerbehörden angewendeten Normalsätze geboten 
gewesen wären. Da die X.AG dies unterlassen habe und 
stattdessen lediglich an den richtigerweise steuerlich 
nicht akzeptierten, handelsrechtswidrigen Abschrei
bungssätzen festhielt, habe sie es selbst zu verantworten, 
dass ihr aufgrund der notwendigen Korrektur möglicher
weise höhere als die handelsrechtlich vorgeschriebenen 
Mindestabschreibungen aufgerechnet wurden. Das Bun
desgericht wirft damit der X.AG nicht nur vor, dass sie 
an ihrem aus unserer Sicht richtigen Rechtsstandpunkt 
festgehalten hat, sondern missachtet auch die Beweis
lastverteilungsregeln. Es wäre Sache der Steuerbehörden 
gewesen nachzuweisen, inwieweit handelsrechtliche 
Höchstbewertungsvorschriften verletzt worden sind bzw. 
darzulegen, in welcher Weise dem Erfordernis der Stetig
keit der Bewertung Nachachtung zu verschaffen ist. 
 Dabei auf eine Verwaltungsanweisung abzustellen, die 
einen diametral entgegengesetzten Zweck hat, war in 
 jedem Fall rechtswidrig. Es kann deshalb nicht vom 
 Steuerpflichtigen verlangt werden, dass er den Nachweis 
erbringt, dass und in welcher Weise vom MB A 1995 – 
Geschäftliche Betriebe abgewichen wird, um zu einer 
handelsrechtskonformen Bewertungspraxis zu gelan
gen.

Schliesslich zeigen dieser Entscheid und die angestellten 
Überlegungen deutlich auf, dass die Zeit reif ist für die 
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Aufhebung der zeitlichen Beschränkung der Verlustver
rechnung, wie dies bereits in zahlreichen ausländischen 
Steuerordnungen der Fall ist. Wenn auch hierzulande 
dem Totalgewinnprinzip Nachachtung verschafft würde, 
wäre damit auch das hier besprochene, problematische 
Präjudiz hinfällig.

Literatur

Benz Rolf, Handelsrechtliche und steuerrechtliche 
Grundsätze ordnungsmässiger Bilanzierung, Zürich 
2000

Blumenstein eRnst/locheR PeteR, System des 
Schweizerischen Steuerrechts, 6. A., Zürich 2002

cagianut fRancis, Der Vorbescheid im Steuerrecht, 
in: Blaise Knapp (Hrsg.), Mélanges Raoul Oberson, 
Bâle/FrancfortsurleMain 1995, 21 ff.

Duss maRco, Das Verfahren der staatsrechtlichen Be
schwerde in Steuersachen (II), StR 1989, 524 ff.

locheR PeteR, Kommentar zum DGB, Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1  48 
DBG, Therwil/Basel 2001

oeRtli mathias, Angefangene Arbeiten beim Jahres
abschluss, unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Aktivierung im Einkommenssteuerrecht, Diss. Uni
versität Zürich 1987, Zürich 1988

Reich maRkus, in: Martin Zweifel/Peter Athanas 
(Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen Steuer
recht, Bd. I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bun
dessteuer (DBG), Basel/Genf/München 2000

– Unternehmensumstrukturierungen im internen Steu
errecht von Bund und Kantonen, in: Markus Reich/
Marco Duss, Unternehmensumstrukturierungen im 
Steuerrecht, 1. Teil, Basel/Frankfurt am Main 1996

Reich maRkus/WalDBuRgeR RoBeRt, Rechtsprechung 
im Jahr 2003 (1. Teil), FStR 2004, 214 ff.

RichneR felix/fRei WalteR/kaufmann stefan/meu-
teR hans ulRich,, Kommentar zum harmonisierten 
Zürcher Steuergesetz, 2. A., Zürich 2006

simonek maDeleine, Die steuerrechtliche Rechtspre
chung des Bundesgerichts im Jahre 2003, ASA 74 
(2005/2006), 1 ff.

stuDeR WalteR, Vorbescheide im Steuerrecht, ZBl 
1962, 417 ff.

WeiDmann maRkus, Einkommensbegriff und Realisa
tion. Zum Zeitpunkt der Realisation von Ertrag und 
Einkommen im Handels und Steuerrecht, Diss. Zü
rich 1996

Rechtsquellen

DBG, BG über die direkte Bundessteuer (vom 
14.12.1990), SR 642.11

StG BE, Steuergesetz des Kantons Bern (vom 21.5.2000), 
BSG 661.11

StG ZH, Steuergesetz des Kantons Zürich (vom 
8.6.1997), LS 631.1

Praxisanweisungen

DA zum Steuergesetz vom 8.7.1951(vom 3.7.1952), (al
tes) ZStB Teil I A, Nr. 12/53 (nicht mehr gültig)

MB A 1995 – Geschäftliche Betriebe, MB der ESTV 
– Abschreibungen auf dem Anlagevermögen ge
schäftlicher Betriebe (10.1994)

MB des kantonalen Steueramtes über das Verfahren bei 
Bestreitung der Steuerhoheit ab Steuerperiode 1999 
nach dem neuen Steuergesetz vom 8.6.1997 (vom 
24.11.1999), ZStB Teil I, Nr. 11/050



IFF Forum für Steuerrecht 2007

312

Inhalt

1 Bund

1.1 Unternehmenssteuerreform II

1.2 Ehe- und Familienbesteuerung

1.3 Steuerbefreiung des Existenzminimums im StHG

1.4 Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und 
Einführung der straflosen Selbstanzeige

1.5 Aufhebung von Bundessteuerbestimmungen, die 
gegen Art. 6 EMRK verstossen

1.6 In der Herbstsession 2007 behandelte Motionen und 
Initiativen

2 Kantone

2.1 Appenzell Ausserrhoden

2.2 Basel-Landschaft

2.3 Basel-Stadt

2.4 Bern

2.5 Glarus

2.6 Graubünden

2.7 Nidwalden

2.8 Obwalden

2.9 Schaffhausen

2.10 Solothurn

2.11 St.Gallen

2.12 Thurgau

2.13 Uri

2.14 Wallis

2.15 Zug

2.16 Zürich

3 Doppelbesteuerungsabkommen

3.1 Aserbaidschan

3.2 Chinesisch Taipei (Taiwan)

3.3 Kolumbien

3.4 Montenegro

Gesetzgebungs-Agenda 2007/4
Lic. iur. Rainer Zigerlig*/Lic. iur. Heinz Baumgartner**/Dr. Raoul Stocker***

* Leiter des Kantonalen Steueramts St.Gallen, St.Gallen.
** Juristischer Mitarbeiter des Kantonalen Steueramts 

St.Gallen, St.Gallen.
***  Stellvertreter a. i. des Chefs der Abteilung für interna-

tionales Steuerrecht und Doppelbesteuerungssachen, 
Eidg. Steuerverwaltung, Bern.



IFF Forum für Steuerrecht 2007

313Rainer Zigerlig/Heinz Baumgartner/Raoul Stocker, Gesetzgebungs-Agenda 2007/4

1 Bund

1.1 Unternehmenssteuerreform II

Am 23.3.2007 haben die eidg. Räte das BG über die Ver-
besserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für un-
ternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unterneh-
menssteuerreformgesetz II) verabschiedet.1 Die vom Na-
tionalrat in der Herbstsession 2006 beschlossenen Abwei-
chungen gegenüber der Fassung des Ständerats2 waren 
zuvor in der Frühjahrssession 2007 bereinigt worden.3

Gegen dieses Gesetz reichte am 9.7.2007 eine Koalition 
aus mehreren Parteien und Organisationen links der Mit-
te innert der vorgegebenen Frist das Referendum mit 
rund 65 000 Unterschriften ein. Die Volksabstimmung 
wird voraussichtlich am 24.2.2008 stattfinden. Zuvor 
hatte die Sozialdemokratische Partei der Schweiz zusätz-
lich ihre Absicht bekundet, das beschlossene Teilbesteu-
erungsverfahren für Dividenden auch auf seine Verfas-
sungskonformität gerichtlich überprüfen zu lassen. Zu 
diesem Zweck will sie ein entsprechendes kantonales 
Gesetz, das eine ähnliche oder die gleiche Lösung vor-
sieht, vor Bundesgericht anfechten.

1.2 Ehe- und Familienbesteuerung

Der Reform der Ehe- und Familienbesteuerung, die mit 
der Ablehnung des Steuerpakets 2001 am 16.5.2004 neu 
angegangen werden muss, misst der Bundesrat ebenso 
grosse Bedeutung zu wie der anstehenden Unternehmens-
steuerreform II (s. Abschn. 1.1). Deren Ausarbeitung setzt 
nach seiner Aussage jedoch zunächst wichtige Grundsatz-
entscheide voraus, insbesondere zur Ehepaarbesteuerung 
und zu steuerlichen Massnahmen für Kinder.

Um gleichwohl kurzfristig eine Verbesserung zu errei-
chen, unterbreitete der Bundesrat den eidg. Räten mit 
Botschaft vom 17.5.20064 eine Gesetzesvorlage, deren 
Ziel es ist, in einem ersten Schritt die verfassungswidrige 
steuerliche Diskriminierung der Zweiverdienerehepaare 
gegenüber den gleich situierten Konkubinatspaaren im 
Recht der direkten Bundessteuer möglichst schnell zu 
mildern. Dieses Gesetz wurde von den eidg. Räten in der 
Herbstsession 2006 unverändert verabschiedet5 und tritt 
auf den 1.1.2008 in Kraft.6 Es sieht eine Erhöhung des 
Zweiverdienerabzugs auf 50 % des Zweitverdienstes (bis 
max. Fr. 12 500) und einen neuen Verheiratetenabzug 

1  S. BBI 2007, 2321.
2  S. Gesetzgebungs-Agenda 2006/4, Abschn. 1.1, FStR 2006,  

316 f.
3  Für Einzelheiten s. Gesetzgebungs-Agenda 2007/2, Abschn. 

1.1, FStR 2007, 161 f.
4  S. BBI 2006, 4471.
5  S. BBI 2006, 8339.
6  S. AS 2007, 615.

von Fr. 2500 vor. Diese Lösung führt auf Stufe Bund zu 
Mindereinnahmen von Fr. 500 Mio., die gegenfinanziert 
werden müssen.

Im Dezember 2006 hat der Bundesrat nunmehr den zwei-
ten Schritt eingeleitet, mit dem der Systementscheid zwi-
schen Individualbesteuerung und Ehegattenbesteuerung 
gefällt und auch die übrigen Mängel des geltenden Sys-
tems gelöst werden sollen. Zu diesem Zweck schickte er 
4 Modelle in die Vernehmlassung, die nach seiner Auf-
fassung weitestgehend die Vorgaben des Bundesgerich-
tes bezüglich Belastung der verschiedenen Kategorien 
von Steuerzahlenden durch die direkte Bundessteuer er-
füllen. Nach der Vernehmlassung sollen dem Parlament 
die notwendigen Grundlagen unterbreitet werden, damit 
es einen Grundsatzentscheid über die Besteuerungsform 
für Ehepaare treffen kann.7 Alle 4 Modelle zielen auf ein 
Steuersystem ab, das den Geboten der Rechtsgleichheit 
und der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit besser entspricht. Unabhängig vom ge-
wählten Modell sollen möglichst ausgewogene Belas-
tungsrelationen zwischen den einzelnen Kategorien von 
Steuerzahlenden erreicht werden.8

Das Vernehmlassungsverfahren dauerte bis Ende Juni 
2007. Dessen Ergebnis ist noch ausstehend.

1.3 Steuerbefreiung des Existenzminimums 
im StHG

In der Herbstsession 2006 hatte der Nationalrat als 
 Erstrat, gestützt auf einen entsprechenden Bericht seiner 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 
5.5.20069 und eine Stellungnahme des Bundesrates vom 
30.8.200610, eine parlamentarische Initiative angenom-
men, welche die Aufnahme einer Bestimmung im StHG 
vorsieht, wonach das Existenzminimum nicht besteuert 
werden dürfe. Mit dieser Initiative sollte die Vorschrift 
wieder aufgenommen werden, welche bereits im Steuer-
paket 2001 enthalten war, wegen dessen Ablehnung in 
der Volksabstimmung vom 16.5.2004 indessen nie Ge-
setz wurde.

Auf Veranlassung der Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Ständerates wurde vor der Beratung 
im Ständerat eine Vernehmlassung bei den Kantonen 
durchgeführt. Diese ergab eine grossmehrheitliche Ab-
lehnung seitens der Kantone, was den Ständerat in der 
Sommersession 2007 veranlasste, als Zweitrat auf die In-

7  Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements, www.efd.
admin.ch/aktuell /medieninformation/00462/index.html/ 
?lang=de.

8  S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/2, Abschn. 1.2, FStR 2007,  
162 f.

9  S. BBI 2006, 7539.
10  S. BBI 2006, 7551.
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itiative nicht einzutreten. Nach der mehrheitlichen Auf-
fassung der Kantone wird dem angestrebten Ziel bereits 
heute in allen Kantonen angemessen Rechnung getragen, 
sei es über Tariffreigrenzen, Sozialabzüge oder Steuerer-
lass im Einzelfall. Die vorgeschlagene Normierung hätte 
deshalb wohl nur deklaratorischen Charakter; anderseits 
würde eine konkreter abgefasste Norm in die Tarifauto-
nomie der Kantone eingreifen.

In der Herbstsession 2007 hielt der Nationalrat gegen den 
Nichteintretensbeschluss des Ständerates an seiner Initi-
ative zunächst fest; der Ständerat beschloss indessen in 
der Folge ein zweites Mal Nichteintreten auf die Natio-
nalratsinitiative. Das bedeutet, dass diese Initiative defi-
nitiv vom Tisch ist.

1.4 Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und Einführung der straflosen 
Selbstanzeige

Am 18.10.2006 hat der Bundesrat den eidg. Räten eine 
Botschaft zu einem BG über die Vereinfachung der Nach-
besteuerung in Erbfällen und die Einführung der straflo-
sen Selbstanzeige zugeleitet.11 Mit den entsprechenden 
Gesetzesänderungen will der Bundesrat die Steuerzah-
lenden motivieren, bisher unversteuertes Vermögen und 
Einkommen zu deklarieren. Erben sollen bei Offenlegung 
der Steuerhinterziehung des Erblassers von einer tieferen 
Nachsteuer profitieren. Auch soll bei erstmaliger Offen-
legung einer eigenen Steuerhinterziehung (Selbstanzeige) 
auf die Erhebung der Busse verzichtet werden, sodass nur 
die geschuldete Steuer (Nachsteuer) und der Verzugszins 
entrichtet werden müssen. Die beiden Massnahmen be-
treffen die Bundessteuer sowie die Einkommens- und Ver-
mögenssteuern der Kantone und Gemeinden.12

In der Herbstsession 2007 stimmte der Ständerat als Erst-
rat dieser Vorlage mit geringfügigen Änderungen zu.

1.5 Aufhebung von Bundessteuer-
bestimmungen, die gegen Art. 6 EMRK 
verstossen

Am 25.3.2002 hatte der Kanton Jura unter Bezugnahme 
auf ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichts-
hofs, ergangen gegen die Schweiz, eine Standesinitiative 
mit dem Begehren eingereicht, alle Bestimmungen im 
Bundessteuerrecht, die dem angesprochenen Urteil zuwi-
derlaufen, aufzuheben bzw. zu ändern. Beide Räte gaben 
dieser Standesinitiative Folge.13 Umgesetzt wurde diese 

11  S. BBI 2006, 8795.
12  Für Einzelheiten s. Gesetzgebungs-Agenda 2007/2, Abschn. 

1.4, FStR 2007, 163 f.
13  S. Gesetzgebungs-Agenda 2006/2, Abschn. 1.3, FStR 2006, 

159.

Initiative mit dem BG über Änderungen des Nachsteuer-
verfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinter-
ziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern, das die eidg. 
Räte am 20.12.2006 verabschiedeten und das der Bundes-
rat nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist auf 
den 1.1.2008 in Kraft setzte.14 Die neuen Bestimmungen 
sollen ein faires Strafverfahren bei Steuerhinterziehung 
gemäss Art. 6 EMRK15 und der entsprechenden Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte gewährleisten. In DBG und StHG wird das Recht 
auf Aussage- und Mitwirkungsverweigerung im Steuer-
hinterziehungsverfahren verankert. Auch die Verwendung 
von Beweismitteln aus dem Nachsteuerverfahren im Steu-
erhinterziehungsverfahren wird entsprechend der EMRK-
Rechtsprechung neu geregelt. Im Weiteren wird die bisher 
geltende Schuldvermutung unter Ehegatten gestrichen. 
Neu können Ehegatten nicht mehr für Hinterziehungsde-
likte des andern Ehegatten gebüsst werden.

1.6 In der Herbstsession 2007 behandelte 
Motionen und Initiativen

Der Nationalrat hat:
– einer Standesinitiative des Kantons Basel-Land-

schaft und weiteren parlamentarischen Initiativen 
für das steuerbegünstigte Bausparen Folge gege-
ben;

– einer parlamentarischen Initiative, welche im Falle 
der Ersatzbeschaffung von Wohneigentum bei nur 
teilweiser Reinvestition des Erlöses einen anteiligen 
Aufschub (nach der sog. relativen Methode) ver-
langt, ein zweites Mal Folge gegeben; 

– eine Ständeratsmotion für einen Systemwechsel bei 
der Wohneigentumsbesteuerung überwiesen;

– eine Ständeratsmotion zur Besteuerung von Schwei-
zer Flugpersonal bei deutschen Flugunternehmen 
überwiesen;

– eine Motion zur Reduktion des Gewinnsteuersatzes 
für Unternehmen bei der direkten Bundessteuer von 
8,5 % auf 5 % gutgeheissen;

– eine Motion für eine Individualbesteuerung und die 
Vereinfachung des Steuersystems (Easy Swiss Tax) 
abgelehnt;

– eine Motion für eine Senkung der Mehrwertsteuer ab 
2010 um 1 Prozentpunkt und für einen jährlichen 
Schuldenabbau 2007 - 2009 um Fr. 3 Mia. abge-
lehnt.

14  S. AS 2007, 2973.
15  Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten (vom 4.11.1950), SR 0.101.
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Der Ständerat hat:
– einer Standesinitiative des Kantons Solothurn zur 

Einführung einer Einheitssteuer (flat tax) keine Fol-
ge gegeben;

– einer Standesinitiative des Kantons Aargau für ein 
neues Steuersystem keine Folge gegeben;

– einer Standesinitiative des Kantons Solothurn zur 
Steuerbefreiung von Entgelten für nebenberufliche 
Tätigkeiten im Interesse der Öffentlichkeit keine 
Folge gegeben:

– eine Nationalratsmotion gegen die steuerliche Un-
gleichbehandlung von Geschiedenen und Getrennt-
lebenden, die abwechselnd ihre Kinder betreuen, 
überwiesen;

– eine Motion für eine Senkung der Mehrwertsteuer ab 
2010 um 1 Prozentpunkt und einen jährlichen Schul-
denabbau 2007 - 2009 um Fr. 3 Mia. abgelehnt.

2 Kantone

2.1 Appenzell Ausserrhoden

Der Kantonsrat hat am 20.8.2007 die Steuergesetzrevi-
sion16 in 2. Lesung ohne Änderungen verabschiedet. Er 
bediente sich des Behördenreferendums, um eine vorzei-
tige Volksabstimmung zu ermöglichen. Die Gesetzes-
revision wurde vom Volk an der Abstimmung vom 
21.10.2007 gutgeheissen. Damit treten die Änderungen 
per 1.1.2008 in Kraft.

Die gesamte Vorlage kann im Internet eingesehen wer-
den.17

2.2 Basel-Landschaft

Die Baselbieter Stimmbevölkerung wird am 25.11.2007 
über die Reform der Unternehmensbesteuerung18 abstim-
men. Vorgesehen ist eine Inkraftsetzung dieser Reform 
per 1.1.2008.

2.3 Basel-Stadt

Am 4.9.2007 hat der Regierungsrat als Gegenvorschlag 
zu zwei Volksinitiativen eine Gesetzesvorlage zu einer 
Revision des Steuergesetzes verabschiedet. Die Vorlage 
sieht folgende Neuerungen vor:

16  S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/2, Abschn. 2.1, FStR 2007, 
164 f.

17  www.ar.ch/Abstimmung/211007/Edikt211007.pdf.
18  S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/3, Abschn. 2.2, FStR 2007, 

249.

– Einkommensbesteuerung:
– neuer Einkommenssteuer-Doppeltarif mit ledig-

lich zwei Tarifstufen und mit einheitlichen Steu-
ersätzen für Alleinstehende und Ehegatten;

– neue Sozialabzüge (anstelle von im Tarif einge-
bauten Einkommensfreigrenzen): Fr. 18 000 für 
Alleinstehende, Fr. 34 000 für Ehepaare und 
Fr. 28 000 für Alleinerziehende. Die Sozialabzü-
ge dienen der Steuerung der Progression und er-
möglichen die Steuerbefreiung des Existenzmi-
nimums;

– Kinderabzug von Fr. 6800, Streichung des de-
gressiven Zuschlags zum Kinderabzug;

– Erhöhung des Versicherungsabzugs auf Fr. 2000 
pro Person (bisher: Fr. 550), neuer Versiche-
rungsabzug pro Kind von Fr. 1000;

– Erhöhung des Zweitverdienerabzugs auf 
Fr. 2000;

– neue Berufskosten-Einheitspauschale von 
Fr. 4000 pro erwerbstätige Person;

– Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelas-
tung für Aktionäre durch Reduktion des Steuer-
satzes auf 60 % auf dem Einkommen aus Betei-
ligungen von mind. 10 % des Grundkapitals.

– Unternehmensbesteuerung: Reduktion des rendite-
abhängigen maximalen Gewinnsteuersatzes von bis-
her 24,5 % auf neu 22,0 % in 3 Schritten.

– Immobilienbesteuerung:
– Grundstücksteuer: Reduktion des Steuersatzes 

von 4 ‰ auf 2 ‰;
– Grundstückgewinnsteuer: Ermässigung des Spe-

kulationszuschlags bei Bauinvestitionen, Ver-
rechnung von Betriebsverlusten mit Grundstück-
gewinnen auf Grundstücken des Geschäftsver-
mögens;

– Abschaffung der Stempelsteuer.

Die Gemeinden können neu eine kommunale Vermö-
genssteuer erheben. Die Teilrevision soll bereits auf An-
fang 2008 in Kraft gesetzt werden.

2.4 Bern

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat im März 2007 die 
Teilrevision des Steuergesetzes in 2. Lesung verabschie-
det. Die wesentlichen Punkte sind:
– hälftiger Ausgleich der kalten Progression durch An-

passung von Tarifen und Abzügen (Verwendung der 
verbleibenden Mittel für gezielte Entlastungen von 
Familien und Mittelstand, s. nachfolgend);

– Erhöhung der Kinderabzüge von Fr. 4400 auf 
Fr. 6000, Verdoppelung des Kinderbetreuungskos-
tenabzugs von Fr. 1500 auf Fr. 3000 und Erhöhung 
des zusätzlichen Versicherungsabzuges pro Kind 
von Fr. 600 auf Fr. 700;
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– Entlastung des Mittelstandes durch Senkung des Ein-
kommenssteuertarifs ab einem steuerbaren Einkom-
men von Fr. 30 000 und Entlastung der hohen Ein-
kommen durch Senkung der maximalen Steuersätze 
von 6,5 % auf 6,1 %;

– Senkung des Vermögenssteuertarifs um 11 % - 35 % 
(höchste einfache Steuer neu 1,00 ‰ statt 1,25 ‰);

– Teilbesteuerung auf qualifizierten Beteiligungen mit 
Entlastung beim Einkommen um 50 % und beim Ver-
mögen um 20 %;

– Beibehaltung der Vermögenssteuerbremse, neu mit 
Begrenzung auf 30 % des Vermögensertrags, mind. 
aber 2,2 ‰ des steuerbaren Vermögens (bisher 
25 %/2,5 ‰).

Diese finanziellen Entlastungen treten erst im Jahr 2009 
in Kraft.

Bereits im Jahr 2008 treten in Kraft:
– Teilbesteuerung auf qualifizierten Beteiligungen mit 

Entlastung beim Einkommen um 50 %;
– Erhöhung des Spendenabzugs auf 20 % des Reinein-

kommens;
– Senkung der Quellensteuer für Künstler, Sportler 

und Referenten auf 10 %;
– Umsetzung von Bundesrecht (BG gegen die Schwarz-

arbeit, Aufhebung der Strafgerichtsbarkeit für Steu-
erhinterziehung, Rechtsweggarantie für Erlassent-
scheide, Regelung der indirekten Teilliquidation und 
der Transponierung, Kollektivanlagengesetz);

– Erleichterung der Unternehmensnachfolge durch 
nicht verwandte Personen im Gesetz über die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer.

Bei den Kantonssteuern gibt es im Jahr 2008 einen Ra-
batt in der Höhe von Fr. 100 Mio., wobei der Rabatt je 
nach Höhe des steuerbaren Einkommens 2,5 % - 12 % be-
trägt (höchster Rabatt für tiefste Einkommen).

Gegen die Vorlage für die Teilrevision des Steuergeset-
zes ist das konstruktive Referendum (sog. Volksvor-
schlag) zustande gekommen. Der Gewerkschaftsbund 
des Kantons Bern, die Grünen und die Sozialdemokrati-
sche Partei haben am 20.8.2007 einen Volksvorschlag 
«Steuerliche Entlastung für Familien und Mittelstand – 
gegen Steuergeschenke für Spitzenverdiener» einge-
reicht. Der Volksvorschlag entspricht weitgehend der 
Vorlage des Grossen Rates. Bei den Bestimmungen, wel-
che per 1.1.2008 in Kraft treten, gibt es keine Differen-
zen. Hingegen gibt es bei den Bestimmungen, welche per 
1.1.2009 in Kraft treten, folgende vier Abweichungen:
– Die Kinderabzüge sollen von Fr. 4400 auf Fr. 6300 

(statt Fr. 6000) erhöht werden.
– Der höchste Steuersatz für die Einkommenssteuer 

soll bei 6,5 % belassen werden (keine Senkung auf 
6,1 %), und die Entlastung des Mittelstandes soll auf 

Bruttoeinkommen bis gegen Fr. 200 000 beschränkt 
werden.

– Der Tarif der Vermögenssteuer soll um durchschnitt-
lich 12 % (statt 24 %) gesenkt werden, und der höchs-
te Steuersatz für die Vermögenssteuer soll 1,3 ‰ 
(statt 1,1 ‰) betragen.

– Die Höchstbegrenzung der Vermögenssteuer soll 
mind. 2,4 ‰ (statt 2,2 ‰) des steuerbaren Vermö-
gens betragen.

Der Grosse Rat wird in der Novembersession die Gültig-
keit des Volksvorschlages beurteilen und dem bernischen 
Stimmvolk eine Abstimmungsempfehlung geben. Die 
Volksabstimmung wird am 24.2.2008 stattfinden.

2.5 Glarus

Die Finanzdirektion beabsichtigt, dem Regierungsrat zu-
handen von Landrat und Landsgemeinde vom Mai 2008 
in Verfolgung der Steuerstrategie weitere Steuersenkun-
gen zu unterbreiten. Sodann sollen Anpassungen auf-
grund der Reform zur Bundesrechtspflege und des BG 
über Änderungen des Nachsteuerverfahrens und des 
Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem Ge-
biet der direkten Steuern vom 20.12.2006 erfolgen. Die 
Details sind noch offen.

2.6 Graubünden

Der Grosse Rat hat in der Oktobersession 2007 einen 
Auftrag an die Regierung überwiesen, mit welchem die 
Reduktion der Substanzsteuern gefordert wird. Die Ver-
mögenssteuer der natürlichen Personen und die Kapital-
steuer der juristischen Personen sollen so weit gesenkt 
werden, dass eine Steuerbelastung im Mittelfeld der 
Deutschschweizer Kantone resultiert. Im Zuge dieser 
Revision soll auch eine weitere Reduktion der Gewinn-
steuer geprüft werden. Eine entsprechende Vorlage soll 
bereits im kommenden Jahr in die Vernehmlassung ge-
schickt werden.

2.7 Nidwalden

Die vom Landrat am 27.6.2007 beschlossene Teilrevi-
sion des Steuergesetzes19 wird auf den 1.1.2008 in Kraft 
gesetzt, da das Referendum nicht ergriffen wurde.

2.8 Obwalden

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat wie folgt 
Botschaft und Antrag für eine Teilrevision des Steuerge-
setzes per 1.1.2008:

19  S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/2, Abschn. 2.8, FStR 2007, 
167, und 2007/3, Abschn. 2.8, FStR 2007, 250.
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– Einkommenssteuer: Es soll ein durchgehend propor-
tionaler Einkommenssteuertarif eingeführt werden 
(einfache Steuer von 1,8 %). Für den Kantons-
hauptort Sarnen ergibt dies eine Steuerbelastung von 
12,438 % (Kantons- und Gemeindesteuern, konfes-
sionslos).

– Vermögenssteuer: Der mit den Sofortmassnahmen 
im Juni 2007 eingeführte Vermögenssteuertarif von 
proportional 0,2 ‰ soll unverändert für die Steuer-
jahre 2008 und folgende gelten. Für den Kantons-
hauptort Sarnen ergibt dies eine Steuerbelastung von 
1,382 ‰ (Kantons- und Gemeindesteuern, konfessi-
onslos).

– Gewinnsteuer: Der Gewinnsteuersatz von 6,6 % 
(Kantons- und Gemeindesteuern), welcher auf dem 
gesamten Kantonsgebiet gilt, soll auf 6,0 % gesenkt 
werden.

2.9 Schaffhausen

Der Kantonsrat hat am 17.9.2007 der Teilrevision des 
Steuergesetzes zugestimmt. Gegenüber der Vorlage des 
Regierungsrates vom 20.3.200720 ergaben sich noch ver-
schiedene Änderungen:
– Der Gewinnsteuersatz wurde auf 5 % und der Kapi-

talsteuersatz auf 1 ‰ festgelegt.
– Auf eine Reduktion der Kapitalsteuer für Holdingge-

sellschaften wurde verzichtet, ebenso auf eine Re-
duktion der Minimalsteuer auf Grundstücken sowie 
des Quellensteuersatzes für ausländische Organe.

– Ebenfalls verzichtet wurde auf die Erweiterung des 
Teilbesteuerungsverfahrens für Ausschüttungen aus 
massgeblichen Beteiligungen auf ausländische Be-
teiligungen sowie auf die Anrechnung der Gewinn-
steuer an die Kapitalsteuer.

– Schliesslich wurden die Einkommens- und Vermö-
genssteuertarife geändert. Die degressiven Tarife 
wurden aufgehoben. Neu verläuft der Einkommens-
steuertarif bis zu einem Einkommen von Fr. 200 000 
progressiv; für Einkommen von mehr als Fr. 200 000 
beträgt der Steuersatz einheitlich 9,9 %. Bei der Ver-
mögenssteuer verläuft der Tarif bis Fr. 857 000 pro-
gressiv; für Vermögen von mehr als Fr. 857 000 be-
trägt der Steuersatz einheitlich 2,6 ‰.

Die Änderung des Steuergesetzes wird voraussichtlich 
per 1.1.2008 in Kraft treten.

20  S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/3, Abschn. 2.10, FStR 2007, 
251.

2.10 Solothurn

Am 27.6.2007 hat der Kantonsrat mit grossem Mehr die 
Teilrevision des Steuergesetzes21 verabschiedet. Um die 
Inkraftsetzung auf Anfang 2008 nicht zu gefährden, hat 
der Kantonsrat den Beschluss von sich aus der Volksab-
stimmung unterstellt. Das Volk hat die Teilrevision des 
Steuergesetzes in der Abstimmung vom 21.10.2007 gut-
geheissen.

2.11 St.Gallen

Die Regierung hat den Entwurf für eine weitere Teilrevi-
sion des Steuergesetzes in die Vernehmlassung gegeben. 
Geplant sind im Wesentlichen folgende Änderungen:
– Senkung des Einkommenssteuertarifs: Die Null stufe 

soll auf Fr. 11 000 erhöht und alle weiteren  Tarifstufen 
sollen gestreckt werden. Die Maximal progression 
von 9 % soll neu bei einem steuerbaren Einkommen 
von Fr. 300 000 (Alleinstehende) bzw. Fr. 600 000 
(Verheiratete) erreicht werden. Gemäss geltendem 
Tarif liegen diese Positionen bei Fr. 248 000 bzw.  
Fr. 496 000.

– Reduktion der Vermögenssteuer von 1,9 ‰ auf 
1,7 ‰;

– Reduktion der Gewinnsteuer von 4,5 % auf 3,75 %;
– Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapital steuer;
– Anpassungen an das geänderte Bundesrecht (BG 

über dringende Anpassungen bei der Unternehmens-
besteuerung [Transponierung und indirekte Teilli-
quidation]; BG über die Verbesserung der steuerli-
chen Rahmenbedingungen für unternehmerische 
 Tätigkeiten und Investitionen [Unternehmenssteuer-
reformgesetz II]; BG über die kollektiven Kapital-
anlagen; BG gegen die Schwarzarbeit; Rechtsweg-
garantie; BG über Änderungen des Nachsteuerver-
fahrens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinter-
ziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern).

Die Teilrevision soll am 1.1.2009 in Kraft treten. Ausge-
nommen davon ist die Änderung beim Einkommenssteu-
ertarif, die erst ab 1.1.2011 angewendet werden soll.

2.12 Thurgau

Der Grosse Rat des Kantons Thurgau hat am 15.8.2007 
ohne Gegenstimme die Teilrevision des Steuergesetzes 
verabschiedet. Die wichtigsten Revisionspunkte sind:
– Umsetzung des Partnerschaftsgesetzes, des BG ge-

gen die Schwarzarbeit, der Rechtsweggarantie, des 
BG über dringende Anpassungen bei der Unterneh-
mensbesteuerung und des neuen Stiftungsrechtes;

21  S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/3, Abschn. 2.12, FStR 2007, 
251 f.
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– vertikale Harmonisierung mit der direkten Bundes-
steuer im Verfahrensrecht: Fristwiederherstellungs- 
und Beschwerdefrist, Nichtanwendbarkeit von Ge-
richtsferien;

– Einkommenssteuertarifsenkung für Einkommen 
zwischen Fr. 50 000 und Fr. 150 000;

– Abzug für freiwillige Zuwendungen von 20 % statt 
10 % des Reineinkommens;

– Einführung einer proportionalen Steuer auf Kapital-
leistungen aus Vorsorge: Verheiratete 2,0 % und üb-
rige Steuerpflichtige 2,4 %;

– steuerliche Begünstigung der Unternehmensnach-
folge sowie Einführung einer separaten Jahressteuer 
für die in den letzten 2 Geschäftsjahren realisierten 
stillen Reserven mit privilegiertem Steuersatz;

– Erhöhung der Vermögensfreibeträge: bei Steuer-
pflichtigen in ungetrennter Ehe von Fr. 100 000 auf 
Fr. 200 000, bei allen übrigen Steuerpflichtigen von 
Fr. 50 000 auf Fr. 100 000 und für jedes nicht 
 selbständig besteuerte Kind von Fr. 40 000 auf 
Fr. 100 000;

– Einführung eines proportionalen Satzes von 1,1 ‰ 
anstelle des progressiven Vermögenssteuertarifes;

– Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapital steuer.

Zurzeit läuft noch die Referendumsfrist von 3 Monaten. 
Das Inkrafttreten ist auf den 1.1.2008 vorgesehen.

2.13 Uri

Der Regierungsrat hat am 4.9.2007 entschieden, die vor-
gesehene Revision des Steuergesetzes um ein Jahr vorzu-
ziehen. Demnach soll dem Volk im Juni 2008 eine Vorla-
ge unterbreitet werden, die für natürliche Personen so-
wohl bei der Einkommenssteuer wie auch bei der Vermö-
genssteuer deutliche Steuersenkungen mit sich bringt. 
Die Teilrevision soll auf den 1.1.2009 in Kraft gesetzt 
werden. Die einzelnen Massnahmen sind noch nicht kon-
kretisiert.

2.14 Wallis

Der Staatsrat hat dem Grossen Rat den Entwurf zur Teil-
revision des Steuergesetzes unterbreitet. Es ist vorgese-
hen, dass dieses Geschäft in der Oktober-Session 2007 
behandelt wird. Die Hauptziele des Entwurfes sind ins-
besondere:
– die Berücksichtigung einer Anzahl parlamentari-

scher Vorstösse;
– die Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelas-

tung;
– die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingun-

gen für Unternehmen und Investitionen;
– die Anpassung des Steuergesetzes an das BG über 

Änderungen des Nachsteuerverfahrens und des 
Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem 

Gebiet der direkten Steuern und an das BG gegen die 
Schwarzarbeit.

Im Falle der Annahme durch den Grossen Rat sowie un-
ter Vorbehalt des Referendums tritt die Teilrevision auf 
den 1.1.2008 in Kraft.

2.15 Zug

Am 14.8.2007 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat Be-
richt und Antrag zur Änderung des Steuergesetzes (2. Re-
visionspaket) unterbreitet. Die wichtigsten Punkte sind:
– Umsetzung folgender neuer oder geänderter Bundes-

gesetze: BG über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG), BG gegen die 
Schwarzarbeit, BG über dringende Anpassungen bei 
der Unternehmensbesteuerung (Transponierung und 
indirekte Teilliquidation), BG über die kollektiven 
Kapitalanlagen und BG über Änderungen des Nach-
steuerverfahrens und des Strafverfahrens wegen 
Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der direkten 
Steuern;

– bei den Holding-, Domizil- und gemischten Gesell-
schaften soll – soweit eine Gewinnsteuerpflicht be-
steht – auf den unteren Gewinnsteuersatz verzichtet 
werden und stattdessen generell der obere einfache 
Gewinnsteuersatz von 7 % gelten;

– der Quellensteuertarif für Vergütungen an ausländi-
sche Gesellschaftsorgane soll leicht angehoben wer-
den;

– bei der Vermögenssteuer soll der Abzug für Verhei-
ratete von heute Fr. 166 000 auf neu Fr. 200 000 er-
höht werden, für alle übrigen Steuerpflichtigen von 
heute Fr. 83 000 auf neu Fr. 100 000. Zudem soll neu 
auch für jedes minderjährige Kind ein Abzug in der 
Höhe von Fr. 50 000 geltend gemacht werden kön-
nen;

– weiter möchte die Regierung den maximalen einfa-
chen Vermögenssteuersatz per 1.1.2009 von heute 
2,5 ‰ auf 2,25 ‰ senken. In den Folgejahren soll der 
maximale Vermögenssteuersatz zudem in 5 jährli-
chen Schritten je um weitere 0,05 ‰ gesenkt werden, 
bis im Jahre 2014 ein einfacher Maximalsteuersatz 
von 2 ‰ erreicht ist;

– die wirtschaftliche Doppelbelastung auf den Ein-
künften soll neu um 50 % statt wie bisher um 30 % 
gemildert werden. Für das Vermögen soll die Milde-
rung neu 40 % statt wie bisher 30 % betragen;

– Erhöhung der Reineinkommensgrenze beim Mieter-
abzug von Fr. 50 000 auf Fr. 70 000.

Das Inkrafttreten ist auf den 1.1.2009 geplant.
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2.16 Zürich

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat das Vorgehen 
beraten, wie in den nächsten Jahren die Konkurrenzfähig-
keit des Kantons im Steuerwettbewerb gesichert werden 
kann. Der Kanton schneidet im Kantonsvergleich bei den 
mittleren bis hohen Einkommen gut ab, während er so-
wohl bei den niedrigen wie bei den sehr hohen Einkom-
men und den höchsten Vermögen zurückfällt. Bei der Un-
ternehmensbesteuerung nimmt der Kanton im interna-
tionalen Vergleich eine Spitzenposition ein, wohingegen 
es im nationalen Vergleich nicht so günstig aussieht. In 
einer ersten Phase ist unter anderem eine weitere Steuer-
gesetzrevision mit Steuerentlastungen für die natürlichen 
Personen vorgesehen.

Gemäss den Legislaturzielen 2007 - 2011 des Regierungs-
rates ist die Position des Kantons Zürich im interkantona-
len und internationalen Steuerwettbewerb zur Erhaltung 
des Steuersubstrates zu stärken. Der Regierungsrat hat in-
zwischen beraten, welches Vorgehen zur Erarbeitung von 
konkreten Massnahmen gewählt werden soll und wie die-
ses Legislaturziel zu erreichen ist. In einer 1. Phase sollen 
folgende Handlungsoptionen ausgearbeitet werden:
– Umsetzung der Steuergesetzrevision vom 9.7.2007 

auf den 1.1.2008: Mit dieser Revision soll auch im 
Kanton Zürich eine Milderung der wirtschaftlichen 
Doppelbelastung erreicht werden. Wenn die Revi-
sion, gegen die das Kantonsratsreferendum ergriffen 
wurde, in der Volksabstimmung vom 25.11.2007 an-
genommen wird, soll sie auf den 1.1.2008 in Kraft 
gesetzt werden.

– Steuergesetzrevision zur Entlastung der natürlichen 
Personen: Bis Frühjahr 2008 soll eine Vorlage für ei-
ne weitere Steuergesetzrevision mit Steuerentlastun-
gen für die natürlichen Personen vorbereitet werden. 
Dabei sind, unter Berücksichtigung der Finanzier-
barkeit, folgende Massnahmen geplant: Senkung der 
Steuerbelastung bei sehr hohen Einkommen, Entlas-
tungen in den unteren Einkommensbereichen sowie 
Ausgleich der Teuerung auf den Tarifen und Abzü-
gen.

– Einrichtung eines jährlichen Monitorings zur Über-
prüfung der Konkurrenzfähigkeit im Steuerwettbe-
werb: Im nächsten Frühjahr soll ein erster Bericht 
veröffentlicht werden.

Wenn das Ergebnis der Volksabstimmung vom 24.2.2008 
über die Unternehmenssteuerreform II des Bundes vor-
liegt und der finanzielle Rahmen der Steuergesetzrevi-
sion für die natürlichen Personen abgeschätzt werden 
kann, sind in einer 2. Phase auch Entlastungen für die ju-
ristischen Personen zu prüfen.

Weiterführende Informationen, unter anderen das Gut-
achten von Prof. Gebhard Kirchgässner (Universität  
St.Gallen), sind im Internet22 abrufbar.

3 Doppelbesteuerungsabkommen

3.1 Aserbaidschan

Das Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundes-
rat und der Regierung der Republik Aserbaidschan zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (vom 
23.2.2006)23 ist am 13.7.2007 in Kraft getreten. Das Ab-
kommen findet hinsichtlich der an der Quelle erhobenen 
Steuern auf Einkünfte Anwendung, die am oder nach dem 
1.1.2008 gezahlt oder gutgeschrieben werden. Hinsicht-
lich der übrigen Steuern findet das Abkommen Anwen-
dung auf Steuerjahre, die am oder nach dem 1.1.2008 be-
ginnen.

3.2 Chinesisch Taipei (Taiwan)

Am 8.10.2007 wurde in Bern die zwischen dem Trade 
Office of Swiss Industries in Taipei und der Taipei Cultu-
ral and Economic Delegation in der Schweiz ausgehan-
delte Vereinbarung zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung unterzeichnet. Es wird in der Folge in ein Bundes-
gesetz umgewandelt und dem Bundesrat und den eidg. 
Räten zur Genehmigung vorgelegt.

3.3 Kolumbien

Am 26.10.2007 wurde in Bern das Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete des 
Einkommens und Vermögens zwischen Kolumbien und 
der Schweiz unterzeichnet. Es wird demnächst den eidg. 
Räten zur Genehmigung unterbreitet.

3.4 Montenegro

Mit Notenaustausch zwischen dem Eidg. Departement 
für auswärtige Angelegenheiten und dem Aussenminis-
terium von Montenegro ist das Abkommen zwischen 
dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerrat 
von Serbien und Montenegro zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein-
kommen und Vermögen (vom 13.4.2005)24 rückwirkend 
auf das Datum der Unabhängigkeit Montenegros 
(3.6.2006) in Kraft getreten. Wie im Verhältnis zu Serbi-

22  www.steueramt.zh.ch.
23  SR 0.672.916.41.
24  SR 0.672.968.21.
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en findet das Abkommen damit bezüglich Montenegros 
Anwendung auf die Steuern vom Einkommen und Ver-
mögen, das in den am oder nach dem 1.1.2007 beginnen-
den Steuerjahren erzielt oder gehalten wird.



IFF Forum für Steuerrecht 2007

Anzahl Abonnements:

Name/Firma:

Adresse:   PLZ, Ort:

Tel.:  Fax:

E-Mail:

Datum: Unterschrift:

Ausfüllen und senden/faxen an: 
IFF Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht
Universität St.Gallen, Varnbüelstrasse 19, CH-9000 St.Gallen

Fax +41 (0)71 224 26 70

Ich abonniere/wir abonnieren das IFF Forum für Steuerrecht zum Preis von CHF 396 pro Jahr,  
beginnend mit:

 Ausgabe 2001/1 Ausgabe 2003/1 Ausgabe 2005/1 Ausgabe 2007/1
 Ausgabe 2002/1 Ausgabe 2004/1 Ausgabe 2006/1 Ausgabe 2008/1 

In diesem Preis sind der Jahresordner und die Mehrwertsteuer enthalten; Versandkosten werden mit 
dem effektiven Betrag in Rechnung gestellt.

Abonnement

Impressum (Fortsetzung)

IFF Beirat Steuerrecht
Prof. Dr. Peter Athanas
Dr. Ruedi Baumann
Dr. Ivo P. Baumgartner
Prof. Dr. Ulrich Cavelti
Yvon de Coulon, avocat
Dr. Marco Duss
Lic. iur. Urs Hartmann
Prof. Dr. Pascal Hinny
Dr. Walter Jakob
Dr. Heinz Keller
Dr. Urs Landolf
Alfred Meier, Fürsprecher
Dr. Thomas Meister
Prof. Dr. Xavier Oberson
Prof. Dr. Markus Reich
Dr. Alfred Storck
Prof. Dr. Klaus A. Vallender
Prof. Dr. Robert Waldburger
Lic. iur. Rainer Zigerlig




	72336_US_IFF_04-07
	00_IFF_04-07_IHV
	01_IFF_Dziadkowski
	02_IFF_Bruelisauer_Kriesi
	03_IFF_Bartholet
	04_IFF_U-Cavelti
	05_IFF_Waldbur
	06_IFF_Zigerlig-Baumg-St

